6. Analyse

Im Folgenden sollen die qualitativen und quantitativen Teilschritte der
Untersuchung mit einer spezifischen Beschreibung der Datengrundlage,
Methodik und Auswertungen separat prasentiert werden. Da diese auf-
einander aufbauen, erfolgten zundchst die Betrachtung der qualitativen
Datenerhebung mittels Leitfaden sowie die Darstellung der qualitativen
Inhaltsanalyse und der Ergebnisse der Telefoninterviews (Abschnitt 6.1).
Unter 6.2 liegt der Fokus auf den quantitativen Datenerhebungs- und Aus-
wertungsschritten, demnach der Aktenanalyse, dem Matching sowie den
Uberlebenszeitanalysen zur Bestimmung von Riickfilligkeit.

6.1 Qualitative Analyse

Die qualitative Teilstudie zielte darauf ab, die Entscheidungspraxis einer
Verlegung in den offenen Vollzug nachzuvollziehen und zu erldutern. Da-
bei geht es vor allem um die Fragen: Wer wird im offenen Vollzug unterge-
bracht? Welche Kriterien beeinflussen die Entscheidung? Wer trifft die Ent-
scheidung? Welchen Chancen und Méglichkeiten bietet eine Unterbringung
im offenen Vollzug den Inhaftierten? Welche Probleme und Schwierigkeiten
sehen diejenigen, die die Entscheidung treffen? Um diese Fragen zu beant-
worten, wurden Interviews mit den Leiter*innen der Aufnahmeabteilungen
gefiihrt. Da es sich bei den ,besonderen Anforderungen® fiir eine Verlegung
in den offenen Vollzug in §12 Abs.2 NJVollzG um einen unbestimmten
Rechtsbegriff handelt (s. o. Kapitel 4), bestand das Ziel der Interviews mit
den Expert*innen darin, diesen Begriff mit Praxisinhalten zu fiillen und zu
konkretisieren. dazu genutzt.

Im Folgenden sollen der Zugang sowie das Erhebungsinstrument kurz
vorgestellt werden. Anschlieflend erfolgt die Beschreibung der Datengrund-
lage sowie der Auswertung der Expert*inenninterviews.

6.1.1 Datengrundlage und Methodik

Die Expert*innen im Strafvollzug wurden postalisch kontaktiert. Insgesamt
benannten zwo6lf von dreizehn Justizvollzugsanstalten einen oder mehrere
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6. Analyse

Gesprachspartner*innen fiir die telefonische Befragung, eine Justizvollzugs-
anstalt hat mangels personeller Kapazititen eine Teilnahme an der Befra-
gung verweigert. Im Februar und Mérz 2020 wurden 16 Interviews gefiihrt.
Die Befragung mit den Leiter*innen der Aufnahmeabteilungen erfolgte te-
lefonisch und wies gegeniiber Face-to-Face-Interviews einige Vorteile auf,
so zum Beispiel im Hinblick auf eine bessere Erreichbarkeit von Personen
aufgrund von Flexibilitdt, Zeitersparnis, Kosteneffizienz und Privatsphére
(Glaser & Laudel 2009, S. 153; Sturges & Hanrahan 2004, S. 113). Fiir die te-
lefonische Befragung wurde ein Leitfaden entwickelt (s. Anhang). Dieser
umfasste insgesamt knapp 30 Fragen und widmete sich verschiedenen The-
menblocken: Zunéchst wurden grundlegende Daten zu den Belegungs-
und Auslastungskapazititen in der jeweiligen Abteilung des offenen Vollzu-
ges erfasst. Als nachstes wurde erfragt, wann eine Verlegung in den offenen
Vollzug grundsitzlich vorgesehen ist und welche Anforderungen und Krite-
rien es gibt. Hier wurden einerseits Faktoren erhoben, die sich positiv auf
eine Verlegungsentscheidung auswirken, und andererseits solche, die gegen
diese herangezogen werden. Der nichste Block widmete sich der Riickver-
legung in den geschlossenen Vollzug. Abschlieflend erfolgten Fragen zu der
Entlassungsvorbereitung sowie der Resozialisierung der Strafgefangen.

Der Vorteil der Durchfithrung von leitfadengestiitzten Interviews liegt
darin, dass der konsequente Einsatz des Leitfadens die Vergleichbarkeit der
Daten erhoht und die Aussagen sich anschliefiend systematisch auswerten
lassen (Helfferich, 2019). Leitfadeninterviews sind durch ihr Erhebungs-
instrument definiert, Expert*inneninterviews iiber ihre Zielgruppe sowie
den Fokus auf das spezielle Wissen der Befragten (Flick, 1995; Helfferich,
2019; Kruse, 2014). In der Forschung besteht eine umfangreiche Diskussion
dartiber, wer als Expert*in gilt (Bogner & Menz, 2005b, 2005a; Kruse,
2014). Grundsitzlich ist diese Entscheidung immer abhédngig von dem
Forschungsinteresse sowie dem speziellen Handlungs- und Forschungsfeld
(Helfferich, 2019; Kruse, 2014; Meuser & Nagel, 2005). Im Forschungspro-
jekt wurden die Leiter*innen der Aufnahmeabteilungen im offenen und
geschlossenen Vollzug ausgewdhlt, da diese {iber ein spezifisches Rollenwis-
sen verfiigen (Bogelein et al., 2016; Flick, 2007; Meuser & Nagel, 2005;
Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2008). Als Angehdrige einer Funktionsstel-
le oder Funktionstriger*innen sind Expert*innen Teil eines spezifischen
Handlungsfeldes und ermdglichen einen direkten Zugang zu der sozialen
Wirklichkeit (Bégelein et al., 2016; Flick, 2007; Helfferich, 2019). In der
vorliegenden Untersuchung wurden die Gesprache mit den Expert*innen
in der ersten Phase des Projektes durchgefithrt, um einen orientierenden
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6.1 Qualitative Analyse

Einblick in das Forschungsfeld zu erhalten und den Untersuchungsgegen-
stand thematisch zu strukturieren.

Nach der vollstaindigen Transkription und Anonymisierung der Inter-
views erfolgte die Auswertung der 16 Expert*innengespréiche in Anlehnung
an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) und computerge-
stiitzt unter Verwendung von MAXQDA. Ziel der qualitativen Inhaltsanaly-
se ist es, das Textmaterial auf seine wesentlichen Strukturen zu reduzieren,
um den manifesten Inhalt des Materials objektiv und systematisch zu be-
schreiben und trotzdem ein Abbild des Gesamtmaterials zu schaffen (Be-
relson, 1952; Mayring, 2010). Das regelgeleitete, methodisch kontrollierte
Vorgehen nach Mayring zeichnet sich gegeniiber anderen Analysemdglich-
keiten, wie beispielsweise hermeneutischen Verfahren, durch seine Nach-
vollziehbarkeit und Intersubjektivitit aus (Mayring, 2010).
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Abbildung 5: Kategoriensystem in MAXQDA.
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Fir die Auswertung der Interviews wurden zundchst deduktiv aus dem
Leitfaden Kategorien entwickelt und anschlieflend induktiv mit dem Inter-
viewmaterial ergdnzt (Ramsenthaler, 2013). Folglich wurden die theoretisch
abgeleiteten Kategorien am Material tiberpriift und weiterentwickelt. So
ist das Verfahren auch fiir bis dato nicht beachtete Aspekte im Text of-
fen. Dem endgiiltigen Kategoriensystem wurden entsprechende Memos,
Codierregeln und Ankerbeispiele zugeordnet, um die Analyse systematisch
und fiir andere nachvollziehbar zu gestalten (Abb. 5). Anschlieffend wurden
einzelne relevante Text- und Analyseeinheiten den zuvor bestimmten Kate-
gorien im System zugeordnet.

Um eine mdglichst nachvollziehbare und auf verschiedenen Sichtweisen
basierende Auswertung und Codierung der Interviews zu ermdglichen,
wurde das vorliegende Material unabhingig voneinander zunéchst von der
Erstautorin und anschlieflend von einer Forschungspraktikantin!! ausge-
wertet. Folglich wurde die gesamte Analyse von zwei Personen durchge-
fihrt, um aufzuzeigen, ob mehrere Codier*innen zu demselben Ergebnis
gelangen und die Codes iibereinstimmen (Mayring, 2010). Durch die Defi-
nition von Codiereinheiten, -regeln und Ankerbeispielen wird eine entspre-
chende Anwendung durch mehrere Bearbeiter*innen mdglich und eine
groflere Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit gewéhrleistet. Fiir die
Zuordnung von Codes zu qualitativem Datenmaterial sollten bestimmte
Qualitatskriterien angelegt werden, damit die Zuordnung nicht arbitrar
und willkiirlich passiert, sondern eine bestimmte Reliabilitit erreicht wird.
Die Intercoderreliabilitdt nimmt in der qualitativen Inhaltsanalyse eine we-
sentliche Stellung ein (Mayring, 2010). Die Uberpriifung und Verbesserung
der Intercoder-Ubereinstimmung ist eng mit der Forschungstradition der
(qualitativen) Inhaltsanalyse verbunden und wird dort als ein zentrales
Qualitaitsmerkmal angesehen (Kuckartz, 2016; Mayring, 2010). Nach der
unabhingigen Codierung wurde zunichst fiir jeden einzelnen Code die
prozentuale Ubereinstimmung mit Hilfe von MAXQDA errechnet. An-
schlieflend wurde ebenfalls mittels MAXQDA der Cohens-Kappa-Koeffizi-
ent bestimmt. Dieser schitzt die Ubereinstimmungsgiite und die Zuverlis-
sigkeit von Bewertungen ein und rechnet mégliche zuféllige Ubereinstim-
mungen aus der einfachen prozentualen Ubereinstimmung heraus (Radi-

11 Die Forschungspraktikantin war Studentin des Studiengangs Kriminologie und Ge-
waltforschung an der Universitit Regensburg und hat von 06/2020-08/2020 ein
Praktikum im Projekt absolviert und wurde entsprechend im Umgang mit MAXQDA
sowie der qualitativen Inhaltsanalyse geschult.
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ker & Kuckartz, 2019). Folglich bildet der Kappa-Wert die Grundlage fiir
eine systematische Diskussion iiber die Unstimmigkeiten der Analyse sowie
die Konsequenzen fiir die gemeinsame Auswertung. Der Kappa-Wert liegt
in der vorliegenden Analyse (mit einem Ubereinstimmungsbereich von
90 %) bei 0.65 mit einer Range von 0.48-0.76. Nach Mayring gelten erst
Werte iiber 0.7 als ausreichend reliabel. Aus diesem Grund erfolgten vielfa-
che Nachbesprechungen zwischen den Codiererinnen, bis eine 100 %ige
Ubereinstimmung erzielt wurde. Die Meinungen beider Codiererinnen
wurden gleichbehandelt.

6.1.2 Ergebnisse

Die Entscheidung tiber eine Verlegung in den offenen Vollzug basiert auf
den Gefangenenpersonalakten; diesen kommt im Strafvollzug eine wesent-
liche Bedeutung fiir die Vorbereitung von Entscheidungen und deren Um-
setzung zu. Thre Bedeutung geht weit {iber die blofie Registrierungsfunktion
hinaus (Wolter & Haufle, 2014). Innerhalb der Akte befinden sich zahlrei-
che Informationen von verschiedenen Institutionen, wie z. B. von Staatsan-
waltschaft oder Polizei, die gesichtet und ausgewertet werden miissen. Auf
Basis der Gefangenenpersonalakte wird dann die Entscheidung im Zuge
einer Vollzugsplankonferenz getroffen (vgl. § 9 Abs. 4 NJVollzG), wie ein*e
Expert*in berichtet:

»Und das Ganze wird dann zusammengefasst in einer Entscheidung, wo
wir dann genau abpriifen, einmal die Fluchtgefahr und einmal die Miss-
brauchsgefahr hinsichtlich neuer Straftaten. Und da wird dann am Ende,
gibt es dann eine Ermessensentscheidung, wo die Ermessenserwdigungen
eben aufgefiihrt werden, das Fiir und Wider und dann letztendlich ist das
im Grunde genommen ein Punktekatalog, den wir zwar nicht fiihren, aber
gedanklich doch wohl fiihren.“ (P11, Pos. 90)

6.1.2.1 Eignungskriterien

Aus den Interviews ergaben sich manifeste Eignungskriterien, die in Ta-
belle 1 mit jeweils einem Ankerbeispiel dargelegt sind. Als relevanteste
Kriterien wurden die strafrechtliche Vorbelastung (u. a. Anzahl und Art der
Vorstrafen, Bewdhrungsversagen, Lange und Art der Haftstrafe, Anlassde-
likt) sowie das Verhalten wahrend der Haft (Zuverlassigkeit, Absprachefa-
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higkeit, Mitarbeitsbereitschaft und die Aufgeschlossenheit gegeniiber sozi-
alpadagogischen und therapeutischen Mafinahmen) genannt. Wesentlich
ist weiter, dass die Gefangenen die Regeln im offenen Vollzug akzeptieren,
diese befolgen und fihig sind, sich in die Gemeinschaft einzugliedern und
sich regelkonform zu verhalten. Gemeinschaftsfihigkeit, Selbstdisziplin
und Zuverldssigkeit wurden von vielen Expert*innen als positive Eigen-
schaften genannt (vgl. u. a. P1, Pos. 70; P6, Pos. 34-36). Aulerdem ist es von
Relevanz, ob eine Person sich selbst zur Haftstrafe gestellt hat oder von der
Polizei zugefiihrt werden musste und ob sich die Person zum ersten Mal
im Vollzug befindet (sog. Erstvollzug). Des Weiteren werden dem sozialen
Empfangsraum in Bezug auf das familidre Umfeld, die Arbeitsfihigkeit
bzw. dem Arbeitsplatz und der Wohnsituation eine grofie Bedeutung zuge-
schrieben, da diese als wesentlich fiir die Resozialisierung der Gefangenen
wahrgenommen werden (vgl. P1, Pos. 32; 92):

»Ne, also was wir, denke ich, eher nochmal so positiv bewerten, sind auch
so, dhm, perspektivische Punkte oder zum Beispiel Einbindung in dh ein
soziales Umfeld, ne?“ (P10, Pos. 26)

Tabelle 1: Kriterien aus Expert*inneninterviews mit Ankerbeispiel.

Kriterium Ankerbeispiel

Mitarbeitsbereit- »[...] mochte eine Therapie vorbereiten, dann kénnen wir ihn auch in den offenen
schaft/Teilnahme- Vollzug nehmen“ (P11, Pos. 82);

bereitschaft »Aufgeschlossenheit [...] spielt [...] ganz wesentlich auch, dhm, mit ein in die

Entscheidung® (P7, Pos. 161)

Absprachefihigkeit  ,(...) nicht flucht- und missbrauchsgefihrdet ist, und dhm, ja auch ob der person-
lich geeignet ist dafiir, da miissen schon besondere Anforderungen und Mitarbeit
liegen und dhm, Bereitschaft und @hm, auch die Fahigkeit sich an Regeln zu
halten (P1, Pos. 38)

Positive soziale »Also positiv ist natiirlich, wenn jemand [...] eine Familie oder eine feste Kontakt-
Anbindung person [...] hat“ (P11, Pos. 70)

Wohnsitz »Also positiv ist natiirlich, wenn jemand einen festen Wohnsitz hat* (P11, Pos. 70)

Arbeitsplatz »Es wirkt positiv, wenn jemand eine Familie erndhrt zum Beispiel, Arbeitsplatz
drauflen hat (P1, Pos.32);
,Dann schau ich natiirlich dann noch mehr, ob ich ihn nicht dann sofort in den
Offenen verlegen kann, damit er sein Arbeitsverhiltnis aufrecht erhalten kann“
(P7, Pos. 138)

fiir eine Verlegung

Erstvollzug »Positiv kann sein, wenn man das erste Mal im Vollzug ist, weil wir immer davon
ausgehen, dass Erstvollziigler als besonders haftempfindlich gelten miissen. Das
heif3t, die sind in der Regel beeindruckt vom Vollzug und eh wollen sich auch an
die Regeln halten. Deswegen ist positiv der Erstvollzug® (P11, Pos. 72)

Selbststellung »Also ah Grundvoraussetzung ih ist erstmal oder sollte sein, dass der Gefangene
sich selber gestellt hat“ (P1, Pos. 170)
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Kriterium

Ankerbeispiel

gegen eine Verlegung

Suchtmittel-
abhéngigkeit

Arbeitslosigkeit
Offene Verfahren
Bewihrungs-

widerruf

Vorstrafen

unsicherer auslan-
derrechtlicher
Status

Anlassdelikt

Linge der Haftstra-
fe/ langer Strafrest

Fehlverhalten/ Dis-
ziplinarmafinahmen

Impulsives und ag-
gressives Verhalten

Radikalisierung/
Einbindung in eine
Subkultur

Psychische Auffil-
ligkeiten

»[...] eher ausgeschlossen, das ist ja immer ein grofles Kriterium, dass dann die
Missbrauchsgefahr eben zu grofd ist“ (P14, Pos. 21);
»Sucht ah wie gesagt ist, ist das ganz grofie Problem* (P2, Pos. 260)

»Wenn jemand auf der Strafe gelebt hat und keine Beziige wird das eher negativ
wirken® (P1, Pos.32)

»Konnte ja auch bedeuten, dass vielleicht noch mit einer erheblichen Strafzeiterhé-
hung zu rechnen ist“ (P4, Pos. 154)

»Die Nichteignung festgestellt und dann ja auch die Hinweise gegeben, warum.
Also zum Beispiel [...] offene Verfahren sowie Bewdhrungswiderrufe® (P13, Pos.20)

oo [-..] also ist jemand massiv vorbestraft, wirkt das negativ, ist jemand ne? wegen
schwerer Straftaten, wegen Sexualstraftaten vorbestraft, wirkt das natiirlich nicht
so positiv* (P1, 28)

»Weil dies konnte ja auch, dhm, eine wichtige Rolle spielen, wenn jemand bei-
spielsweise, dhm, als nicht-deutscher Staatsbiirger ausgewiesen werden soll [...],
konnte das einen erheblichen Fluchtanreiz bedeuten, sodass wir dann in diesem
Fall vorsichtig wiren und einen Inhaftierten in den geschlossenen Vollzug ablsen
kénnten® (P4, Pos. 158);

,Natirlich die die auslinderrechtliche Situation dann meistens auch einer Unter-
bringung im offenen Vollzug entgegen steht (P12, Pos.7)

»Schwere Gewaltstraftaten, wenn da Wiederholung befiirchtet wird, natiirlich auch
nicht, Morder, Rauber, haben da am Anfang vor allem Schwierigkeiten in den
offenen Vollzug zu kommen, das ist da auch ausgeschlossen zum grofiten Teil”
(P1, Pos. 52);

»Zum Beispiel [sind] Sexualstraftiter und auch Morder erst mal per se ausge-
schlossen® (P12, Pos. 26)

LJAhm also jemand &h, der mit mit mit einigen Jahren dh Haftzeit, die er zu
verbiifien hat, dh hier aufschlagt, ahm, der der scheidet bei mir auch schon von
vorn herein aus“ (P2, Pos. 38)

»Und dann kommt natiirlich noch vollzugliches Verhalten [...] gucken wir auch,
wie hat er sich im Vollzug verhalten, gibt es negative Eintragungen in Basis,
Disziplinarverfahren, Sicherheitsverfiigungen® (P11, Pos. 44)

st er in der Lage sich einzuordnen in die Gemeinschaft, ist er in der Lage sich
einzuordnen in den Vollzug auch, ist er tendenziell aggressiv, geht er gegen an,
dhm, oder kann er eben Weisungen umsetzen, kann er Weisungen empfangen und
auch (...). Ja solche Sachen sind fiir die personliche Eignung des offenen Vollzuges
eben auch wichtig® (P1, Pos. 78)

,Ahm, ja dann gucken wir, ist der eingebunden in ein subkulturelles Milieu?
Familidr oder einfach von sich aus?“ (P15, Pos. 136); ,Gibt es bei dem Gefangenen
eventuell eine Radikalisierung, egal ob es jetzt rechtsradikal, ob's linksradikal, obs
islamistisch-religios ist, all das sind Punkte, die da mit rein gehen® (P3, Pos. 91)

»nicht geeignet sind Inhaftierte, [die] psychische Auffilligkeiten aufzeigen“ (P4,
Pos. 139)

»[Wenn] er eine psychische Erkrankung hat, mit psychopathologischer Auffillig-
keit, dann ahm, wiirden wir ihn hier wahrscheinlich nicht verlegen® (P4, Pos. 116)
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Gegen eine Verlegung in den offenen Vollzug sprechen laut den Expert*in-
nen vor allem intramurales Fehlverhalten oder psychische Auffilligkeiten,
Suchtmittelkonsum, offene Verfahren, Radikalisierung oder die subkultu-
relle Einbindung; ebenso aggressives Verhalten und das Missachten von
Anweisungen (vgl. P1, Pos. 78). Die Interviews zeigen, dass insbesondere
eine Suchtmittelabhéngigkeit bei der Entscheidungsfindung fiir die Verle-
gung in den offenen Vollzug extrem negativ gewichtet wird, da die Gefahr
grofd ist, dass im offenen Bereich des Vollzuges und im Rahmen von Voll-
zugslockerungen Drogen oder Alkohol konsumiert werden oder ein erh6h-
ter Fluchtanreiz aufgrund des Suchtdrucks entsteht (vgl. u. a. P1, Pos. 42;
P12, Pos. 28). Auflerdem besteht das Risiko, dass neben dem personlichen
Suchtmittelmissbrauch auch andere Mitgefangene negativ beeinflusst oder
bedroht werden konnen.

»Wegen verschiedener Ursachen, dhm, eine Ursache ist auf jeden Fall, dass
wir, dhm, Angst haben, dass im Rahmen von Lockerungen hier auch Dro-
gen oder sowas eingebracht werden in den Vollzug, weil da Leute erpresst
werden [...].“ (P1, Pos. 70)

Auch Straftiter*innen, die wegen schweren Raubes, Gewaltstraftaten oder
Sexualdelikten inhaftiert sind, werden zunachst im geschlossenen Vollzug
untergebracht, da keine schwere Straftat mit langer Haftzeit vorliegen soll-
te:

JAhm also jemand, [..] der mit einigen Jahren dh Hafizeit, die er zu
verbiifien hat, Gh hier aufschligt, dhm, der der scheidet bei mir auch schon
von vornherein aus [...].“ (P2, Pos. 38)

Als weiteres Kriterium, welches gegen eine Verlegung in den offenen Voll-
zug spricht, benennen viele Expert*innen, dass von der Polizei festgenom-
mene und zugefithrte Strafgefangene negativ bewertet werden, da die Ge-
fahr einer Entweichung héher eingeschétzt wird:

»Und dhm wenn er zugefiihrt wurde, also das heifst ja (lacht) nichts ande-
res, als dass er verhaftet wurde und dann auch durch die Polizei dann éh
ins Gefiingnis ih verbracht wurde. Ahm wenn Sie das schon lesen, dann ist
das schon, schon das erste ganz GrofSe dh Hindernis fiir den Gefangenen.®
(P2, Pos. 106)

Insgesamt zeigten die Expert*innen auf, dass es keine richtigen Ausschluss-
kriterien gibt, sondern immer das ,,Gesamtpaket® (P15, Pos. 126) bewertet
wird und Aspekte, die fiir bzw. gegen eine Unterbringung im offenen Voll-
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zug sprechen, gegeneinander abgewogen werden und es demnach immer
auch eine Einzelfallentscheidung ist:

»[.] auch wenn jemand bei der Festnahme Widerstand geleistet hat, ist es
gut maglich, [...], dass wir dann die Eignung fiir den offenen Vollzug fest-
stellen kénnen. [...]. Auch wenn bei einem Gefangenen Suchtproblematik
besteht, auch wenn ein Gefangener sehr hiufig wieder straffillig geworden
ist, auch wenn ein Gefangener vielleicht vor der Inhaftierung auf der Stra-
e gelebt hat, alles irgendwo Faktoren, die irgendwo gegen eine Eignung fiir
den offenen Vollzug sprechen, aber trotzdem kann man bei diesem einzel-
nen Gefangenen auch zu dem Ergebnis kommen, dass er hier stabil genug
ist fiir die Unterbringung. Es ist keine mathematische Gleichung, die ir-
gendwo da aufgestellt wird.“ (P3, Pos. 95 ff.)

Es gibt aber auch Fille, in denen die Gefangenen eine Unterbringung
im offenen Vollzug - trotz Eignung — ablehnen. Aus den Interviews geht
hervor, dass sich einige Inhaftierte bewusst gegen den offenen Vollzug
entscheiden, da dies mit einer Veranderung der Lebenssituation einhergeht
oder eine nicht erwiinschte Destabilisierung befiirchtet wird:

~Ahm, wir haben einige, die, obwohl sie geeignet sind, vom offenen Vollzug
erstmal geeignet wiren, ganz am Anfang, sind wenige, aber die haben wir
regelmdfSig immer wieder. Die sagen: ,Ne, ich geh lieber in den geschlosse-
nen Vollzug, weil ich Bedenken habe, dass ich mit den offenen Bedingun-
gen nicht klar komme".“ (P15, Pos. 152)

Die genannten Kriterien stehen grofitenteils im Einklang mit den auf Ver-
waltungsebene zur Ausfiillung unbestimmter Rechtsbegriffe/Konkretisie-
rung des Ermessens festgelegten Kriterien (u. a. VV zu § 10 StVollzG: erheb-
liche Suchtgefihrdung, anhdngige Strafverfahren, Gewalt-, Sexual- und
BtMG-Delikte). Da die Kriterien aber ihrerseits partiell noch konkretisie-
rungsbediirftig sind und ohnehin stets eine Einzelfallpriifung erforderlich
ist, soll im Folgenden noch einmal ausfithrlicher auf die Verlegungspraxis
eingegangen werden - ebenfalls auf Moglichkeiten und Schwierigkeiten des
offenen Vollzuges. Im Fokus stehen hier vor allem die alltdglichen Heraus-
forderungen, auf die die Abteilungsleitungen aufmerksam machen, sowie
der Umgang mit kriminalpolitischen Entwicklungen sowie die Verantwor-
tung, mit der sich die entsprechenden Personen bei ihrer Entscheidung
konfrontiert sehen.
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6.1.2.2 Maoglichkeiten des offenen Vollzuges

In den Interviews werden anhand vieler Sequenzen die Moglichkeiten des
offenen Vollzugs im Hinblick auf die Wiedereingliederung sowie die Legal-
bewdhrung betont. So konnten Inhaftierte im offenen Vollzug verstirkt
einer Tatigkeit nachgehen und im Rahmen von Lockerungen Kontakt zu
der Familie aufrechterhalten. Ein*e Expert*in fithrt aus,

»[...] dass Inhaftierte ja auch zum Teil Viter sind, dhm, und auch ein
grofSes Interesse haben, die Kinder zu sehen, Familien zu sehen, und |[...]
die Haft als Belastung, dhm, fiir die Familie, ihm, dann nicht mehr als zu
grofS empfinden im offenen Vollzug.“ (P4, Pos. 252)

In diesem Ausschnitt wird deutlich, dass eine inhaftierte Person auch eine
Familie oder ein Leben auflerhalb der Haftanstalt hat und sowohl der*die
Gefangene, als auch die Familie unter der Inhaftierung leiden. Der offene
Vollzug kann hier als Ubergang dienen, der die Diskrepanz zwischen ,,drin-
nen® und ,drauflen” mildert und Kontaktmdglichkeiten fordert. Zudem
bietet der offene Vollzug den Gefangenen mehr Mdglichkeiten, ein fami-
liares Leben zu fuhren, welches starker an der Lebensrealitat aufSerhalb
der Anstalt orientiert und nicht in vergleichbar erheblicher Weise von der
Auflenwelt abgeschnitten ist:

o[...] die gar nicht in so eine, ich will sie mal nennen, kiinstliche Situation
wie Vollzug, geschlossener Vollzug hineinkommen, und dann iiber mehrere
Monate fast ginzlich von der Familie abgeschnitten sind, also damit mei-
ne ich den normalen, dhm, den normalen Kontakt zur Familie, Kontakt
haben sie ja, aber nicht den normalen Kontakt im familidren Umfeld. [...]
Weil ich, wie gesagt, das ist das gréfSte Manko, den Inhaftierten iiber einen
langeren Zeitraum aus seinem sozialen Gefiige heraus zu nehmen, |[...]
diese relativ lange Zeit in so eine Kiinstlichkeit einer geschlossenen Anstalt
ist immer ein bisschen problematisch, denke ich.“ (P4, Pos. 304ff)

In der Sequenz wird der ,normale“ Kontakt betont, der bei den Gefange-
nen im geschlossenen Vollzug haufig verloren geht, da diese komplett aus
ihrem sozialen Umfeld herausgenommen wurden. Hier wird eine Diskre-
panz zwischen kiinstlicher und normaler Situation deutlich, die stark auf
die unterschiedlichen Vollzugsformen bezogen wird und den geschlosse-
nen Vollzug als eine Gefahr wahrnimmt. Die Sequenz betont ebenfalls die
negativen Auswirkungen sowie den kiinstlichen Charakter der geschlosse-
nen Strafhaft, die mit dieser verbunden sind. Eine andere Sequenz verdeut-
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licht ebenso den Unterschied zwischen dem offenen und dem geschlosse-
nen Vollzug und stellt die beiden Formen mit einer Bewertung direkt
gegeniiber. Fiir Gefangene aus dem geschlossenen Vollzug ist es demnach
schwerer, nach der Entlassung in die Gesellschaft zuriickzukehren:

»Die werden entlassen in eine Situation, die eben nicht gekldrt ist, die kom-
men dann auch (...), die Vorsitze sind dann auch sicherlich gut, also, ,ich
werd nicht mehr Drogen nehmen, ich werd nicht mehr trinken, ich muss ja
nur nein sagen und sowas’, (..), aber die Umsetzung ist sehr schwierig, weil
sie noch nicht konfrontiert waren mit den verschiedenen Stressoren, die es
draufSen gibt, mit dem Umfeld, in das sie zuriick gehen, da haben die zwar
einen Vorsatz, aber diese Fahigkeit, am Bahnhof auch wirklich kein Bier zu
trinken, mit jemand, den man da zuféllig trifft, dhm, ist oft eben schwierig,
das haben sie nicht gelernt, die haben nicht im Vollzug gelernt, sich da mit
den Stressoren drauflen auseinander zu setzen.“ (P1, Pos. 174)

Die Gefangenen im offenen Vollzug sind vor diesen Stressoren besser ge-
schiitzt, da sie sich bereits an das Leben auferhalb gewohnen konnten und
gelernt haben, mit diesen umzugehen. Fir die Inhaftierten im geschlosse-
nen Vollzug gestaltet sich dieser Ubergang schwieriger, da sie wihrend der
Haftzeit keine Erfahrungen mit den ,Reizen® aulerhalb der Gefingnismau-
ern machen konnten. In dem Beispiel wird die Gefangenenklientel stark
mit Substanzkonsum in Verbindung gebracht, was zu einer Etikettierung
beitragen kann. Uberdies nehmen die Expert*innen an, dass die Gefange-
nen durchaus gute Vorsitze im Vollzug treffen. Diese konnen aber aufSer-
halb des Vollzuges schwer aufrechterhalten werden, wenn die Gefangenen
wiahrend der Haft nicht mit kritischen Situationen konfrontiert werden
und sich nur innerhalb der Gefingnismauern befinden.

6.1.2.3 Anforderungen und Herausforderungen des offenen Vollzuges

In den Interviews wurden im Sinne organisatorischer und struktureller As-
pekte verschiedene institutionelle Problemlagen angesprochen, mit denen
sich die Leiter*innen der Aufnahmeabteilungen bei der Abwégung befassen
miissen. Diese basieren vor allem auf einem groflen Zeitdruck sowie einem
erheblichen Priifungsaufwand, einem Mangel an Informationen sowie feh-
lender Erwartungssicherheit. Der erste Aspekt fokussiert die Zeitknappheit
des Priifverfahrens. Da die Eignungspriifung in der Regel innerhalb von
zwei bis vier Wochen erfolgen muss, haben die verantwortlichen Leiter*in-
nen oftmals nicht genug Zeit, alle Informationen vorab zu priifen.
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»Das Priifungsverfahren, was wir hier durchfiihren, ja, wir haben uns als
Ziel gesetzt, sag ich immer, dass wir dieses Priifungsverfahren in zwei Wo-
chen tatsichlich durchfiihren [...] tatsdchlich in zwei Wochen beendet ha-
ben. Bei der Vielzahl von Neuzugingen im Jahr, konnen Sie sich vorstellen
[...] dass wir uns da auch, ja, sehr beeilen miissen, schnelle Entscheidungen
zu treffen.“ (P3, Pos. 37ff)

Dieses Zitat zeigt, dass in der vollzugsbehérdlichen Praxis in einer kurzen
Zeit Entscheidungen getroffen werden miissen, damit alle Fristen eingehal-
ten werden konnen. Dazu miissen allerdings zuvor alle Unterlagen von ver-
schiedenen Institutionen gesichtet werden, um sich ein adiquates Bild von
den Gefangenen zu machen. Bei einigen Gefangenen kann diese Priifung
auch linger dauern, da bestimmte Informationen oder Stellungnahmen
noch ausstehen:

~Wo wir dann durchaus bestimmte Unterlagen von der Polizei, von der
Staatsanwaltschaft, von der Bewdhrungshilfe, von der Auslinderbehorde
langer warten miissen, wo wir uns vielleicht auch schwer tun mit einer
Entscheidung, wo es Griinde fiir und gegen den offenen Vollzug gibt, wo wir
uns dann da auch mehr Zeit lassen.” (P3, Pos. 43)

Laut Aussagen der Expert*innen nimmt allerdings nicht nur das Anfordern
der Informationen enorm viel Zeit in Anspruch, sondern auch die Sichtung
der Dokumente. Hier zeigen sich in der Praxis allerdings oftmals Schwie-
rigkeiten, da in der Akte hédufig nicht geniigend Informationen fiir eine
Entscheidung enthalten sind. Vollzugliche Entscheidungen sind daher auch
deshalb komplex, weil einerseits die Datengrundlage teils unvollstindig
ist und weil andererseits eine Vielzahl an Dokumenten, die von anderen
Behorden zu anderen Zwecken erstellt wurden, in kurzer Zeit mit hohem
Entscheidungsdruck zu sichten und zu bewerten sind. Die Expert*innen
kritisieren den groflen Aufwand, den es kostet, alle fremden Dokumente zu
priifen und sodann eigene Niederschriften zur Begriindung der Entschei-
dung anzufertigen:

»Also jetzt dhm, von dem so hier von unserer Aufnahmeabteilung, es ist
schon also ein erheblicher Aufwand, was wir so zu Papier bringen miissen.
Also das empfinde ich, ist schon sehr, sehr, sehr arbeitsintensiv. [...] Also
(lacht), wenn ich mir das alles mal angucke wie viele Seiten wir hier immer
wieder auf Flucht- und Missbrauchsgefahr dhm ja, zu Papier bringen miis-
sen, also das ist schon heftig. [...] Ne das hat sehr zugenommen [...]. Also in
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dem AusmafS brauchten wir das friiher nicht und ich finde so der schriftli-
che Aufwand, also ich finde, der ist echt heftig.“ (P8, Pos. 200 ff.)

Zusitzlich erginzt beispielsweise eine Person, dass er*sie meistens von
einer direkten Verlegung in den offenen Vollzug absicht, da er*sie die
Gefangenen noch gar nicht entsprechend beobachten oder einschitzen
konnte. Die Gefangenen miissten zundchst ,,beweisen®, dass sie sich verbes-
sert haben und Mafinahmen erfolgreich absolvieren, wodurch eine starke
Erwartungshaltung deutlich wird:

»Also dh (..) da werden Sie kaum einen finden, da ist der Gefangene, ich
will das mal so sagen, so in so einer Art Bringschuld. Also [...] der muss
uns erstmal davon iiberzeugen, dh dass er sich gedndert hat. Dass er gewillt
ist, [...] ein anderes Leben zu fiihren und dass er keine weiteren Straftaten
mehr begehen wird.“ (P2, Pos. 112)

In diesem Zitat zeigt sich der Wunsch nach einer gerichtlichen Sanktion,
die bei den Gefangenen auch eine entsprechende Wirkung hinterlassen
soll. So fithrt der*die Expert*in mit Blick auf eine Direktzuweisung in
den offenen Vollzug weiter aus: ,Ahm, so einfach kann das auch nicht
funktionieren® (P2, Pos. 204). Neben einem Mangel an Zeit und wirklich-
keitsgetreuen Informationen spielt in einer Entscheidungssituation aufSer-
dem die fehlende Erwartungssicherheit eine wesentliche Rolle. Auch wenn
neben der Anstaltsleitung eine Vielzahl von Personen in die Entscheidungs-
findung involviert ist, bleibt die Gesamtverantwortung bei der Anstaltslei-
tung, die insbesondere bei schweren Straftaten das Pro und Contra einer
Entscheidung sorgfiltig abwégen muss:

wl...] und dann sind das eben alles was mit Totungs- und Sexualdelikten
zu tun hat, also Totschlag, Mord, Sexualdelikte oder eben jeweils ein Ver-
such, das sind so, die Fille, wenn die dann auch das entsprechende Straf-
maf moglicherweise mitbringen, vier Jahre oder driiber, [...] da miissen die
generelle Freigabe und die Erstentscheidung fiir die jeweilige Lockerungs-
stufe dhm muss dann die Anstaltsleitung zeichnen [..] ‘ne grofiere Hiirde
und letztendlich natiirlich auch einfach die Frage, wer trdgt die Verant-
wortung, ne? [...] Ahm, und dann ist es ja letztendlich, einmal ist das Uber-
priifungsverfahren halt intensiver, gucken mehr Leute drauf ja, und letzt-
endlich die Verantwortung, die ist dann eben auch 'ne Stufe hoher sozusa-
gen.“ (P9, Pos. 24 ff.)
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Da jedoch - wie bereits erwdhnt - jede vollzugséffnende Mafinahme im-
mer ein Risiko birgt, kann ein Missbrauch nie endgiiltig ausgeschlossen
werden. Die Vollzugsbeamt*innen - wie auch Psycholog*innen oder exter-
ne Gutachter*innen - kdnnen immer nur auf Basis von Gesprachen, die in
der Gefangenenpersonalakte zusammenflief3en, eine Prognose aufstellen.
Erginzt werden kann diese durch das Verhalten der*die Gefangene*n in
der Haft und durch die Bereitschaft, an Therapien und Mafinahmen teilzu-
nehmen, was ebenfalls in der Gefangenenpersonalakte dokumentiert wird.
Die Priifungsmdoglichkeiten sind demnach immer beschréankt und konzen-
trieren sich unter anderem auf die delinquente Vorgeschichte sowie den
Haftverlauf.

»Bei jeder; mit jeder Lockerung, die gewdhrt wird, mit jeder Entscheidung
iiber den offenen Vollzug, die entsprechend bejaht wird, ist natiirlich auch
ein Risiko verbunden. Wenn ich einem Menschen Freiheiten gewdhre,
besteht bei jedem Menschen die Gefahr, dass diese Freiheiten auch miss-
braucht werden.“ (P3, Pos. 185)

Auflerdem kann kein*e Verantwortliche*r einschitzen, wie sich das Leben
der Gefangenen in dem gewohnten sozialen Umfeld weiterentwickelt und
mit welchen Hiirden sich die Entlassenen in Lockerungen konfrontiert
sehen. Allerdings hat die Frage, wer letztendlich die Verantwortung fiir
einen eventuellen Missbrauch trigt, durch das oben bereits erwdhnte Lim-
burger Urteil (4.3) extrem an Brisanz gewonnen. Auch wenn dieses Urteil
aufgehoben wurde, zeigen sich die Leiter*innen noch immer bestiirzt:

»Das ist [...] eine komplette Katastrophe gewesen. [...] dhm eigentlich dh soll
ja der Gefangene befihigt werden, in Zukunft auch ein straffreies Leben zu
fiihren [..] Und soll ja keine Gefahr mehr sein fiir, fiir die Allgemeinheit
und dhm, selbstverstindlich dh muss man dazu auch den Gefangenen er-
proben. [..] Man muss, man muss ein gewisses Risiko eingehen. [...] Das ih,
keiner ist perfekt, kein Gefangener und auch kein Entscheidungstriger der
JVA, niemand [...] und wenn dann dh so eine Reaktion kommt auf eine
Entscheidung, dass man da sagt, ‘du bist aber letztendlich schuld oder du
bist mit schuld [...] Dass das passiert wire, weil du den rausgelassen hast,
s0, ja, dann dh, dann wird man vorsichtig.“ (P2, Pos. 510 ff.)

Das Zitat zeigt die Erschiitterung des Befragten iiber das Urteil und macht
auf die Auswirkungen dieser gerichtlichen Entscheidung sowie der me-
dialen Darstellung aufmerksam. Im schliefllich aufgehobenen Limburger
Urteil sah das Gericht ,[...] eine staatliche Mitverantwortung bei den
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Entscheidungstragern des Justizvollzuges® (Arnold, 2020). Obschon das
Judikat nicht rechtskréftig geworden ist, hat es fiir den Vollzug weitreichen-
de Folgen gehabt: Die Verantwortlichen sind, was die Gewahrung von
Freiheiten angeht, deutlich ,vorsichtiger geworden sind. Diese Haltung
wirkt sich erheblich auf die Entscheidungen iiber die Gewédhrung von
Lockerungen aus. So miissen die Vollzugsbediensteten immer zwischen
der Resozialisierung der Gefangenen und der Sicherheit der Allgemeinheit
wiahrend der Zeit des Strafvollzugs abwiégen, ohne ihre Sorgfaltspflicht zu
verletzen. ,Ahm, ja diese hohen Anforderungen an die Gefangenen, die in
den offenen Vollzug gehen, das zieht sich ja im Moment durch den ganzen
Vollzug.“ (P15, Pos. 184) Gleichzeitig wird kritisiert, dass diese Bevorzugung
von Sicherheitsaspekten im Vollzug den Schutz der Allgemeinheit auf lange
Sicht nicht stirke, da die Gefangenen Lockerungen fiir ihre Wiedereinglie-
derung brauchten und die Institution ein gewisses Risiko eingehen miisse:

»Also solange wie Gefangene wieder rausgehen und das tun sie alle, ist es
notig, dass man sie auch gut vorbereitet. Und ich meine auch mit ausrei-
chend Lockerungen vorbereitet, damit sie nicht vor die Tiir gestellt werden,
manche nach zwei, drei, vier Jahren und die ganze Zeit nicht drauffen wa-
ren. Ne? Also das kann man sich ja vorstellen, dass das ein Kulturschock ist
[...]. Ja, Ghm, ansonsten also wenn die Anforderungen runter gingen, miiss-
te man natiirlich zwangsldufig damit leben, dass auch mehr passieren
kénnte. Und das ist immer eine Abwdgung, méchte man mehr Sicherheit
und dann eben weniger Verlegungen in den offenen Vollzug oder mdéchte
man das nicht. Ja, ist wirklich ein Balanceakt, den man da hat.“ (P15, Pos.

184ff)

In der Sequenz werden Risiko und Sicherheit als unvereinbare Pole ge-
geniibergestellt und gegeneinander verhandelt. Es wird die Relevanz von
vollzugsoffnenden Mafinahmen deutlich, da die Gefangenen auf ihre Ent-
lassung sowie das Leben drauflen vorbereitet werden miissen, damit es
nicht zu einem ,Kulturschock® kommt. Die Sequenz problematisiert diese
Situation, da in jede Abwégung auch politische Uberlegungen einflossen:

»Und grade jetzt auch vor dem Urteil aus Limburg, wo dann ja auch schon
mal eine strafrechtliche Konsequenz dann im Raume steht, mit getroffen
werden kann, ja, macht man sich da auf jeden Fall Gedanken. [...] Und
dieses Urteil aus Limburg hat ganz sicher auf allen Ebenen dazu gefiihrt,
dass man sehr viel vorsichtiger wird bei der Gewdhrung vom offenen Voll-
zug, bei der Gewdhrung von Lockerungen, egal ob es jetzt von Seiten des
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Ministeriums ist, ob es von Seiten der Anstaltsleitung ist, oder ob es auch
von meiner Seite aus ist.“ (P3, Pos. 169 ff.)

Die Sequenz betont, dass die Entscheidungssituation vor allem durch das
Limburger Urteil fiir alle Beteiligten schwieriger geworden sei — was sich
hdufig zuungunsten der Gefangenen auswirke. Auch andere Befragte be-
richten, dass dieses Urteil sie sensibilisiert habe.

»[...] Ghm, auch die Verantwortung, die man selber tragt dh, immer hoher
wird, dh. Wenn es wirklich ein Lockerungsversagen gibt, dass man da
irgendwie mit Konsequenzen zu rechnen hat, oder die befiirchten muss
(lacht). Ahm, das hingt schon mit der Gesetzgebung zusammen, dass das
dhm weniger wird [...] Und dh, ja das fiihrt dazu, dass sich alle Entschei-
dungstrdger dh, immer mehr absichern wollen. (P14, Pos. 66ff.)

In den gefiihrten Interviews werden diese veranderte Lockerungssituation
und die Frage der Verantwortung fiir einen Missbrauch kritisch reflektiert:

»Ja also, ich weifS nicht, ob man das so sagen kann, aber keiner will da mit
dem Riicken an der Wand stehen ne? Das ist so, immer so ein bisschen,
dhm glaube ich auch, jetzt sind wir fast schon gesellschaftspolitisch unter-
wegs, ne, aber man darf ja keinen Fehler machen.“ (P10, Pos. 36 ff.)

Dies fithre dazu, dass immer seltener positive Lockerungsentscheidungen
getroffen werden und viele Gefangene im Rahmen der Entlassungsvorbe-
reitung nicht zunéchst in den offenen Vollzug verlegt, sondern direkt nach
§ 57 StGB vorzeitig entlassen werden. Die besondere Schwierigkeit einer
Verlegung in den offenen Vollzug besteht laut Expert*innen aber vor allem
darin, dass bei dieser Entscheidung die Anstaltsleitung die Verantwortung
tragt und nicht das Gericht. Bei der Entscheidung iiber eine vorzeitige Ent-
lassung nach § 57 StGB ist dies anders, die Letztverantwortung liegt hier bei
der Strafvollstreckungskammer, was die Anstalten entlaste und es ihnen
leichter mache.

»Ah das ist was Anderes, bei vorzeitigen Entlassungen. Ah, das ist was An-
deres. Man stimmt eher einer vorzeitigen Entlassung zu als einer Verlegung
in den offenen Vollzug. [...] Ja, das ist einfach so. Das éh, also die vorzeitige
Entlassung, das entscheidet letztendlich auch die, ein Richter. Ob jemand
vorzeitig entlassen wird. Wir kénnen nur eine Stellungnahme dazu abge-
ben. Und dhm, bei einer solchen Stellungnahme, da ist man, so mache ich
es und so machen es viele andere auch, dh da legt man nicht so grofSe, so dh
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(-.) Anforderungen dh, legt man da nicht an. So da, da ist man schon ein
bisschen, ein bisschen lockerer.“ (P2, Pos. 432 ff.)

In der Sequenz wird zunéchst der Unterschied zwischen einer Verlegung in
den offenen Vollzug und einer vorzeitigen Entlassung auf Bewdhrung auf-
gezeigt: Er besteht aus Anstaltssicht vor allem darin, dass die Zustdndigkeit
fir die Entscheidung nach § 57 StGB beim Gericht liegt. Durch die Relati-
vierung, in diesem Fall ,,nur® eine Stellungnahme abgeben zu konnen, wird
der (angebliche) Einfluss auf die Entscheidung zusitzlich reduziert. Tat-
sachlich hat die Stellungnahme auf die Entscheidung der Strafvollstre-
ckungskammer aber erheblichen Einfluss, da diese eine klare Positionie-
rung beinhaltet und der Einschitzung der Anstalt, die den*die Gefangenen
seit Jahren kennt, im gerichtlichen Verfahren besonderes Gewicht beige-
messen wird. Dennoch gehen die Anstalten bei einer vorzeitigen Entlas-
sung ein geringeres Risiko ein, da sie fiir diese Entscheidung formal nicht
zustdndig sind und die (Letzt-)Verantwortung nicht zu tragen haben.

LAber es ih spielt natiirlich auch die, die Sache so ein bisschen rein so, ih
dass wir dann nicht in der Verantwortung sind. "Ne? wenn irgendetwas ist,
dhm, wenn irgendetwas sein sollte, ein Gefangener ist im Ausgang und es
passiert eine, eine nicht so schone Sache im Ausgang [...] dhm wir geben
jemandem Ausgang, der geht hier in Stadt 1 dh in einen, in einen Laden
rein und klaut. Eine Flasche Bier sage ich mal. 'Ne? Und das kriegt irgend-
wie, kriegt das die Offentlichkeit mit. Dann steht das natiirlich auch ir-
gendwo dann hier im Raume, wird in der, in der Zeitung womdglich er-
wdhnt, dh ‘Gefangener der JVA 1 bei Diebstahl erwischt. Wen lassen die
denn da heraus?“ (P2, Pos. 458 ff.)

Diese Sequenz verdeutlicht exemplarisch anhand des Diebstahls einer Fla-
sche Bier, wie stark die Gefahr eines Missbrauchs und damit einhergehend
die Skandalisierung dieser Tat durch die Offentlichkeit sowie die Medien
mitgedacht wird.

Mit Blick auf die Frage, woran es liegt, dass der offene Vollzug so wenig
ausgelastet ist, wurde einerseits angegeben, dass diese Reduktion auf der
veranderten Klientel basiere und andererseits auf den erhdhten Anforde-
rungen, die Gefangene erfiillen miissten, um in den offenen Vollzug verlegt
zu werden. Auch wird in den Sequenzen oftmals angesprochen, dass die
Vollzugsdauer oftmals nicht ausreiche, um notwendige Aspekte der Entlas-
sungsvorbereitung frithzeitig zu bearbeiten, und viele Aufgaben nicht mehr
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zu bewiltigen sind. Auflerdem sei ein Grofteil der Gefangenen aufgrund
der genannten Kriterien fiir den offenen Vollzug ungeeignet.

»l...] dhm es ist aber tatsichlich eine verdnderte Klientel, also wiirde ich
echt sagen, also die Anforderungen sind quasi dieselben. Natiirlich ist es
teilweise auch immer so ein gewisses Politikum, aber der Priifmafsstab ist
und bleibt unser Gesetz. [...] Ahm, ja, das, ja natiirlich, dass man manch-
mal ist es natiirlich auch ein Politikum, es ist schwer, ich bin der Meinung,
dass es aktuell das Klientel ist.“ (P12, Pos. 106 ff.)

Gleichzeitig wird eingerdaumt, dass die Entscheidung einer Verlegung auch
immer auf einem Politikum basiert. Eine andere Person duflert sich zu der
Frage anders und sieht die Verantwortung klar bei der Anstalt, da die ge-
setzlichen Anforderungen recht unterschiedlich ausgelegt werden und dem
folgend auch die Entscheidung einer Verlegung unterschiedlich bewertet
wird.

LAlso ich glaube schon, dass fiir den offenen Vollzug, dhm die, die Anforde-
rungen sehr unterschiedlich von den offenen Vollziigen in Niedersachsen
gesteckt werden. [...] Ahm, dass man da die MafSstibe in einigen Abteilun-
gen doch sehr eng steckt, wohingegen eine andere Abteilung da ein bisschen
grofiziigiger schaut. Und auch was so Suchtmittelproblematiken angeht
[...], dass man da dh einfach mal guckt, gibt es da tatsichlich ein Problem,
bevor man dann relativ ziigig ja schon die Entscheidung trifft, Ghm eignet
sich oder eignet sich nicht. (...) Das ist glaube ich schon, sagen wir die
Leute die im offenen Vollzug sind, ist schon recht handverlesenes Klientel.
Weil die Anforderungen doch relativ hoch sind.“ (P13, Pos. 104)

Aus der vorliegenden Sequenz geht hervor, dass der offene Vollzug nur
wenigen Personen vorbehalten bleibt und die besonderen Anforderungen
an die Gefangenen recht unterschiedlich bewertet werden. Am Beispiel des
Suchtmittelkonsums zeigt die Person auf, mit welchen Anforderungen sich
die Verantwortlichen konfrontiert sehen, da diese in einer kurzen Zeit ent-
scheiden miissen, ob eine Suchtmittelabhidngigkeit besteht und ob diese zu
erneuten Straftaten fithren kann. Gleichzeitig beinhaltet diese Sequenz eine
deutliche Kritik an dem Entscheidungsspielraum der Anstalten sowie der
unterschiedlichen Auslegung der Kriterien. Insgesamt ist nicht ausgeschlos-
sen, dass Schwankungen in der Belegung des offenen Vollzugs auch auf
sich dndernde politische Vorstellungen zuriickzufithren sind. Auch kénnen
neue ministerielle Vorgaben dazu fithren, dass die verantwortlichen Lei-
ter*innen trotz unverdnderter Gesetzeslage eine viel umfassendere Priifung
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durchfiihren miissen als zuvor und die Konsequenzen einer ,falschen®
Entscheidung vermehrt fiirchten. Insbesondere die letzte Sequenz ldsst
erkennen, dass Verlegungsentscheidungen von dufleren Einfliissen nicht in
Génze freibleiben.

6.1.3 Diskussion

Im Rahmen der Expert*inneninterviews wurden neben den Eignungskrite-
rien weitere Informationen zur Verlegungspraxis sowie zu Moglichkeiten
und Herausforderungen des offenen Vollzugs erfragt. Es wurden vielfach
die positiven Eigenschaften des offenen Vollzuges fiir die Wiedereingliede-
rung der Inhaftierten hervorgehoben. Durch die weitreichenden Moglich-
keiten der Offnung sowie der Erprobung nimmt der offene Vollzug in rele-
vanter Weise Einfluss auf die Entlassungsvorbereitung sowie die Legalbe-
wiahrung. So ist es flir Inhaftierte im offenen Vollzug mdéglich, dass sie be-
reits wahrend der Haftzeit einer Beschéftigung auflerhalb der Anstalt nach-
gehen, ihren sozialen Empfangsraum aufrechterhalten oder neu aufbauen
und sich bereits mit den ,,Stressoren® oder Schwierigkeiten, die auflerhalb
des Gefingnisses auf sie warten, auseinandersetzen konnen. In der Ausein-
andersetzung mit dem offenen Vollzug und den spezifischen Kriterien fiir
eine Unterbringung wurde wiederholt auch die vorzeitige Entlassung zur
Bewdhrung nach § 57 StGB angesprochen. Es wurde erkennbar, dass jeden-
falls teilweise eine vorzeitige Entlassung eher von den Anstalten befiirwor-
tet wird als eine Verlegung in den offenen Vollzug. Urséchlich ist, dass die
Anstalten zu jener Entscheidung nur eine Stellungnahme abgeben miissen
und die Zustdndigkeit - und damit die Letztverantwortung - fiir die Ent-
scheidung nach §57 StGB nicht bei der JVA, sondern der Strafvollstre-
ckungskammer liegt. Auf die Frage hin, weshalb so wenige Inhaftierte im
offenen Vollzug untergebracht sind, wurde ausgefiihrt, dass es mittlerweile
weniger Gefangene gebe, die den Anforderungen des offenen Vollzuges
entsprechen. Zugleich spielten politische Faktoren und hierbei namentlich
ministerielle Vorgaben, die die Eignungspriifung deutlich erschwerten und
die Sorge vor Fehlbewertungen in den Anstalten gleichzeitig enorm steiger-
ten, eine Rolle.
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6.2 Quantitative Analyse

Fir die quantitative Analyse wurde auf Basis der Expert*innengespriche
ein Aktenanalysebogen entwickelt, um die spezifischen Kriterien, die in
den Interviews genannt wurden, zu erfassen. In dem Projekt wurden al-
le Akten mit einem standardisierten Erhebungsbogen analysiert, in dem
wesentliche Aspekte zu Person, Delikt, Strafmafi, Haftverlauf und Unter-
bringungsform erhoben wurden. Akten spielen in der kriminologischen
Forschung eine zentrale Rolle und werden aufgrund von Verfiigbarkeit,
Bestandigkeit und (vermeintlicher) Vollstandigkeit entsprechend héufig als
Datenquelle empirischer Studien verwendet (Leuschner & Hiineke, 2016).
So nehmen Akten den Stellenwert von natiirlichen und objektiven Daten
ein und kdnnen mit einem standardisierten Erhebungsinstrument in einer
groflen Anzahl ausgewertet werden (Schiittler & Neubert, 2021). Akten
dienen als Verwaltungsdokumente im System Strafvollzug nicht allein der
Registrierung, sondern bilden die Grundlage fiir alle relevanten Entschei-
dungen, so auch bzgl. der Teilnahme an Vollzugsmafinahmen oder der
Verlegung in den offenen Vollzug. Die Gefangenenpersonalakten weisen
eine feste Struktur auf, da die entsprechenden Dokumente in verschiedene
Abschnitte gegliedert sind und den Haftverlauf von der Inhaftierung bis
zur Entlassung widerspiegeln. Dazwischen finden sich eine Vielzahl von
Verlaufsdokumenten und Vollzugsplénen, die in einem regelmafSigen Tur-
nus fortgeschrieben werden und wichtige Informationen zu dem*der Ge-
fangenen, der Haftzeit sowie Aspekten der Entlassungsvorbereitung (u. a.
Verhalten in Haft, Teilnahme an Mafinahmen und Angeboten, Ausgangs-
antrage sowie die Gewédhrung von Lockerungen sowie dem offenen Vollzug
enthalten (Schiittler & Neubert, 2021). In der Realitdt zeigen Akten aller-
dings vielfache Mangel hinsichtlich der Vollstandigkeit und Zuverlassigkeit
auf, da Dokumente fehlen, Informationen nicht entsprechend ihres Da-
tums einsortiert sind und Ausfithrungen teilweise widerspriichliche Infor-
mationen enthalten. Auch innerhalb des Systems Strafvollzug zeigen sich
in der Aktenfithrung grofle Unterschiede, wodurch die Vergleichbarkeit
von Dokumenten oftmals erschwert ist. In der Beschiftigung mit Akten
muss daher kritisch reflektiert werden, dass Akten immer einem Selektions-
prozess unterliegen und diese immer nur eine Wirklichkeitskonstruktion
der aktenfithrenden Organisationen abbilden (Bereswill et al., 2019; Bick &
Miiller, 1984; Brusten, 1984; Délling, 1984; Hermann, 1987; Steffen, 1977).
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6.2.1 Datengrundlage und Methodik

Im Folgenden sollen der Aktenanalysebogen, der im Projekt zur Datener-
hebung eingesetzt wurde, dargestellt (6.2.2.1), die Stichprobe beschrieben
(6.2.2.2) und anschlieffend die methodischen Schritte zur quantitativen
Datenauswertung erldutert werden (6.2.2.3).

6.2.1.1 Erhebungsinstrument

Der Aktenanalysebogen gliedert sich in vier Bereiche und umfasst insge-
samt 83 Items (s. Anhang). Zuerst wurden soziodemographische Daten
wie Geschlecht, Alter, Staatsangehorigkeit und Migrationshintergrund er-
hoben. Anschlieflend folgten die drei Hauptblocke des Analysebogens,
wobei sich jeweils ein Block detailliert mit einer bestimmten zeitlichen
Phase beschiftigt. Im ersten Teil wird auf die Zeit vor der Inhaftierung
eingegangen, im zweiten Abschnitt wird die Zeit wihrend der Inhaftierung
betrachtet und abschlieflend die Phase vor und zum Zeitpunkt der Entlas-
sung. Im Folgenden werden die drei Hauptteile ausfithrlicher vorgestellt.

Im ersten Teil sollte die Lebensrealitédt/-situation der Gefangenen vor
der Haft moglichst umfassend abgebildet werden. Die einzelnen erhobe-
nen Faktoren bezogen sich auf die Ausbildung und Arbeit, die soziale
Situation, den Gesundheitszustand, das Suchtverhalten und die delinquente
Vorgeschichte. Im Hinblick auf Ausbildung und Arbeit wurde neben dem
hochsten Schulabschluss, dem Abschluss einer Berufsausbildung und dem
Abschluss eines Studiums auch die letzte ausgeiibte Titigkeit vor der Inhaf-
tierung erfasst. Zusdtzlich wurde erhoben, ob der*die Gefangene lénger
als ein Jahr arbeitslos war und wie sich seine*ihre finanzielle Situation
gestaltete, also ob und in welcher Form er*sie regelmdfSiges Einkommen
bezog und ob sowie ggf. in welcher Hohe eine Verschuldung bestand. Im
Rahmen der Erfassung der sozialen Situation wurde auf den Partnerschafts-
status, die Anzahl der Kinder, die Wohnsituation sowie die Art des Kontakts
zu Partner*in, Kernfamilie (d.h. Eltern sowie Kindern) und Freund*innen
bzw. Bekannten eingegangen. Aulerdem wurde bewertet, ob die Kontakte
vor der Inhaftierung iiberwiegend prosozial, also positiv mit Blick auf die
Legalbewéhrung, oder dissozial, also negativ hinsichtlich der Legalbewdh-
rung, waren.

Im zweiten Block ging es um die aktuelle Inhaftierung, wobei speziell
das Anlassdelikt, Fehlverhalten im Vollzug, Behandlungs- und Qualifizie-
rungsmafnahmen, die Unterbringung im offenen Vollzug und Lockerungen
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betrachtet wurden. Es wurde weiterhin erhoben, ob bestimmte Hinweise
fiir den Vollzug (u. a. Fluchtgefahr, subkulturelle Einbindung, Substitution,
Arbeitsfihigkeit, Unterbringung in speziellen Anstalten/Abteilungen wie
der Sozialtherapie) vorlagen. Private Kontakte in der Haft wurden ebenfalls
betrachtet, genauso ob die Gefangenen in Haft Opfer korperlicher oder se-
xueller Gewalt durch andere Haftlinge geworden sind. Im Zusammenhang
mit Fehlverhalten und anderer Verhaltensauffilligkeiten wurde auch auf
Disziplinarmafinahmen eingegangen. Die vollzuglichen MafSnahmen sind
in Unterstiitzungs- und Behandlungsmafinahmen, schulische/berufliche
Fordermafinahmen und Schulabschluss bzw. Ausbildung gegliedert. Fiir
die einzelnen Kategorien konnten entsprechende Mafinahmen angeben
werden sowie ob diese abgeschlossen oder ggf. aus welchem Grund diese
abgebrochen wurden. Mit Blick auf die Aufnahme sowie den Verlauf des
offenen Vollzuges wurden anhand der Akten die Griinde eruiert, die als
Grundlage fiir die Entscheidung flir oder gegen eine Verlegung genannt
werden. Abschlieflend wurde erfasst, ob und ggf. warum eine Riickverle-
gung in den geschlossenen Vollzug stattgefunden hat und ob danach eine
erneute Verlegung in den offenen Vollzug erfolgte bzw. ob es noch weitere
(Riick-)Verlegungen gab. Bei den Vollzugslockerungen wurde zuerst angege-
ben, ob diese iiberhaupt gewdhrt wurden, wenn ja, welche Lockerungsstu-
fen erreicht wurden und falls keine Lockerungen gewahrt wurden, warum
dies nicht der Fall war. Aufierdem wurde erhoben, wie hdufig Lockerungen
durchgefithrt wurden, welchen Zwecken diese dienten und ob Weisungen
fir die Lockerungen erteilt worden sind. Entsprechend wurde ebenfalls
eruiert, ob diese Weisungen eingehalten wurden, also ob das Verhalten
wiahrend der Lockerungen positiv war oder es zu Lockerungsmissbrduchen
kam und folglich auch, ob der Lockerungsstatus widerrufen wurde.

Fir die Zeit nach der Haft wurden die Umstdnde der Entlassung, Aufla-
gen und Weisungen sowie die soziale, berufliche und finanzielle Situation
abgebildet. Dabei wurde erfasst, aus welcher Vollzugsform die Entlassung
erfolgte und ob die Vollstreckung der Freiheitsstrafe zur Bewahrung aus-
gesetzt wurde. Hier wurde auch explizit die Haftdauer erhoben. Auflagen
und Weisungen zur Lebensfithrung wurden ebenso detailliert erfasst wie
Kontakte zu gingigen Anlaufstellen und externen Einrichtungen wie der
Suchtberatung. Mit Blick auf die soziale Situation wurden die Wohnsituati-
on nach der Haft, der Partnerschaftsstatus sowie der aufenthaltsrechtliche
Status betrachtet. Beziiglich der Beschiftigung und der finanziellen Situati-
on nach der Haft wurde erhoben, ob eine Beschiftigung vorlag und wenn
ja, um was fiir eine Tiétigkeit es sich handelte. Auflerdem wurde erfasst,
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ob und in welcher Form regelmdfSiges Einkommen vorhanden war, ob
Schulden bei Entlassung bestanden bzw. ob Schulden in der Haft getilgt
werden konnten und ob entsprechende Mafinahmen wie Schuldenregulie-
rung oder Insolvenz eingeleitet wurden. Anhand des Aufbaus des Akten-
analysebogens konnte der Haftverlauf folglich gut nachvollzogen werden.
Auflerdem konnten wichtige Schutz- und Risikofaktoren vor und nach der
Inhaftierung abgebildet werden.

6.2.1.2 Stichprobe

Die bereits in der Einleitung beschriebene Stichprobe wurde mit Hilfe
des Buchhaltungs- und Abrechnungssystems BASIS-Web aus geeigneten
Proband*innen der Entlassungsjahrginge 2017 und 2018 zusammengestellt.
Gefangene, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbiifien, wurden in der vorlie-
genden Untersuchung nicht beriicksichtigt, ebenso wenig weibliche Ju-
gendliche aufgrund ihrer geringeren Anzahl im Strafvollzug und der damit
verbundenen Schwierigkeit, die drei Gruppen mit jugendlichen Frauen
»zu fiillen“. Zudem wurden Personen, die unter neun Monaten inhaftiert
waren, aufgrund der Kiirze der Haftzeit ausgeschlossen. Hier wird davon
ausgegangen, dass die Akten kaum Informationen zu der Teilnahme an
Behandlungs-, Bildungs- oder Unterstiitzungsangeboten enthalten. Insge-
samt wurden in dieser Studie die Daten von N = 1224 Gefangenen aus
13 niedersdchsischen Justizvollzugsanstalten bezogen. In Tabelle 2 wird
dargestellt, wie sich die Stichprobe auf die unterschiedlichen Anstalten in
Niedersachsen verteilt und welcher Teil aus dem offenen und geschlosse-
nen Vollzug entlassen wurde und wie viele Frauen und Jugendliche in
die Stichprobe einbezogen wurden. Bei 23 Akten fehlten Biande oder sie
waren so unvollstindig, dass eine Codierung nicht méglich war. Die Akten
von 37 Personen wurden nicht codiert, da diese nach ihrer Entlassung aus
Deutschland abgeschoben wurden oder ausgewandert sind und so eine er-
neute Eintragung im BZR ausgeschlossen war. Nach der Aktenanalyse wur-
den fir N = 1164 Personen die BZR-Auszlige beantragt. Vom Bf] wurden
die Ausziige von N = 1151 Personen iibermittelt. 13 Personen waren bereits
verstorben, weswegen keine Auskuntft erteilt werden durfte. Bei weiteren 10
Personen wurde kein BZR-Auszug iibermittelt und bei 20 Personen wurden
BZR-Ausziige tibermittelt, es gab aber keinen entsprechenden Aktenbogen.
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Tabelle 2: Auflistung der Anzahl der Proband*innen pro Anstalt, sortiert
nach Vollzugsform und Geschlecht.

offener geschlossener gesamt
Vollzug Vollzug
JVA Bremervorde mannlich 30 31
weiblich ot
JVA Celle'? mannlich 5
weiblich °
JA Hameln mannlich 87 98
185
weiblich
JVA Hannover mannlich 49 63
weiblich 7 "
JVA Lingen mannlich 122 56
179
weiblich 1
JVA Meppen mannlich 36 58
weiblich >
JVA Oldenburg mannlich 62 27
weiblich 2 .
JVA Rosdorf mannlich 40 29
weiblich ®
JVA Sehnde mannlich 49 62
weiblich H
JVA Uelzen mannlich 33 20
weiblich 3
JVA Vechta mannlich 30 71
101
weiblich
JVA Vechta Frauen ménnlich
weiblich 55 42 7
JVA Wolfenbuttel mannlich 16 43
weiblich »
insgesamt 618 606 1.224

Die bereinigte Stichprobe umfasst N = 1.121 Personen. Die Ausziige von
44 Personen enthielten keine Eintragung, diese Personen wurden in An-
lehnung an frithere Studien (Klatt & Bliesener, 2020) als nicht riickfillig

12 Da die JVA Celle eine Anstalt fiir ménnliche Erwachsene im geschlossenen Vollzug
darstellt und erst ab einem Strafmaf} von fiinf Jahren zustindig ist, wurden hier
wenige Personen fiir die vorliegende Stichprobe ausgewihlt.
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gewertet. Tabelle 3 zeigt auf, wie sich die bereinigte Stichprobe aus den An-
stalten zusammensetzt und wie viele Personen jeweils der Untersuchungs-
gruppe, der Kontrollgruppe I und der Kontrollgruppe II (s. o. Kapitel 1)
zuzuordnen waren.

Tabelle 3: Aufteilung der bereinigten Stichprobe nach Untersuchungs- und

Kontrollgruppen.
Untersuchungsgruppe  Kontrollgruppe I Kontrollgruppe II  gesamt

JVA Bremervorde 29 21 5 55
JVA Celle 0 3 1 4
JA Hameln 90 65 26 181
JVA Hannover 56 49 9 114
JVA Lingen 115 18 35 168
JVA Meppen 35 13 36 84
JVA Oldenburg 60 12 7 79
JVA Rosdorf 41 22 3 66
JVA Sehnde 45 50 5 100
JVA Uelzen 31 11 8 50
JVA Vechta 30 51 4 85
JVA Vechta Frauen 49 25 9 83
JVA Wolfenbiittel 15 31 6 52
gesamt 596 (53,2 %) 371 (33,1 %) 154 (13,7 %) 1.121

Auch wenn sich die Stichprobe fiir die Aktenanalyse aus drei Gruppen
(Untersuchungsgruppe sowie zwei Kontrollgruppen) zusammensetzt, wer-
den die beiden Kontrollgruppen in den nachfolgenden Auswertungen zu
einer Gruppe des geschlossenen Vollzuges zusammengefasst, da die zweite
Kontrollgruppe nur aus vergleichsweise wenigen Personen besteht (Tab. 3)
und sich die beiden Kontrollgruppen statistisch kaum voneinander unter-
scheiden (Tab. 4).

Im Rahmen des statistischen Vergleichs wurden verschiedene demo-
graphische und kriminologische Variablen betrachtet (Tab. 4). Signifikan-
te Unterschiede zwischen den beiden Kontrollgruppen zeigten sich aus-
schliefllich mit Blick auf den Migrationshintergrund (x*(1) = 6,88, p < 0,01,
Cramers V = 0,117), wobei hier Gefangene mit Migrationshintergrund ver-
stiarkt der Kontrollgruppe I zugeordnet werden konnten, sowie hinsichtlich
ihres Bewdhrungsversagens (x*(1) = 4,01, p < 0,05, Cramers V = 0,087),
ihrer Vollzugserfahrung (*(1) = 17,04, p < 0,001, Cramers V = 0,181) so-
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Tabelle 4: Statistische Unterschiede zwischen Kontrollgruppe I und II.

Entlassung auf Bewdhrung Entlassung zum Strafende aus
aus GVz (Kontrollgruppe I) GVz (Kontrollgruppe II)

N 371 154
Alter bei Inhaftierung in Jahren M=31,5(SD=11,2) M=332(SD=11,9)
Migrationshintergrund 40,0 %** 27,6 %**
kein Schulabschluss 30,7 % 29,3 %
Partnerschaftsstaus

ledig 39,9 % 46,8 %

in fester Beziehung 44,7 % 40,9 %
psychische Erkrankungen 26,0 % 25,0 %
Alkoholabhingigkeit 19,7 % 27,3 %
Drogenabhingigkeit 31,5% 28,8 %
Alter erste Straftat M =18,6 (SD=6,3) M=19,6 (SD=8,4)
Vorstrafen

keine 11,1 % 6,6 %

1-2 20,6 % 19,2 %

3-5 23,3 % 18,5 %

6-10 24,7 % 24,5 %

> 10 20,3 % 31,1 %
Bewéihrungsversagen 72,2 %* 80,5 %*
offene Verfahren 43,7 % 44,4 %
Erstvollzug 54,5 %*** 34,6 %
Anlassdelikte

Kérperverletzung 39,4 % 30,8 %

Einfacher Diebstahl 31,3 %* 42,3 %*

Betrug 30,7 % 31,4%

Sexualdelikte 7,8 % 7,7 %

Tétungsdelikte 5,9 % 6,4 %

Raub oder Erpressung 19,7 % 13,5 %

Schwerer Diebstahl 27,5 % 23,7 %

BtMG 13,7 % 11,5 %

Straflenverkehrsdelikte 21,6 % 22,4 %
Haftlinge in Monaten M =24,3*(SD =15)9) M =28,9% (SD = 24,7)
Selbststellung/Ladung 34,8 % 41,6 %
Zufiihrung/Festnahme 60,9 % 57,1 %

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,0, *** = p < 0,001 Bei Anlassdelikt wurden mittels
Mehrfachnennungen alle Delikte erfasst.

wie der Haftlinge (Welch-Test: #(211,2) = -2,1, p < 0,05). Gefangene, die
zur Bewdhrung entlassen wurden (Kontrollgruppe I), haben entsprechend
seltener bei einer vorhergehenden Bewéhrung versagt, sind haufiger zum
ersten Mal in Haft untergebracht und kiirzer inhaftiert. Die deskriptiven
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und bivariaten Analysen erfolgen demnach im Folgenden nur getrennt
zwischen dem offenen (Untersuchungsgruppe, OVz) und geschlossenen
Vollzug (Kontrollgruppe I und II, GVz).

Fiir die multivariaten Analysen wurde die Stichprobe auf mdnnliche Er-
wachsene beschrankt. Dies liegt zum einen darin begriindet, dass die Kon-
textfaktoren im Jugend-, Frauen- und Miannervollzug unterschiedlich sind
und sich vor allem der Jugendvollzug vom allgemeinen Strafvollzug in sei-
ner Zielsetzung, seiner Ausgestaltung sowie dem vergleichsweise i. d. R.
niedrigeren gesetzlichen Mindest- und Hochstmaf$ (§ 18 Abs. 1 JGG) unter-
scheidet (Meier, 2018). Fiir Frauen und Jugendliche waren die Gruppen-
groflen fiir separate Auswertungen zu gering, da im Rahmen eines
Matchings (siehe Kapitel 6.2.1.3) Personen, die keinen statistischen Zwilling
finden, ausgeschlossen werden miissen. Dementsprechend wurden in das
Matching ausschliefilich madnnliche Inhaftierte einbezogen, die aus dem Er-
wachsenenvollzug entlassen wurden (N = 847). Hiervon mussten sechs-
zehn Personen ausgeschlossen werden, da aufgrund fehlender Werte keine
Angabe der Offender Group Reconviction Scale (OGRS 3; s. Kapitel 2.2) er-
rechnet werden konnte, bei weiteren zwei Personen konnte kein Tatdatum
fir die erneute Freiheitsstrafe der Folgeentscheidung festgestellt werden,
weil eine nachtrigliche Gesamtstrafe gebildet wurde. Dies war notwendig,
um das Riuckfallkriterium von zwei Jahren in der Auswertung zu beriick-
sichtigen (N = 829).

6.2.1.3 Vorgehen bei der statistischen Auswertung

Nachdem unter Kapitel 5 bereits die Konzeption des Forschungsprojektes
umfassend beschrieben wurde, um zu verdeutlichen, wie die Daten der
jeweiligen Analyseschritte erhoben wurden, soll im Folgenden auf deren
Auswertung eingegangen werden. Die quantitative Analyse befasst sich im
Kern mit den Forschungsfragen 4 bis 10 (siche Kapitel 3). Ein besonderes
Augenmerk liegt dabei (aufgrund der hohen Komplexitit der Auswertung)
auf der Forschungsfrage zu Unterschieden hinsichtlich der Riickfallraten
zwischen offenem und geschlossenem Vollzug (Forschungsfrage 9).

Fiir die Beantwortung der Forschungsfragen 4 bis 8 werden hauptséch-
lich Hiaufigkeitsangaben betrachtet. Auch hier sollen Unterschiede zwi-
schen dem offenen und geschlossen Vollzug analysiert werden. Dafiir ka-
men neben deskriptiven Auswertungen Chi-Quadrat-Tests bzw. t-Tests fiir
unabhingige Stichproben zur Anwendung. Die Analyse der Deliktschwere
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Abbildung 6: Ubersicht iiber das methodische Vorgehen bei der Riickfallanalyse.

(Forschungsfrage 10) erfolgte maf3geblich mittels Wilcoxon-Rangsummen-
tests.

In Bezug auf die Forschungsfrage 9 ergibt sich das zu erwartende Prob-
lem, dass die Zuteilung von Inhaftierten zum offenen Vollzug mit einem
Selektionsprozess verbunden ist. Dieser kann dazu fithren, dass Personen
mit einer geringeren Risikobelastung fiir kriminelle Riickfalligkeit eine
hohere Chance haben, in den offenen Vollzug verlegt zu werden. Ein
naiver Vergleich der Riickfallraten zwischen offenem und geschlossenem
Vollzug wiirde daher zu einem verzerrten Ergebnis fithren. Deshalb ist es
notwendig, die betrachteten Gruppen vor der eigentlichen Riickfallanalyse
in Bezug auf ihre Risikobelastung anzugleichen. Dieses Vorgehen ist mit
verschiedenen statistischen Verfahren verkniipft und dadurch recht kom-
plex. In dem folgenden Abschnitt wird daher das Vorgehen einmal zusam-
mengefasst dargestellt. Fiir interessierte Leser*innen werden die einzelnen
Teilschritte darauthin noch einmal detaillierter ausgefiihrt.

Abbildung 6 zeigt den schematischen Ablauf des statistischen Vorgehens
fir die Riickfallanalyse. Wie bereits unter Punkt 6.1 erldutert, wurden zuvor
aus den Expert*inneninterviews bereits die Eignungskriterien fiir die Ver-
legung in den offenen Vollzug erhoben (u. a. die strafrechtliche Vorbelas-
tung, das Delikt sowie die Haftlange, Erstvollzug, Arbeit, Wohnraum, sozia-
le Kontakte, Drogenkonsum, Alkoholkonsum, Zufiihrung, offene Verfah-
ren, Mitarbeitsbereitschaft, Bewahrungswiderrufe, Fehlverhalten, ...). Es ist
davon auszugehen, dass sich Unterschiede zwischen den Personen im offe-
nen und geschlossenen Vollzug gerade bei diesen Variablen finden lassen.
Fiir die Riickfallanalyse sind aber vor allem Unterschiede in Bezug auf die
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Riickfallgefahr von Bedeutung. Daher wurde in der Analyse neben den in
den Interviews identifizierten Kriterien auch die OGRS 3 (siehe Kapitel 2.2)
als Maf? fiir die Ruckfallgefahr beriicksichtigt. All diese Kriterien wurden
im Rahmen der Aktenanalyse aus den Gefangenenpersonalakten erhoben.
Aus diesen Merkmalen galt es diejenigen herauszufiltern, die einen tatséch-
lichen Zusammenhang zu Riickfilligkeit aufweisen. Fiir die Selektion dieser
relevanten Variablen wurden sogenannte Tree-Based Models verwendet
(Schritt 1). Tree-Based Models kénnen besonders gut dazu genutzt werden,
um aus einer grofien Menge an Variablen diejenigen auszuwéhlen, die den
grofiten Einfluss auf ein Kriterium (hier Riickfalligkeit) haben. Unterschie-
de zwischen den betrachteten Gruppen (offener vs. geschlossener Vollzug)
in Bezug auf diese Merkmale wiirden, wie bereits zuvor angedeutet, die
Ergebnisse der Riickfalluntersuchung verzerren. Daher war das Ziel des
nédchsten Schrittes die beiden Gruppen im Hinblick auf ebendiese Merk-
male anzugleichen (Schritt 2). Dabei kam wiederum eine Kombination aus
verschiedenen statistischen Verfahren zum Finsatz, die im Rahmen der
vertieften Erlauterung der Auswertungsschritte ndher beschrieben werden.
Die Angleichung selbst wurde durch ein statistisches Matching-Verfahren
umgesetzt. Dabei wurden gezielt Félle aus beiden Gruppen ausgewihlt,
die sich in Bezug auf die relevanten Merkmale mdglichst dhnlich sind
(sogenannte statistische Zwillinge). Fille, die keinem dhnlichen Fall in der
anderen Gruppe zugeordnet werden konnten, wurden aus der Stichprobe
ausgeschlossen. Bei der resultierenden Stichprobe kann dann davon ausge-
gangen werden, dass keine nennenswerten Unterschiede in Bezug auf die
Riickfallgefahr zwischen den betrachteten Gruppen verbleiben, die auf die
selektive Zuweisung zum offenen Vollzug zuriickgefithrt werden konnen.
Somit konnte diese konstruierte Stichprobe genutzt werden, um den Ein-
fluss der Vollzugsform auf die Riickfilligkeit moglichst verzerrungsfrei zu
bestimmen (Schritt 3). Der Effekt der Vollzugsform (bei Entlassung) auf
die Rickfalligkeit (auf Basis von BZR-Ausziigen) wurde mit sogenannten
Uberlebenszeitanalysen untersucht. Diese Form der Analyse beriicksichtigt
nicht nur, wie oft es in den betrachteten Gruppen zu einem Riickfall kam,
sondern auch die Zeit, die zwischen der Haftentlassung und dem Riickfall
liegt.

*Vertiefung: Erlduterung der methodischen Untersuchungsschritte

Im Folgenden erfolgt ein vertiefender Exkurs, in dem die Analyseschritte
aus Abbildung 6 fiir die methodisch interessierte Leserschaft noch einmal
detaillierter erlautert werden.
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(1) Variablenselektion

Zur Identifikation von Faktoren, die in der betrachteten Stichprobe mit
Riickfilligkeit zusammenhdngen, wurden so genannte Tree-Based Models
(auch Entscheidungsbaume oder Recursive Partitioning) verwendet. Tree-
Based-Models sind eine Klasse von pradiktiven Modellen, die so konstru-
iert sind, dass sie versuchen, anhand der Pradiktoren Gruppen zu identifi-
zieren, die sich moglichst stark im Hinblick auf das betrachtete Kriterium
unterscheiden (fiir eine Beschreibung des Verfahrens sieche z. B. James
et al., 2017; Strobl et al., 2009). Entscheidungsbdaume sind mittlerweile in
vielen Disziplinen eine zunehmend etablierte Alternative zu klassischen
parametrischen Verfahren (z. B. Fritsch et al,, 2019; Neumann & Klatt,
2022) und sind auch in vielen verschiedenen Varianten implementiert
(fiir einen Uberblick siehe Loh, 2014). Die hier angewandten Verfahren
entstammen dem Conditional Inference Framework (Hothorn, Hornik &
Zeileis, 2006) und sind in dem Paket party fiir die Statistiksoftware R (R
Core Team, 2022) implementiert. Die wichtigsten Vorteile von Tree-Based
Models liegen in ihrer Féhigkeit, mit Datensdtzen, die eine grofle Menge
an Préadiktorvariablen erhalten, umzugehen ("large p, small n problem”), in
der Moglichkeit, sehr komplexe Interaktionseffekte zu erkennen, und in der
intuitiven Visualisierungsmethode in Form einer Baumstruktur.

Der grofie Nachteil dieser Modelle ist ihre Instabilitat (Strobl et al.,
2009). Schon kleinste Veranderungen im Datensatz kénnen zu vollig un-
terschiedlichen Modellen fithren, da jeder Trennungspunkt von den vor-
angegangenen Trennungspunkten abhingig ist. Um stabilere Modelle zu
berechnen, kann man sogenannte Random Forests nutzen (z. B. James et
al., 2017; Strobl et al., 2009). Ein Random Forest besteht aus mehreren ein-
zelnen Tree-Based Models, die jeweils auf einer zufilligen Teilmenge von
Féllen und Pradiktorvariablen des urspriinglichen Datensatzes berechnet
werden. Diese verschiedenen Modelle tragen alle in einer Art demokrati-
schem Abstimmungsprozess zu den endgiiltigen Vorhersagen des Modells
bei. Dieses Verfahren wirkt so dem Problem des Overfitting (scil.: ein Mo-
dell ist zu sehr an die betrachtete Stichprobe angepasst und lésst sich daher
kaum generalisieren) entgegen und fiihrt zu stabileren Vorhersagemodel-
len. Random Forests eignen sich daher sehr gut, um aus einer grofien
Menge an moglichen Variablen diejenigen herauszufiltern, die auf irgend-
eine Art mit dem betrachteten Kriterium zusammenhéngen. Daher wurden
in diesem Forschungsvorhaben Random Forests in Form von Conditional
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Inference Forests aus dem Paket party (Hothorn, Bithlmann et al,, 2006;
Strobl et al., 2007) verwendet.

Zur Identifikation von relevanten Faktoren fiir das Matching (siehe
Schritt 2) wurde ein Modell berechnet, mit Hilfe dessen anhand einer Rei-
he von Préadiktorvariablen versucht wurde vorherzusagen, welche Personen
in der Stichprobe im Betrachtungszeitraum nach der Entlassung erneut
straffillig geworden sind.® Folgende Préadiktorvariablen'* wurden in dem
Modell berticksichtigt:

1. Gewaltdelikt als Anlasstat

2. Anzahl der Vorstrafen

3. Partnerschaft

4.  Arbeitslosigkeit

5. Obdachlosigkeit

6. Drogenkonsum vor der Inhaftierung
7. Alkoholkonsum vor der Inhaftierung
8. Hochster Schulabschluss

9. Alter bei Stratbeginn

10. Alter bei Entlassung

11.  Alter bei erster krimineller Auffalligkeit
12.  Erstvollzug

13. Haftlange

14. Zufithrung

15. Offene Verfahren

16. Bewihrung widerrufen

17. Hinweise auf psychische Erkrankung
18. Unsichere Bleibeperspektive

19. Private Kontakte in Haft

20. Mitarbeit an Mafinahmen in Haft

21. Arbeitsverweigerung in Haft

13 Um ein moglichst stabiles Modell zu generieren, wurden fiir das Forest-Modell
12000 einzelne Entscheidungsbaume berechnet. Der Hyperparameter mtry (Anzahl
der zufillig ausgewéhlten Préadiktorvariablen pro Baummodell) wurde im Vorhinein
iiber die Funktion train aus dem Paket caret (Kuhn, 2008) bestimmt. Dafiir wurden
alle Moglichkeiten zwischen mtry = 5 und mtry = 18 in 30 Iterationen mittels Leave
Group Out Cross-Validation (p = 0,6) im Hinblick auf den AUC-Wert verglichen und
die beste Spezifikation ausgewihlt.

14 Die Variablen ,Medikamentenmissbrauch in Haft“ und ,Physische Gewalt gegen Be-
dienstete” wurden nicht berticksichtigt, da die relevanten Vorfille in der betrachteten
Stichprobe jeweils weniger als zehn Mal registriert wurden.
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22. Weisungsverstof3

23. Alkoholkonsum in Haft

24. Drogenkonsum in Haft

25. Drogen in Haft geschmuggelt

26. Besitz unerlaubter Gegenstidnde in Haft
27. Sachbeschddigung in Haft

28. Diebstahl in Haft

29. Entweichung wihrend der Haftzeit
30. Verbale Gewalt gegen Mitinhaftierte
31. Physische Gewalt gegen Mitinhaftierte
32. Verbale Gewalt gegen Bedienstete

33. OGRS 3 Score (zwei Jahre)

In Bezug auf den OGRS 3 Wert muss dabei angemerkt werden, dass eine
exakte Berechnung pro Person nicht moglich war. Da die Anzahl der Vor-
strafen in Kategorien erfasst wurde (keine, 1-2, 3-5, 6-10, >10), konnte auch
fir die Berechnung des OGRS 3 Wertes nicht die genaue Anzahl der Vor-
strafen verwendet werden. Daher wurde immer der niedrigste Wert jeder
Kategorie (0, 1, 3, 6, 10) fiir die Berechnung herangezogen. Bevor der Ran-
dom Forest berechnet wurde, wurden fehlende Werte auf den Pradiktorva-
riablen mittels Chained Equation Modeling mithilfe des R-Paketes mice
(van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011) imputiert. Auf multiple Impu-
tationen wurde in Anbetracht des groflen Aufwandes bei der Berechnung
verzichtet, da der Anteil an fehlenden Werten pro Variable bei maximal
4,6 % lag (bei der Variable ,Hinweise auf psychische Erkrankung®). Es ist
daher nicht davon auszugehen, dass die imputierten Daten die Ergebnisse
nennenswert beeinflussen koénnten. Die Giite des Vorhersagemodells wur-
de iiber den AUC-Wert im Rahmen einer ROC-Analyse (Fawcett, 2006; Ro-
bin et al., 2011) evaluiert.!® Bei dem Modell wurden die relevanten Pradik-
torvariablen dann {iber die sogenannte Variablenwichtigkeit identifiziert.
Dafiir wurde die Conditional Permutation Importance (CPI; Debeer & Stro-
bl, 2020) berechnet. Die Variablenwichtigkeit zeigt an, inwieweit sich die
Genauigkeit eines Vorhersagemodells verschlechtert, wenn die entspre-
chende Variable aus dem Modell entfernt wird. Die CPI zeichnet sich
durch eine hohe Stabilitdt aus und hat den Vorteil, dass Abhéngigkeiten

15 Grundlage dafir waren die von dem Modell vorhergesagte Klassifikationswahr-
scheinlichkeit (Riickfall Ja/Nein). Um hier zu vermeiden, dass die Ergebnisse durch
Overfitting beeinflusst wurden, wurden die vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten
mittels der Out-of-Bag Methode bestimmt (Breiman 1996).
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zwischen Variablen beriicksichtigt werden kénnen. Die Variablen wurden
dann auf Basis der Informationen iiber die Variablenwichtigkeit in Anleh-
nung an Brookhart et al. (2006) ausgewahlt. Das bedeutet, es wurden alle
Variablen mit einbezogen, die einen Zusammenhang mit der Riickfilligkeit
gezeigt haben. Brookhart et al. (2006) weisen darauf hin, dass es bei kleine-
ren Stichproben sinnvoll sein kann, Variablen aus dem Matching auszu-
schlieflen, die zwar einen starken Einfluss auf die Zuordnung zur Untersu-
chungsgruppe gezeigt haben, aber nur einen sehr kleinen Zusammenhang
zum Kriterium aufwiesen. Da die hier betrachtete Stichprobe aber (auch
nach dem Matching) mehr als 500 Personen beinhaltet, wurde auf diesen
Schritt bei der Variablenauswahl verzichtet.

(2) Angleichung der Gruppen

Als Vorbereitung fiir das Matching-Verfahren wurde zunichst ein Propen-
sity Score berechnet. Bei der Bildung eines Propensity Scores wird unter
Verwendung eines statistischen Vorhersagemodells jeder Person ein Wert
zugeordnet, der die Wahrscheinlichkeit, die Behandlung (hier: die Ent-
lassung aus dem offenen Vollzug) zu erhalten, wiedergibt (Austin, 2011;
Thoemmes, 2012). Dies geschieht auf Basis der ausgewahlten Variablen, die
es zu kontrollieren gilt. Zur Berechnung dieses Propensity Scores wurde
wiederum ein Random Forest'® genutzt (Zhao et al., 2016). Als Pradiktor-
variablen wurden die zuvor identifizierten Variablen verwendet und das
Kriterium stellt in diesem Modell die Entlassung aus dem offenen Vollzug
dar. Der Propensity Score ergibt sich dann als die ausgegebene Klassifikati-
onswahrscheinlichkeit!” fiir die Entlassung aus dem offenen Vollzug,

Fiir das Matching wurde in diesem Forschungsvorhaben auf die Me-
thode des Genetic Matching (Diamond & Sekhon, 2013) aus dem Paket
Matchlt (Ho et al,, 2011) zuriickgegriffen. Genetic Matching ist eine Form
des Nearest-Neighbor Matching und bietet die Moglichkeit, die Vorteile
des klassischen Propensity Score Matchings mit den Vorteilen von Ver-
fahren zu kombinieren, die {iber die sogenannte Mahalanobis-Distanz ver-

16 Hier wurden im Rahmen des Random-Forest 12000 einzelne Entscheidungsbaume
berechnet. Der Hyperparameter mtry wurde ebenfalls im Vorhinein iiber die Funkti-
on train aus dem Paket caret (Kuhn, 2008) bestimmt. Dafiir wurden alle Moglichkei-
ten zwischen mtry = 2 und mtry = m-1 (m entspricht der Anzahl an beriicksichtigten
Variablen) in 30 Iterationen mittels Leave Group Out Cross-Validation (p = 0,6) im
Hinblick auf den AUC-Wert verglichen und die beste Spezifikation ausgewihlt.

17 Auch hier wurde die Wahrscheinlichkeiten auf Basis der Out-of-Bag Methode Brei-
man (1996) bestimmt.
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suchen, die Balance aller Kovariaten zu optimieren (vgl. z. B. Stuart, 2010).
Dabei nutzt Genetic Matching einen evolutiondren Algorithmus, um die
Gewichte der Kovariaten (inkl. Propensity Score) im Rahmen einer gewich-
teten Variante der Mahalanobis-Distanz zu optimieren. Das bedeutet, dass
der Algorithmus in einem iterativen Verfahren versucht die Gewichte so
zu wiahlen, dass die Balance auf den Kovariaten zunehmend besser wird.
Anhand der gewichteten Mahalanobis-Distanz werden dann aus beiden
Gruppen Paare (in Form von statistischen Zwillingen) gebildet, die sich
moglichst dhnlich sind. Falle, fiir die kein Partner in der jeweils anderen
Gruppe identifiziert werden kann, werden aus dem Datensatz ausgeschlos-
sen. In das Matching flossen alle relevanten Variablen ein, die unter Schritt
1 einen Zusammenhang zu Riickfélligkeit gezeigt haben. Auflerdem wurde
der zuvor berechnete Propensity Score beriicksichtigt. Um sicherzustellen,
dass sich die betrachteten Gruppen gerade in Bezug auf die Riickfallwahr-
scheinlichkeit moglichst dhnlich sind, wurde sowohl fiir den Propensity
Score als auch fiir den OGRS 3 Wert ein Caliper festgelegt. Der Caliper
bestimmt, wie weit zwei Fille sich in Bezug auf die betrachteten Variablen
unterscheiden diirfen, bevor keine Paarung mehr vorgenommen werden
kann. Die Qualitat des Matchings'® wurde anhand der Balance tiber alle
beriicksichtigten Variablen bestimmt.

(3) Uberlebenszeitanalyse

Zur Erfassung der Legalbewdhrung wurden die BZR-Ausziige der Stichpro-
be hinsichtlich der Riickfalldaten und in Abhéngigkeit von der Vollzugs-
form ausgewertet. Da Riickfilligkeit auch immer maf3geblich von der Zeit
abhingt, die einer*m Tiéter*in fiir einen Riickfall iiberhaupt zur Verfiigung
steht, bietet sich die Uberlebenszeitanalyse (Survival Anaylsis; vgl. Cox &
Oakes, 1998) als Auswertungsverfahren an. Uberlebenszeitanalysen schit-
zen die Zeitdauer bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses sowie die
Haufigkeit dieses Ereignisses unter Kontrolle ungleicher Follow-up-Zeit-
abschnitte und bilden die Uberlebensfunktion (d.h. den Nicht-Riickfall;
vgl. Andersen & Gill, 1982) iiber die Zeit ab. Uberlebenskurven sind insbe-
sondere sinnvoll, um Unterschiede zwischen Gruppen hinsichtlich ihrer
Uberlebensfunktion zu finden und Riickfallmuster darzustellen (Luke &
Homan, 1998). Fiir die Berechnung der entsprechenden Modelle wurde das
Paket survival (Therneau, 2022) verwendet.

18 Das Genetic Matching wurde mit einer Populationsgréfie von 1500 durchgefiihrt. Der
Caliper wurde fiir beide Variablen auf 0,1 festgelegt.
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Ein Verfahren der Uberlebenszeitanalyse ist die Cox-Regression, die die
Bestimmung des Einflusses von Merkmalen auf die Zielvariable (in dem
Fall das Riickfallereignis) auch fiir Datenséitze mit unterschiedlich langen
Beobachtungszeiten ermdglicht. Die Cox-Regression erlaubt die Einbezie-
hung von grofleren Stichproben, da unterschiedliche Zeitrdume beriick-
sichtigt werden kénnen. Unter Angabe der Hazard Ratio (HR) kann die
Wahrscheinlichkeit, dass der Riickfall innerhalb des definierten Zeitraumes
eintritt, angegeben werden. Die Hazard Ratio entspricht dem Verhéltnis
der Risiken zweier Gruppen und gibt an, ob eine Gruppe ein grofleres (HR
> 1) oder geringeres Risiko (HR < 1) als die andere Gruppe hat, riickfillig zu
werden, oder es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt (HR =1).

6.2.2 Ergebnisse

Nachfolgend werden erste deskriptive Ergebnisse der Stichprobenbeschrei-
bung (Kapitel 6.2.2.1) und der Aktenanalyse (Kapitel 6.2.2.2) prasentiert.

6.2.2.1 Stichprobenbeschreibung

Das Durchschnittsalter der Gefangenen lag zum Zeitpunkt der Inhaftie-
rung bei 33,3 Jahren (SD = 11,9) und zum Zeitpunkt der Entlassung im Mit-
tel bei 35,3 Jahren (SD =12,0). Der Anteil weiblicher Gefangener an der Ge-
samtstichprobe betriagt 8,3 % (N = 93). Der Grofiteil der Gefangenen
(85,8 %) besitzt (unter anderem) die deutsche Staatsbiirgerschaft. Bei
15,3 % war eine weitere bzw. eine andere als die deutsche Staatsbiirgerschaft
festzustellen® (3,5 % tiirkisch, 1,8 % polnisch, 1,2 % kosovarisch, 0,9 % sy-
risch, 0,8 % niederldndisch, 0,8 % serbisch, 0,8 % libanesisch, 0,8 % ira-
kisch, 0,7 % russisch, 0,6 % ruménisch). Ein Migrationshintergrund wurde
dann im Aktenanalysebogen angegeben, wenn der*die Gefangene selbst in
einem anderen Land als Deutschland geboren wurde oder mindestens ein
Elternteil aus einem anderen Land als Deutschland stammt. Der Anteil der
Gefangenen mit Migrationshintergrund liegt in der Stichprobe bei 32,2 %
(5,8 % Thurkei, 4,3 % Kasachstan, 3,6 % Russland, 3,3 % Polen, 2,4 % Koso-
vo, 1,9 % Libanon, 1,0 % Syrien, 0,8 % Irak, 0,7 % Rumaénien, 0,6 % Nieder-
lande, 0,6 % Serbien).

19 Anteile bis 0,5 % werden hier aufgefiihrt, vier Gefangene wiesen keine Staatsbiirger-
schaft auf.
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Insgesamt verfiigten 44,9 % der Gefangenen iiber einen Haupt- oder
Sonder- bzw. Forderschulabschluss. 23,1 % der Gefangenen konnten bis zur
Inhaftierung die mittlere Reife erreichen, 5,4 % die (Fach-)Hochschulreife
und rund ein Viertel (25,5 %) der Gesamtstichprobe wies zu Beginn der In-
haftierung keinen Schulabschluss auf. Bei mehr als der Halfte der Gefange-
nen (58,4 %) konnte zum Inhaftierungsbeginn keine abgeschlossene Be-
rufsausbildung festgestellt werden. Ein abgeschlossenes Studium lag bei 13
Proband*innen (1,2 % der Gesamtstichprobe) vor. 42,6 % der Gefangenen
waren vor der Inhaftierung berufstitig; bei rund 28,0 % der Gesamtstich-
probe war hier von einer stabilen Berufstitigkeit auszugehen; bei knapp
4,0 % von einer geringfiigigen Beschaftigung. Etwa 6,0 % der Proband*in-
nen iibten Gelegenheitsjobs aus. Von der Gesamtstichprobe befanden sich
knapp 3,0 % vor der Inhaftierung noch in Ausbildung (1,7 % in der Berufs-
schule, 0,3 % im Studium und 0,5 % in einem Praktikum). Uber die Hilfte
der Gefangenen (51,1%) war vor ihrer Inhaftierung arbeitslos. Ein Zeit-
raum von iiber einem Jahr Arbeitslosigkeit war bei 42,1 % der Gefangenen
feststellbar und demnach nicht nur unmittelbar vor der Inhaftierung zu
verzeichnen. Bei den ausgeiibten Beschiftigungen ergab sich ein sehr hete-
rogenes Bild, wobei der Grofiteil der Gefangenen im handwerklichen Be-
reich (z. B. im Bau-/Ausbaugewerbe oder im Elektro- und Metallgewerbe)
tatig war. So wurde fiir rund ein Viertel der Gesamtstichprobe und {iber
60,0 % der Berufstitigen eine Tiétigkeit im handwerklichen Bereich angege-
ben. Eine Selbststandigkeit lag vor der Inhaftierung bei ungefihr 7,0 % der
Proband*innen vor. Auch wenn iiber die Halfte der Gefangenen bei ihrer
Inhaftierung arbeitslos war, gab die Mehrheit (77,3 %) an, ein regelméfliges
Einkommen zu erhalten. Dieses ergab sich zu rund 38,0 % aus beruflichem
Gehalt und ebenfalls bei 38,0 % aus Transferleistungen, die im Rahmen
dieser Studie ebenfalls als Einkommen gezéhlt wurden. Knapp 5,0 % der
Gefangenen erhielten vor ihrer Inhaftierung Rente oder hatten sonstige
Einnahmen (3,2 %). Bei drei Viertel (76,3 %) der Gefangenen waren vor
Haftbeginn Schulden vorhanden.

Den Informationen der Vollzugsakten zufolge war knapp ein Fiinftel der
Proband*innen zum Zeitpunkt des Haftbeginns verheiratet, 43,4 % in einer
festen Beziehung und iiber die Halfte (54,4 %) hatte bereits ein Kind oder
mehrere Kinder. Etwa 33,9 % war ledig und 14,0 % waren vor der Haft be-
reits geschieden, wobei hier angegeben werden muss, dass es Mehrfachant-
worten gab und Personen entsprechend geschieden und in einer (neuen)
festen Beziehung sein konnten. Um abschdtzen zu konnen, wie viele Gefan-
gene ein delinquentes Umfeld haben, wurde in dem Aktenanalysebogen
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auch erhoben, wie die Kontakte der*des Gefangenen vor der Haft zu be-
werten waren. Die Auswertung zeigt, dass bei weniger als der Hailfte
(46,0 %) vor der Haft prosoziale Kontakte vorgelegen haben. Allerdings
muss hier festgehalten werden, dass die Angaben innerhalb der Akte oft-
mals unklar waren (traf bei 34,0 % aller Gefangenen zu) oder es sowohl
prosoziale als auch dissoziale Kontakte im sozialen Umfeld zu verzeichnen
gab. Uberwiegend dissoziale Kontakte und damit ein negativer Einfluss auf
die Legalbewdhrung waren bei 20,0 % der Gefangenen festzustellen. Zudem
wurde das Kontaktverhalten der Gefangenen zu ihrem ndheren Umfeld
((Ehe-)Partner*in, Kernfamilie sowie Freund*innen/Bekannte) ausgewer-
tet. Dabei zeigte sich, dass der Kontakt zur Kernfamilie (bestehend aus Kin-
dern und evtl. Eltern) bei den meisten Gefangenen als gut eingeschatzt
wurde. Gleichzeitig war es jedoch auch die Beziehung zur Kernfamilie, die
vor der Haft bei knapp 18,0 % aller Gefangenen konfliktbehaftet war. Bei
knapp 24,0 % der Gefangenen war kein bzw. ein nur geringfiigiger Kontakt
zur Kernfamilie vorhanden. Ein konfliktbehafteter Kontakt zum*zur Part-
ner*in fand sich bei 8,5 % aller Gefangenen, die Beziehung zum Freundes-
bzw. Bekanntenkreis war bei ungefihr 5,0 % der Stichprobe durch Konflik-
te gekennzeichnet. Beziiglich der Wohnsituation zeigte sich, dass die meis-
ten Proband*innen (39,0 %) vor der Haft mit dem*der Partner*in/der Fa-
milie zusammengelebt haben. Rund ein Viertel (26,6 %) lebte allein, ein
Fiinftel lebte gemeinsam mit den Eltern oder einem Elternteil. Jeweils un-
gefahr 4,0 % lebten mit anderen Verwandten zusammen oder kamen bei
Freund*innen unter. Knapp 6,0 % der Proband*innen wiesen vor der In-
haftierung keinen festen Wohnsitz auf.

Neben der beruflichen und sozialen Situation wurden auch eventuelle
korperliche und psychische Auffilligkeiten sowie Suchtproblematiken in
den Blick genommen. Eine schwere gesundheitliche Beeintrachtigung, defi-
niert als chronische Erkrankung oder kdrperliche Behinderung, die das Le-
ben der*des Gefangenen in Haft deutlich einschrinkt, lag zu Inhaftierungs-
beginn bei 12,4 % der Gefangenen vor. Ein besonderer Betreuungsbedarf
ergab sich daraus fiir lediglich einen geringen Teil der Gesamtstichprobe
von 3,4 %. Der Anteil der Gefangenen mit einer psychischen Erkrankung
bzw. Verhaltensauffilligkeit lag dazu im Vergleich etwas héher. So waren
bei 19,4 % aller Gefangenen psychische Auffilligkeiten feststellbar. Von
einer Alkoholabhingigkeit waren vor der Haft 15,7 % der Gefangenen be-
troffen, eine Drogenabhdngigkeit zeigte sich sogar bei einem Fiinftel der
Gesamtstichprobe. Zu regelméfligem Konsum von Alkohol kam es bei
ebenfalls einem Fiinftel der Proband*innen, wahrend 15,4 % der Pro-
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band*innen regelmaflig Drogen konsumierten. Als suchtmittelabhingig
wurden Personen gezahlt, die in der Akte auch als abhéngig bezeichnet
wurden; haufiger und regelmifliiger Konsum wurde im Aktenanalysebogen
bei den Personen angekreuzt, die laut Akte viel konsumierten (mehrfach in
der Woche oder im Monat), und gelegentlich bei Personen, die mit ldnge-
ren Unterbrechungen und in einem unregelméfligen Turnus konsumier-
ten. Dabei handelte es sich am hdufigsten um den Konsum von Cannabis
oder Kokain. Auch ein gelegentlicher Konsum von Alkohol und Drogen
kam bei einigen Gefangenen vor (34,0 % bzw. 12,0 % der Stichprobe). Un-
gefdhr die Halfte der Stichprobe hat vor der Haft keine Drogen konsumiert.
Bei Alkohol war es ein Drittel aller Proband*innen, fiir die laut Akteninfor-
mationen ein Konsum verneint werden konnte. Eine stoffungebundene
Sucht, zum Beispiel in Form einer Spielsucht, liefl sich bei etwa einem
Zehntel der Stichprobe feststellen. Die Frage nach einer vor der Haft jemals
stattgefundenen Suchtbehandlung konnte fiir ein Viertel der Gefangenen
bejaht werden.

Hinsichtlich der strafrechtlichen Vorbelastung zeigte sich, dass etwa
85,0 % der Gefangenen bereits vor den Anlassdelikten mit Straftaten aufge-
fallen sind. Dabei verteilte sich die Stichprobe zu jeweils einem Fiinftel auf
die erhobenen Kategorien (20,0 % ein bis zwei Vorstrafen, 22,0 % drei bis
funf Vorstrafen, 21,0 % sechs bis zehn Vorstrafen, 20,0 % mehr als zehn
Vorstrafen). Das Alter bei der Begehung der ersten Straftat betrug im
Durchschnitt 20,3 Jahre (SD = 8,2), wobei hier nur die Daten von 996 Ge-
fangenen betrachtet werden konnten, da von den {ibrigen Gefangenen hier-
zu keine Daten vorlagen. Bei fast 70 % der Gefangenen wurde eine Straf-
aussetzung zur Bewdhrung jemals widerrufen. Laut Akteninformation war
zu Beginn der Inhaftierung bei ungefihr einem Fiinftel der Gesamtstich-
probe noch ein weiterer Bewahrungswiderruf zu erwarten. Bei 38,0 % der
Gefangenen waren zu Inhaftierungsbeginn offene Verfahren anhingig.
Ausgewertet wurde dariiber hinaus, wie die Gefangenen ihre Strafe angetre-
ten haben. Bei {iber der Hilfte der Stichprobe handelte es sich dabei um
Personen, die polizeilich zugefiihrt wurden; rund 45,0 % haben sich nach
der Ladung selbst gestellt. Etwa 14,0 % haben sich in Untersuchungshaft
befunden und 4,0 % waren bereits wegen einer anderen Straftat in Haft.
1,0 % der Gefangenen kam aus dem Mafiregelvollzug. Die Mehrheit der
Gefangenen (57,8 %) verbiifite zum ersten Mal eine Freiheits- bzw. Jugend-
strafe. 41,3 % der Gefangenen waren bereits zuvor in Haft.
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nungen.
Deliktbezeichnung §§ %
Betrug und Untreue §§ 263-266b StGB 34,0 %
Straftaten gegen die korperliche Unversehrtheit §§ 223-231 StGB 30,3 %
Einfacher Diebstahl § 242 StGB 28,3 %
Schwerer Diebstahl, Diebstahl mit Waffen, (schwerer) Ban- §§243-244 22,6 %
dendiebstahl und ,, Wohnungseinbruchsdiebstahl*
Straftaten mit Bezug (Straflen-) Verkehr §§ 142, 315-316, 323a StGB 21,0 %
§§ 21-22a und b StVO
Raub oder Erpressung §§ 249-256 StGB 16,3 %
Straftaten nach BtMG §§ 29-30b BEIMG 15,1 %
Urkundenfilschung §§267-281 StGB 7,9 %
Straftaten gegen die personliche Freiheit §§ 232-241a StGB 6,7 %
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung §§ 174-184e, 184i, 184j StGB 4,8 %
Straftaten gegen die 6ffentliche Ordnung §§ 123-145d StGB 4,4%
Straftaten gegen das Leben §§211-222 StGB 39%
Unterschlagung § 246 StGB 3,7 %
Brandstiftung §§ 306-306f StGB 1,9 %
Friedensverrat, Hochverrat, Gefihrdung des demokratischen  §§ 80-109k StGB 0,4 %

Rechtsstaates

Um die Frage zu beantworten, wegen welcher Straftat die Gefangenen ver-
urteilt wurden, wurde das schwerste Anlassdelikt ermittelt (Tab. 5). In der
Stichprobe war Betrug und Untreue mit 34,0 % die am hdufigsten vertrete-
ne Deliktgruppe, gefolgt von Straftaten gegen die kdrperliche Unversehrt-
heit (30,3 %) sowie Diebstahlsdelikten (28,3 %). Aber auch Formen des
schweren Diebstahls (22,5 %) sowie Straflenverkehrsdelikte (21,0 %) waren
héufige Anlassdelikte innerhalb der Gesamtstichprobe. Insgesamt waren
wenige Personen wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
oder gegen das Leben inhaftiert.

6.2.2.2 Aktenanalyse

In den folgenden Abschnitten sollen die Haftverldufe der Inhaftierten
umfassend beleuchtet werden. Dabei werden besonders Unterschiede zwi-
schen Gefangenen, die aus dem offenen Vollzug (OVz) und Gefangenen,
die aus dem geschlossenen Vollzug (GVz) entlassen wurden, dargestellt.
Zuerst werden verschiedene Merkmale zum Zeitpunkt der Inhaftierung
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beleuchtet (I), dann erfolgt eine Betrachtung der Haftzeit (II) mitsamt
vollzugsoffnender Mafinahmen wie Lockerungen (III) als auch der Verle-
gungspraxis in den offenen Vollzug (IV). Zuletzt erfolgt eine Darstellung
verschiedener Aspekte, die zum Entlassungszeitpunkt relevant waren (V).
Die Auswertungen erfolgen mittels Chi-Quadrat-Tests.

Der y?-Test (Chi-Quadrat-Test) wird eingesetzt, um Zusammenhénge und Unter-

schiede von Haufigkeiten zwischen verschiedenen Gruppen zu vergleichen. Der Chi-

Quadrat-Test tiberpriift, ob Eigenschaften in verschiedenen Gruppen ahnlich héufig

vorkommen und ob ein Wert signifikant ist.

Der p-Wert eines Signifikanztests macht eine Aussage dariiber, wie hoch die Wahr-

scheinlichkeit ist, dass die untersuchten Unterschiede auf einem Zufallsbefund beru-

hen. Die Werte werden zwischen 0 und 1 angegeben. Meistens priift man gegen ein

vorher festgelegtes a-Niveau (alpha-Niveau). Gebrauchliche Werte von a sind 5 %

und 1 %.

+ p <0,05 heiflt, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist kleiner als 5 % (signifikant),

+ p <0,01 heiflt, die Irrtumswahrscheinlichkeit ist kleiner als 1 % (sehr signifikant),

+ p <0,001 heifit, die Irrtums-wahrscheinlichkeit ist kleiner als 0,1 % (hochst signifi-
kant).

Ein statistisch signifikantes Ergebnis macht allerdings noch keine Aussage tiber die

Stirke des Effekts oder des Zusammenhangs. Hierzu werden Mafle der Effektstarke

benotigt.

Cramers V ist ein Zusammenhangsmaf3 fiir zwei Merkmale und wird aus dem Ergeb-

nis des Chi-Quadrat-Tests abgeleitet. Der Wert kann als Effektstirke interpretiert

werden. Cramers V nimmt Werte zwischen 0 und 1 an, wobei hohere Werte auf einen

starkeren Zusammenhang hindeuten. Als Richtlinie konnen Werte ab 0,1 als kleine

Effekte, mittlere Effekte werden ab 0,3 und grof3e Effekte ab 0,5 angenommen werden

(Cohen, 1988).

(I) Vor der Haft

Es wurden verschiedene Merkmale der Lebenssituation der Gefangenen
zum Zeitpunkt der Inhaftierung bzw. unmittelbar vor der Inhaftierung be-
trachtet, z. B. Bildung und Beschiftigung sowie die finanzielle Situation,
der soziale Empfangsraum, gesundheitliche Faktoren sowie die kriminelle
Vorgeschichte (Tab. 6). Insoweit eine Bewertung mdoglich ist und sich si-
gnifikante Unterschiede zwischen den Vollzugsformen ergaben, wiesen aus
dem offenen Vollzug Entlassene bereits vor der Inhaftierung deutlich giins-
tigere Kriterien im Hinblick auf die Legalbewdhrung sowie die Resozialisie-
rung auf. So zeigt sich zum Beispiel, dass mehr Gefangene aus dem offenen
Vollzug bereits iiber eine Berufsausbildung verfiigten (OVz: 45,8 %; GVz:
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35,4 %; x*(2) = 12,63, p < 0,01, Cramers V = 0,106), sich vor der Inhaftierung
in einem Beschaftigungsverhiltnis befanden (OVz: 48,0 %; GVz: 36,4 %;
(1) = 15,38, p < 0,001, Cramers V = 0,117) sowie dementsprechend auch ein
regelmiBiges berufliches Gehalt hatten (OVz: 43,8 %; GVz: 32,2 %; x*(1) =
15,89, p < 0,001, Cramers V = 0,119). Schulden weisen etwas haufiger Inhaf-
tierte im offenen Vollzug auf (OVz: 85,1 %; GVz: 80,0 %; (1) = 4,60,
p < 0,05, Cramers V = 0,067).

Tabelle 6: Merkmale der Gefangenen im offenen und geschlossenen Vollzug

vor der Inhaftierung.
offener Vollzug geschlossener Vollzug

N 596 525
Alter bei der Inhaftierung in Jahren M =344 (SD=12,1) M =32,0(SD=11,5)
Migrationshintergrund 30,9 % 36,4 %
Schulische Bildung

Forderschule 4,1% 5,6 %

Hauptschule 41,5 % 38,6 %

Realschule 25,5 % 20,3 %

(Fach-)Abitur 6,8 % 3,9%

Kein Schulabschluss 21,3 % 30,3 %
Berufsausbildung 45,8 %** 35,4 %**
Finanzen und Beschiftigung

Beschaftigungsverhiltnis 48,0 %*** 36,4 %***

feste/stabile Tatigkeit 33,7 %*** 21,9 %***

geringfligige Beschiftigung 3,2 %** 4,8 %**

keine Titigkeit 46,3 %** 57,7 %**
RegelmdfSiges Einkommen 82,2 %** 73,6 %**

Berufliches Gehalt 43,8 %*+* 32,2 %

Transferleistungen 37,9 % 41,7 %
Schulden 85,1 %* 80,0 %*
Partnerschaftsstatus

ledig 30,9 %*** 41,9 %***

In einer festen Beziehung 44,6 % 43,6 %

verheiratet 22,7 %*** 11,6 %***
Prosoziale Kontakte 53,9 %*** 37,4 %
Wohnsituation

allein 23,3 %** 30,3 %**

mit Partner*in 46,5 %*** 30,5 %***

bei Eltern(-teil) 19,8 % 21,1 %

Einrichtung/Heim 1,0 % 2,1%

obdachlos 4,2 %* 7,8 %*
Gesundheitszustand

psychische Erkrankungen 15,3 %*** 25,7 %***

Alkoholabhéngigkeit 10,3 %*** 21,9 %***
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offener Vollzug geschlossener Vollzug

Drogenabhingigkeit 11,9 %*** 30,7 %***

stoffungebundene Sucht 10,3 % 12,4 %
Suchtbehandlung erfolgt 19,3 %*** 34,8 %***
Vorstrafen

1-2 Vorstrafen 21,0 %** 20,2 %**

3-5 Vorstrafen 23,2 %** 21,9 %**

6-10 Vorstrafen 19,3 %** 24,6 %**

> 10 Vorstrafen 18,3 %** 23,5 %**

keine Vorstrafen 18,3 %** 9,8 %**
Alter bei der ersten Straftat in Jahren M = 21,6 (SD = 8,9) M = 18,9 (SD = 7,0)
Freiheitsstrafe mit Bewdhrung 64,8 %** 74,1 %**
Freiheitsstrafe ohne Bewdhrung 35,7 %*** 53,8 9p***
Bewiahrungswiderruf 65,9 %** 74,6 %**
offene Verfahren 34,2 %** 44,0 %**

Anmerkung * = p < 0,05, ** = p < 0,01, ** = p < 0,001.

Mit Blick auf den sozialen Empfangsraum zeigt sich, dass Inhaftierte im of-
fenen Vollzug deutlich haufiger prosoziale Kontakte aufwiesen (OVz:
53,9 %; GVz: 37,4 %; *(2) = 33,51, p < 0,001, Cramers V = 0,173). Zudem
sind Gefangene aus dem geschlossenen Vollzug hiufiger vor ihrer Inhaftie-
rung obdachlos gewesen (OVz: 4,2 %; GVz: 7,8 %; x*(1) = 6,58, p < 0,01,
Cramers V = 0,077). Sehr deutliche Unterschiede zeigen sich hinsichtlich
gesundheitsbezogener Faktoren: Gefangenen im geschlossenen Vollzug
wurde deutlich haufiger eine Alkoholabhangigkeit (OVz: 10,3 %; GVz:
21,9 %, x*(3) = 64,63, p < 0,001, Cramers V = 0,240), eine Drogenabhingig-
keit (OVz: 11,9 %; GVz: 30,7 %; x*(3) = 79,01, p < 0,001, Cramers V = 0,266)
oder eine andere psychische Erkrankung (OVz: 15,3 %; GVz: 25,7 %; x*(1) =
17,75, p < 0,001, Cramers V = 0,129) attestiert als Gefangenen im offenen
Vollzug.

Zusétzlich zeigen sich auch in Bezug auf die kriminelle Vorgeschichte
klare Unterschiede zu Ungunsten der Gefangenen im geschlossenen Voll-
zug. Diese wiesen im Durchschnitt mehr Vorstrafen auf (mehr als 10 Vor-
strafen: OVz: 18,3 %; GVz: 23,5 %; x*(8) = 24,4, p < 0,05, Cramers V =
0,105), wurden héufiger bereits zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewdhrung
verurteilt (OVz: 35,7 %; GVz: 53,8 %; (1) = 35,20, p < 0,001, Cramers V =
0,182), waren haufiger sogenannte Bewidhrungsversager*innen (OVz:
65,9 %; GVz: 74,6 %; x*(1) = 10,12, p < 0,001, Cramers V = 0,095) — wiesen
also bereits Bewahrungswiderrufe auf - und es bestanden haufiger noch of-
fene Verfahren bei Inhaftierungsbeginn (OVz: 34,1 %; GVz: 43,9 %; x*(1) =
11,13, p < 0,001, Cramers V = 0,101). Aulerdem waren Gefangene, die im of-
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fenen Vollzug untergebracht waren, bei ihrer ersten Straftatbegehung im
Mittel zwei Jahre alter (OVz: 21,6 Jahre; GVz: 18,9 Jahre; Welch-Test:
#(956,5) = -5,5, p < 0,001). Keine signifikanten Unterschiede zwischen den
Gefangenen der beiden Vollzugsformen zeigten sich mit Blick auf die schu-
lische Bildung, die Schulden sowie den Migrationshintergrund.

(IT) In der Haft

Betrachtet man den untersuchten Inhaftierungszeitraum, zeigt sich zu-
néchst, dass sich Gefangene aus dem offenen Vollzug im Gegensatz zu Ge-
fangenen aus dem geschlossenen Vollzug hidufiger selbst gestellt haben
(Tab. 7, OVz: 52,5 %; GVz: 36,8 %; x*(1) = 27,98, p < 0,001, Cramers V =
0,158) und seltener polizeilich zugefithrt werden mussten (OVz: 46,5 %;
GVz: 59,8 %; ¥*(1) = 19,91, p < 0,001, Cramers V = 0,133). Zudem sind im
offenen Vollzug deutlich mehr Gefangene zum ersten Mal inhaftiert (OVz:
66,8 %; GVz: 48,7 %; x*(1) = 37,62, p < 0,001, Cramers V = 0,184). Gefange-
ne aus dem geschlossenen Vollzug waren haufiger aufgrund von Gewaltde-
likten wie Straftaten gg. die korperliche Unversehrtheit (OVz: 24,8 %; GVz:
36,6 %; x*(1) = 18,20, p < 0,001, Cramers V = 0,127), Straftaten gg. das Leben
(OVz: 2,0 %; GVz: 6,1 %; x*(1) = 12,33, p < 0,001, Cramers V = 0,105) oder
Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung (OVz: 2,2 %; GVz: 7,8 %; x*(1)
=19,29, p < 0,001, Cramers V = 0,131) im untersuchten Zeitraum inhaftiert
und wiesen im Schnitt eine grofiere Haftlange auf (OVz: M = 21,6 Monate;
GVz: M = 25,6 Monate; Welch-Test: £(921,9) = 4,1, p < 0,001).

Es zeigt sich weiterhin, dass bei Gefangenen im geschlossenen Vollzug
héufiger Hinweise fiir den Vollzug, wie z. B. eine bestehende Fluchtgefahr
(OVz: 9,1 %; GVz: 13,3 %; x* (1) = 5,18, p < 0,05, Cramers V = 0,068) oder
eine Suchtmittelproblematik (OVz: 2,2 %; GVz: 7,8 %; x*(1) = 19,29, p <
0,001, Cramers V = 0,131) in den Gefangenenpersonalakten vermerkt wur-
den. Gefangene aus dem geschlossenen Vollzug wurden aulerdem hiufiger
in eine stark gesicherte Unterbringung wie einen besonders gesicherten
Haftraum (OVz: 1,2 %; GVz: 6,8 %; x*(1) = 22,30, p < 0,001, Cramers V =
0,144) oder eine Sicherheitsabteilung (OVz: 1,8 %; GVz: 6,6 %; x*(1) =
16,34, p < 0,001, Cramers V = 0,124) verlegt. Im geschlossenen Vollzug ver-
brachten aulerdem mehr Gefangene einen Teil der Haftzeit in der Sozial-
therapie (OVz: 3,8 %; GVz: 13,6 %; x*(1) = 33,18, p < 0,001, Cramers V =
0,175).
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Insgesamt zeigt sich zudem, dass Gefangene im geschlossenen Vollzug
hédufiger an Mafinahmen mit dem Ziel Behandlung und Unterstiitzung
(OVz: 77,1 %; GVz: 88,3 %; x*(1) = 23,53, p < 0,001, Cramers V = 0,146) teil-
genommen haben. Keine signifikanten Unterschiede ergeben sich bei der
Teilnahme an Mafinahmen zur schulischen und beruflichen Forderung
und Mafinahmen zur Erreichung eines Schulabschlusses oder Ausbildungs-
grades. Zu den Behandlungsmafinahmen gehéren neben Suchtberatung
oder Anti-Gewalttrainings auch Soziale-Kompetenz-Trainings, Schuld-
ner*innenberatungen sowie Sozialberatung, z. B. in Form von Familienbe-
ratung oder der Auseinandersetzung mit dem begangenen Delikt. Diese
verstiarkte Teilnahme kann mit den erhohten Angeboten innerhalb des ge-
schlossenen Vollzuges — aber sicherlich auch mit den Bedarfen der Inhat-
tierten — erklart werden. Unter schulischer und beruflicher Férderung wer-
den Mafinahmen wie Computerkurse, Sprachkurse oder Bewerbungstrai-
nings subsumiert. Gefangene aus dem geschlossenen Vollzug wurden ver-
gleichsweise haufig, z. B. aufgrund des eigenen Verhaltens, zu einer Maf3-
nahme nicht zugelassen (OVz: 4,2 %; GVz: 14,5 %; x*(1) = 32,81, p < 0,001,
Cramers V = 0,179) und waren auch haufiger wihrend der Haft selbst ver-
schuldet ohne Beschiftigung (OVz: 12,2 %; GVz: 36,7 %; x*(1) = 83,62, p <
0,001, Cramers V = 0,286). Dies ist u. a. dann der Fall, wenn der*die Gefan-
gene die Arbeit verweigert hat, ihm*ihr die Arbeit aufgrund von zu niedri-
ger Arbeitsleistung entzogen wurde oder der*die Gefangene sich durch
selbstverletzendes Verhalten arbeitsunfahig gemacht hat.

Mit Blick auf die sozialen Kontakte wahrend der Haft zeigt sich abschlie-
Blend, dass Gefangene im offenen Vollzug héufiger regelméafiigen Kontakt
zu ihren Angehdérigen hatten (OVz: 86,7 %; GVz: 75,4 %; x*(3) = 27,71, p <
0,001, Cramers V = 0,157), was sicherlich zum Teil durch die vereinfachten
Moéglichkeiten der Kontaktaufnahme im offenen Vollzug erklart werden
kann. So konnten die Inhaftierten leichter ihren sozialen Empfangsraum
wiahrend der Haftzeit aufrechterhalten.
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Tabelle 7: Merkmale der Gefangenen im offenen und geschlossenen Vollzug

in der Haft.
offener Vollzug geschlossener Vollzug

N 596 525
Anlassdelikt

Brandstiftung u. 4. 2,5% 1,1%

Betrug und Untreue 36,6 % 31,0 %

Einfacher Diebstahl 22,7 % 34,7 %**

Raub oder Erpressung 14,9 % 17,9 %

Schwerer Diebstahl? 19,1 %* 26,5 %*

Straftaten gg. das Leben 2,0 %*** 6,1 %**

Straftaten gg. die sexuelle Selbstbestimmung 2,2 %*** 7,8 %***

Straftaten gg. die korperliche Unversehrtheit 24,8 %*** 36,6 %***

Straftaten nach BIMG 16,8 % 13,1 %

Straftaten mit Bezug (Stralen-)Verkehr 20,5 % 21,5 %
Strafantritt

Selbststellung 52,5 %** 36,8 %**

Zufithrung 46,5 %*** 59,8 %***
Erstvollzug 66,8 %*** 48,7 %***
Hinweise fiir den Vollzug

Fluchtgefahr 9,1 %* 13,3 %*

Subkulturelle Einbindung 2,5% 2,7 %

Suizidgefahr 2,5% 3,8%

Suchtmittelproblematik 2,2 %*** 7,8 %*+*
Substitution wihrend Haft 1,4 %** 10,2 %***
Arbeitsfahigkeit gegeben 85,7 % 83,4 %
Unterbringung

besonders gesicherter Haftraum 1,2 %%+ 6,8 %***

Sicherheitsabteilung/-station 1,8 %*** 6,6 %

Sozialtherapie 3,8 %%+ 13,6 %***
Private Kontakte in Haft

regelmaflig 86,7 %*** 75,4 %***

vereinzelt 10,6 %*** 18,3 %***

keine Kontakte 1,3 %*** 5,0 %**
Maf$nahmen

Unterstiitzung/Behandlung 77,1 %*** 88,3 %***

schulische/berufliche Férderung 46,3 % 52,0 %

Schulabschluss/Ausbildung 22,8 %* 28,5 %*
zu Mafinahme nicht zugelassen 4,2 %*** 14,5 %**
verschuldet ohne Beschiftigung 12,2 %*+* 36,7 %***
Haftlinge in Monaten M = 21,6%** M = 25,6%**

(SD =13,3) (SD = 19,0)

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, ** = p < 0,001

20 U. a. Diebstahl mit Waffen, (schwerer) Bandendiebstahl, Wohnungseinbruchsdieb-
stahl.
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Im Folgenden soll dargestellt werden, wie hdufig es innerhalb der Haftzeit
zu intramuralem Fehlverhalten gekommen ist. Abbildung 7 zeigt auf, dass
bei fast 75 % der Inhaftierten im geschlossenen Vollzug und bei rund der
Hilfte der Inhaftierten im offenen Vollzug eine Form von Fehlverhalten
festgestellt wurde (%*(1) = 79,11, p < 0,001, Cramers V = 0,266).

kein Fehlverhalten 24,8 50,7
Besitz unerlaubter Gegenstdnde 373 41,3
Nichtbefolgen von Weisungen 5,8 38,5
Drogenkonsum 21

Alkoholkonsum —,79'5
physische Gewalt gg. Gefangene [EEEG—G—— 14,1
Arbeitsverweigerung i 25,9
verbale Gewalt gg. Gefangene | EEEEE—_—pG— 17

verbale Gewalt gg. Bedienstete ’T 131

Sachbeschadigung ﬁ 5,1

Drogenschmugge| [—gm—7

Diebstahl q,s“

Medikamentenmissbrauch -0'%,5

physische Gewalt gg. Bedienstete ﬂ,32'1
Ausbruch/Entweichung 132.5

sexuelle Gewalt gg. Gefangene ! 6),4

0 10 20 30 40 50 60
M Geschlossener Vollzug Offener Vollzug

Abbildung 7:  Fehlverhalten in Prozent wihrend der untersuchten Inhaftierungszeit nach
Vollzugsform. Signifikante Unterschiede wurden fettgedruckt. Angaben in
Prozent (N = L121).

Mit Blick auf die Art des Fehlverhaltens wird zunachst deutlich, dass dieses
im geschlossenen Vollzug tiber alle Kategorien hinweg haufiger aufgetreten
ist (Abb. 7). In den meisten Fallen wurden unerlaubte Gegenstinde in die
Anstalt besessen (OVz: 27,2 %; GVz: 41,4 %; x*(2) = 26,1, p < 0,001, Cramers
V = 0,153) oder Weisungen des Personals nicht befolgt (OVz: 23,8 %; GVz:
38,5 %; x* (1) = 28,17, p < 0,001, Cramers V = 0,159). Bei beiden Formen er-
reichen die Unterschiede zwischen dem offenen und dem geschlossenen
Vollzug statistische Signifikanz. Andere Formen des Fehlverhaltens bezie-
hen sich auf unerlaubten Drogenkonsum (OVz: 10,1 %; GVz = 21,0 %; x*(1)
= 25,71, p < 0,001, Cramers V = 0,151), sowie die Arbeitsverweigerung (OVz:
7,0 %; GVz: 25,9 %; x*(1) = 74,31, p < 0,001, Cramers V = 0,257), die beide
ebenfalls im geschlossenen Vollzug deutlich héufiger verzeichnet wurden.
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Physische Gewalt gegeniiber anderen Gefangenen wurde bei 14,1 % der In-
haftierten im geschlossenen Vollzug und 7,1 % der Gefangenen im offenen
Vollzug dokumentiert (x*(2) = 15,2, p < 0,001, Cramers V = 0,117). Verbale
Gewalt gegeniiber anderen Gefangenen wurde im geschlossenen Vollzug
noch héufiger als physische Gewalt angegeben (17,0 %), im offenen Vollzug
lag hier der Anteil bei nur 6,2% (x*(1) = 32,30, p < 0,001, Cramers V =
0,170). Verbale Gewalt gegen Bedienstete kam im geschlossenen Vollzug bei
13,1 % der Inhaftierten vor, im offenen Vollzug lediglich bei 3,2 % (x*(1) =
38,24, p < 0,001, Cramers V = 0,185). Andere Formen des Fehlverhaltens
waren sowohl im geschlossenen als auch im offenen Vollzug deutlich selte-
ner vertreten (u. a. Sachbeschiddigung, Drogenschmuggel oder Diebstahl).
Auffillig ist die Tatsache, dass eine Entweichung aus dem offenen Vollzug
signifikant seltener vorgekommen ist, als dies im geschlossenen Vollzug der
Fall war (OVz: 0,3 %; GVz: 2,5%; x*(1) = 9,69, p < 0,01, Cramers V =
0,093), obwohl hier weitaus mehr Moglichkeiten zur Flucht bestehen.
Grundsitzlich ist ein versuchter Ausbruch sehr selten vorgekommen, eben-
so wie Formen des schweren Fehlverhaltens (z. B. physische und sexuelle
Gewalt gegen Mitgefangene oder Bedienstete, wobei sexuelle Gewalt gegen
Bedienstete bei keiner Person angegeben wurde).

Entsprechend der hdufigeren Angaben von Fehlverhalten im geschlosse-
nen Vollzug im Vergleich zum offenen, zeigt sich hier auch ein erhdhter
Anteil an Gefangenen, die erzieherische bzw. Disziplinarmafinahmen er-
halten haben (Tab. 8). So wurde im geschlossenen Vollzug bei fast 70 % der
Gefangenen auch eine entsprechende Mafinahme verhidngt, im offenen
Vollzug bei etwas weniger als der Hilfte (y*(1) = 59,36, p < 0,001, Cramers V/
= 0,233). Bei entsprechendem Fehlverhalten wurde bei 60,9 % im geschlos-
senen Vollzug Strafanzeige gestellt, im offenen Vollzug nur bei 34,8 % (y*(1)
= 26,54, p < 0,001, Cramers V = 0,261). Hier kann davon ausgegangen wer-
den, dass aufgrund der schwereren Formen von Fehlverhalten im geschlos-
senen Vollzug auch héufiger eine Anzeige erfolgte. Da sowohl verbale als
auch physische Gewalt gegeniiber Mitgefangenen im geschlossenen Voll-
zug haufiger vorgekommen ist, spiegelt sich dieses Verhaltnis auch in den
Opferzahlen von Gewalthandlungen in der Haft wider (Tab. 8). So gaben
7,4 % der Gefangenen im geschlossenen Vollzug an, wihrend ihrer Haftzeit
zumindest einmal Opfer von Gewalt geworden zu sein, und nur 3,2 % im
offenen Vollzug (x*(2) = 10,07, p < 0,05, Cramers V = 0,095).
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Tabelle 8: DisziplinarmafSnahmen im offenen bzw. geschlossenen Vollzug.

offener Vollzug geschlossener Vollzug
N 596 525
Erzieherische bzw. Disziplinarmafinahme 46,7 %*** 69,7 %+
Strafanzeige gestellt 34,8 %*** 60,9 %***
Opfer von Gewalt in Haft 3,2 %** 7,4 %**

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, ** = p < 0,001.

(III) Lockerungen im Sinne der Vollzugséffnung

Auch im Rahmen von Vollzugslockerungen zeigen sich starke Unterschiede
zu Gunsten der aus dem offenen Vollzug entlassenen Gefangenen (Tab. 9),
wobei davon ausgegangen wird, dass durch mehr Lockerungen die Entlas-
sungssituation verbessert sowie die Wiedereingliederung gestarkt wird.

Tabelle 9: Lockerungen wihrend der Haft im offenen und geschlossenen

Vollzug.
offener Vollzug geschlossener Vollzug
N 596 525
Gewihrung von Lockerungen 100 %*** 73,7 %***
Durchfithrung von Lockerungen 99,7 %*** 93,6 %***
Haufigkeit von Lockerungen
1-2 Mal 0,7 %*** 9,6 %***
3-5 Mal 1,5 %** 16,7 %***
6-10 Mal 3,1 %*** 9,6 %***
>10 Mal 94,7 %*** 64,1 %***
Lockerungsstufe
Ausfithrung 14,4 %* 19,6 %*
Auflenbeschiftigung 4,4 % 5,3%
Begleiteter Ausgang 62,6 %* 55,6 %*
Unbegleiteter Ausgang 88,8 %*** 39,2 %***
Freigang 72,7 %*** 19,0 %***
Urlaub 88,6 %*** 34,7 %***
Zweck von Lockerungen
Ausgang aus wichtigem Anlass 42,6 %** 25,0 %***
Arbeit/berufliche Qualifikation 68,5 %*** 28,6 %***
Behordengang/Erledigung 55,7 %*** 33,5 %***
Termin mit Bewdhrungshilfe 5,2 % 3,4%
Wohnungsbesichtigung 7,7 % 5,5%
Besuch von Angehérigen 78,5 %*** 41,9 %***
Entlassungsvorbereitung 63,6 %% 47,8 %***
Ehrenamtliches Engagement 2,9 % 2,5%
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offener Vollzug geschlossener Vollzug

Medizinisch notwendig 3,4% 2,5 %

Therapeutische Mafinahme 3,5% 2,7 %
Verhalten in Lockerungen

positives Verhalten 77,6 %*** 63,5 %***

negatives Verhalten 19,1 %*** 34,4 %***
Anzahl Lockerungsmissbrauche M=22(SD=7,6) M=23(SD=7,5)
Widerruf des Lockerungsstatus 19,7 %*** 42,0 %***
Lockerungsstatus bei Entlassung 98,6 %*** 55,6 %***

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,0, **=p < 0,001

Von den Gefangenen aus dem offenen Vollzug wurden allen Personen Lo-
ckerungen gewahrt und auch bei fast allen durchgefiihrt (99,7 %), wohinge-
gen circa einem Viertel der Gefangenen aus dem geschlossenen Vollzug
keine Lockerungen gewahrt wurden (y*(2) = 179,02, p < 0,001, Cramers V =
0,400) und diese auch etwas seltener durchgefithrt wurden (}*(1) = 32,33,
P < 0,001, Cramers V = 0,181).

Zudem ist die Anzahl an tatsachlich durchgefithrten Lockerungen im of-
fenen Vollzug deutlich héher als im geschlossenen Vollzug (mehr als 10:
OVz: 94,7 %; GVz: 64,1 %; %*(6) = 158,3, p < 0,001, Cramers V = 0,288) und
es wurden hohere Lockerungsstufen?! gewahrt, die mit weniger Beaufsichti-
gung und weniger zeitlichen Restriktionen einhergehen (z. B. Urlaub: OVz:
88,6 %; GVz: 34,7 %; x*(1) = 349,52, p < 0,001, Cramers V = 0,558). Locke-
rungen wurden insgesamt haufig genutzt, um beispielweise die Angehori-
gen zu besuchen, Behordenginge zu erledigen, sich um Arbeit bzw. die be-
rufliche Qualifikation zu kiilmmern oder auch im Rahmen der Entlassungs-
vorbereitung. Gefangene aus dem offenen Vollzug zeigten wihrend der Lo-
ckerungen signifikant haufiger positives Verhalten, demnach keine Auffil-
ligkeiten oder Weisungsverstole (OVz: 77,7 %; GVz: 63,5 %; x*(2) = 29,31,
P < 0,001, Cramers V = 0,174) und seltener ein negatives Auftreten im Sinne
von Alkohol- oder Drogenkonsum oder verspateter Riickkehr (OVz: 19,1 %;
GVz: 34,4 %; x*(4) = 29,31, p < 0,001, Cramers V = 0,174), wobei sich die
absolute Anzahl an Lockerungsmissbrauchen nicht unterscheidet (#(264) =
0,053, p = .958). Trotzdem wurden im geschlossenen Vollzug haufiger Lo-
ckerungen widerrufen (OVz: 19,7 %; GVz: 42,0 %; %*(2) = 83,98, p < 0,001,
Cramers V = 0,291) und es lag seltener ein Lockerungsstatus bei Entlassung

21 Es wurden die folgenden Lockerungsstufen erfragt: Ausfithrung, Auflenbeschifti-
gung, begleiteter Ausgang, unbegleiteter Ausgang, Freigang, Urlaub (Tab. 9).

93



https://doi.org/10.5771/9783748939467-45
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

6. Analyse

vor (OVz: 98,6 %; GVz: 55,6 %; x*(1) = 291,34, p < 0,001, Cramers V =
0,528).

(IV) Die Verlegungspraxis und die Inhaftierungszeit im offenen Vollzug

Von den insgesamt 1.121 Gefangenen in der Stichprobe waren 757 Gefange-
ne (67,5 %) mindestens einmal im Verlauf ihrer Haftzeit im offenen Voll-
zug untergebracht. Dabei haben 149 Gefangene (13,3 %) die gesamte Haft-
zeit im offenen Vollzug verbracht. Von den 757 Gefangenen, die zumindest
fiir einen Teil der Inhaftierung im offenen Vollzug waren, wurden 243 In-
haftierte (32,1 %) per Direktzuweisung im offenen Vollzug untergebracht.
514 Gefangene (67,9 %) wurden im Zuge der Progression, also im Verlauf
der Inhaftierung, in den offenen Vollzug verlegt. Bis eine entsprechende
Eignung festgestellt wurde, vergingen im Schnitt 8,6 Monate (M = 257,8
Tage, SD = 376,1). Anhand der Verteilung zeigt sich zwar ein heterogenes
Bild, doch konnte beobachtet werden, dass die Mehrheit der Gefangenen
(85,3 %), fur die eine Eignung festgestellt wurde, innerhalb der ersten 1,5
Jahre ihrer Haftzeit als geeignet fiir den offenen Vollzug befunden wurde.
Nach Feststellung der Eignung vergingen im Mittel 20,4 Tage (SD = 43,0),
bis die Gefangenen in den offenen Vollzug verlegt wurden. Auch hier zeigt
sich eine grofle Varianz zwischen einzelnen Gefangenen, allerdings wurde
die Mehrheit (70,0 %) nach Feststellung der Eignung entweder am selben
Tag oder innerhalb der folgenden zwei Wochen verlegt; sehr lange Warte-
zeiten (iiber 100 Tage) bildeten eher die Ausnahme (4,2 %). Bei 53 Gefange-
nen (4,7 %) wurde zwar eine Eignung festgestellt, jedoch erfolgte bis zum
Entlassungstag keine Verlegung.

Bei 22 Gefangenen (2,0 %) wurde zwar eine Eignung festgestellt, aller-
dings entschied sich der oder die Gefangene gegen eine Verlegung in den
offenen Vollzug. Die Griinde hierfiir waren verschiedener Natur. Am hiu-
figsten wurde genannt, dass keine Verdnderung der Wohnsituation ge-
wiinscht ist, einerseits aufgrund der Lage der offenen Abteilung (z. B. weil
dies einen Abbruch der Ausbildungsmafinahme bzw. Therapie oder eine
Trennung von den Angehorigen bedeutet hitte) und andererseits, weil die
Gefangenen ihre aktuelle Wohngruppe oder Unterbringungssituation als
komfortabler empfunden haben als eine Verlegung in die offene Abteilung,
Ebenfalls wurden in einzelnen Fillen Angste in Bezug auf die Verlegung ge-
nannt, z. B. Angst vor einer Verdnderung des Umfelds oder einer Destabili-
sierung aufgrund des offeneren Systems. Nur selten wurde keine Begriin-

94

https://dol.org/10.5771/9783748939467-45 - am 03.12.2025, 01:05:42.



https://doi.org/10.5771/9783748939467-45
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

6.2 Quantitative Analyse

dung fiir eine Ablehnung der Verlegung angefithrt und auch nur vereinzelt
wurde eine Ablehnung mit bestehenden gesundheitlichen Problemen oder
der Beantragung einer vorzeitigen Entlassung begriindet.

Im Folgenden sollen die in den Verlegungsentscheidungen genannten
Griinde dargestellt werden. Aus allen Akten - unabhéngig davon, ob die
Verlegung bei Direktzuweisung oder im Rahmen der Progression gepriift
wurde, und ob eine Eignung iiberhaupt festgestellt wurde — wurden die
Kriterien, die fiir oder gegen die Verlegung angefiihrt wurden, aus den ent-
sprechenden Dokumenten entnommen. Zumeist wurden diese Informatio-
nen aus den Vollzugspldnen oder spezifischen Entscheidungsdokumenten
erhoben. Zu beachten ist indes, dass die in der Akte enthaltenen Kriterien
vor allem dazu dienen, die Entscheidung zu legitimieren und ggf. gerichts-
fest zu dokumentieren. Ob diese Griinde auch tatséchlich vorlagen und in-
wiefern sie die Entscheidung in der Realitét beeinflusst haben, konnte na-
turgemaf’ nicht festgestellt werden. Da innerhalb der Dokumente oftmals
mehrere Griinde fiir oder gegen eine Verlegung aufgefiihrt wurden, wurden
auch mehrere Griinde pro Person erfasst. In den nachfolgenden Abbildun-
gen wurden Griinde, die bei unter 5% der Inhaftierten genannt wurden,
nicht mehr mit angegeben. Durchschnittlich wurden etwas mehr als vier
Griinde fiir eine Verlegung in den offenen Vollzug angegeben (M = 4,4, SD
= 2,4). Diese basierten zumeist auf dem prosozialen Empfangsraum
(51,7 %), dem sozialen Verhalten (50,8 %), darauf, dass sich die Person das
erste Mal in Haft befindet (Erstvollzug, 47,4 %) sowie dass keine Flucht-
oder Missbrauchsgefahr besteht (46,9 %). Weitere Kriterien, die in den Ak-
ten eine entscheidende Rolle gespielt haben, waren, dass sich die Person
selbst gestellt hat (Selbststeller, 39,9 %) oder sich mitarbeitsbereit gezeigt
hat (37,5 %). Teilweise wurden auch keine konkreten Griinde genannt, son-
dern nur angegeben, dass der*die Gefangene den besonderen Anforderun-
gen des offenen Vollzuges geniigt (35,7 %). Eine geringe Vorstrafenbelas-
tung oder eine geringe Haftstrafe hatten insgesamt wenig Einfluss (Abb. 8).

Gegen eine Verlegung wurden im Mittel circa vier Griinde angegeben
(M = 3,9, SD = 2,5). Bei dem Grofiteil der Akten (53,4 %) wurde pauschal
die Flucht- und Missbrauchsgefahr als Kriterium gegen die Verlegung in
der Entscheidung angegeben, gefolgt von Bewédhrungsversagen (50,3 %),
der Anzahl an Vorstrafen (44,8 %) sowie der Suchtmittelabhingigkeit
(43,7). Bei nur 10,4 % wurden das Delikt oder die Lige der Haftstrafe als
Kriterium gegen die Verlegung in den offenen Vollzug genannt; der beste-
hende Strafrest bei 18,0 %.
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stabilisierender Emfangsraum e 51,7
soziales Verhalten I 50,8
Erstvolizug I 47,4
keine Flucht- oder Missbrauchsgefahr I 46,9
Selbststeller*in - I 39

und A it I——— 37,5

geniigt besonderen Anforderungen [ 35,7
personlicher Eindruck I e 31,8
keine Suchtproblematik I 29,8
keine Bewahrungswiderrufe [ 21,7
berufliche Qualifikation [N 16,1
geringe Vorstrafenbelastung [N 12

geringe Haftstrafe [N 9
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Abbildung 8: Eignungskriterien fiir eine Verlegung in der Gesamtstichprobe in Prozent
(N = L121), Mehrfachantworten moglich.

Flucht- und Mi 53,4

50,3

Anzahl 44,8

offene Verfahren IE——— 26,7

Strafrest IEEEEE——— 18
mangelnde Tatreflexion IE———— 13,5
Kiirze des bisherigen Aufenthaltes I———— 12,7
destabilisierender Emfangsraum  IEE————— 10,8
Delikt und Straflange I 10,4
Missbrauch Lockerungen I 9,6
psychische Storungen N 7,5

geringe Frustrationstoleranz I 7,1

Abbildung 9:  Eignungskriterien gegen eine Verlegung in der Gesamtstichprobe in Pro-
zent (N = 1121), Mehrfachantworten maglich.
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Offene Verfahren wurden bei rund einem Viertel (26,7 %) als Grund fiir
den Verbleib im geschlossenen Vollzug angefiihrt, Disziplinarverfahren bei
21,6 % (AbDb. 9). Bei Gefangenen, die zumindest einen Teil der Haftzeit im
offenen Vollzug verbracht haben, wurden durchschnittlich drei Griinde ge-
gen (M = 3,3, SD = 2,3) und fiinf Griinde fiir die Unterbringung im offenen
Vollzug (M= 5,3, SD = 2,2) genannt (Abb. 10). Griinde fiir eine Verlegung
basierten laut Angaben aus den Akten zumeist darauf, dass eine Flucht-
und Missbrauchsgefahr ausgeschlossen wurde (65,7 %), die inhaftierte Per-
son einen stabilisierenden Empfangsraum aufwies (59,7 %) oder innerhalb
der Haft soziales Verhalten gezeigt hat (57,9 %). Ebenfalls wurde hiufig an-
gegeben, dass die Person sich das erste Mal im Vollzug befindet (Erstvoll-
zug, 52,2%), den besonderen Anforderungen geniigt (51,3 %) und sich
selbst zur Haftstrafe gestellt hat (Selbststeller, 47,2 %). Die geringe Vorstra-
fenbelastung, die Kiirze der Haftzeit oder der erfolgreiche Bewdhrungsver-
lauf (keine Bewihrungswiderrufe) wurden nur bei wenigen Personen als

— e ~

keine Flucht- und Missbrauchgefahr e 65,7
stabilisierender Empfangsraum I 59,7
soziales Verhalten I 57,9
Erstvolizug I 52,2
genigt den besonderen Anforderungen I 51,3
Selbststeller*in I 47,2
keine Suchtmittelproblematik I 39,2
personlicher Eindruck I 38,4
Mitarbeitsbereitschaft und Aufgeschlossenheit I 38,4
keine Bewdhrungswiderrufe I 26,7
berufliche Qualifikation  IEEEEEEE———— 18,9
geringe Vorstrafenbelastung IS 13,2
geringe Haftstrafe N 9,4
erfolgreicher Bewahrungsverlauf I 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70

Abbildung 10:  Eignungskriterien fiir eine Verlegung bei Gefangenen, die in den offenen
Vollzug verlegt wurden, in Prozent (N = 757), Mehrfachantworten mog-
lich.

Bei Personen, die zumindest zeitweise im offenen Vollzug untergebracht
waren und bei denen eine Eignung festgestellt wurde, wurden aber eben-
falls Griinde aufgefiihrt, die gegen eine Verlegung sprechen (Abb. 11). Bei
rund der Hilfte der Gefangenen wurde das bisherige Bewdhrungsversagen
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aufgefiihrt, gefolgt von der Anzahl der Vorstrafen und bei 39,6 % wurde
trotz Eignung die Flucht- oder Missbrauchsgefahr angegeben, die bei
einem groflen Anteil nicht ausgeschlossen werden konnte. Weitere Kriteri-
en gegen eine Verlegung waren die Suchtmittelabhéngigkeit (35,1 %), die
Tatsache, dass die Person von der Polizei festgenommen bzw. zugefiihrt
werden musste (30,9 %), sie noch offene Verfahren aufwies (25,4 %) oder
im Rahmen der bisherigen Haftstrafe bereits Disziplinarmafinahmen erhal-
ten hat (21,1 %). Das Delikt oder die Straflange, der destabilisierende Emp-
fangsraum oder die geringe Frustrationstoleranz spielten seltener eine Rol-
le bei der Entscheidune.

Bewahrungsversagen I 48,6
Anzahl Vorstrafen  Im——— a5
Flucht- oder Missbrauchsgefahr I 39,6
Suchtmittelabhangigkeit I 35,1
Festnahme I—— 30,9
offene Verfahren I 25,4
DisziplinarmaBnahmen I 21,1
Strafrest N 15,1
Missbrauch Lockerungen I 12,9
Kiirze des bisherigen Aufenthalts I 11,8
mangelnde Tatreflexion I 10,8
Delikt und Straflange I 7,8
destabilisierender Empfangsraum I 7,7
geringe Frustrationstoleranz I 5,5

0 10 20 30 40 50 60

Abbildung 11:  Kriterien, die gegen eine Verlegung der Gefangenen, die in den offenen
Vollzug verlegt wurden, sprachen in Prozent (N = 757), Mehrfachantwor-
ten moglich.

Bei Gefangenen, die nie im offenen Vollzug waren, wurden im Schnitt fiinf
Griinde gegen eine Verlegung (M = 5,0, SD = 2,4) und zwischen zwei und
drei Griinden fiir eine Verlegung genannt (M = 2,5, SD = 1,8). Demnach hat
sich die Anzahl der Griinde zwischen der Gruppe zuvor umgekehrt und es
wurden erwartungsgemdfS deutlich mehr Kriterien angegeben, die einer
Unterbringung im offenen Vollzug entgegenstehen. Dennoch gab es auch
in diesen Féllen Griinde, die fiir eine Verlegung in den offenen Vollzug
sprechen wiirden. Diese zielten vor allem auf die erstmalige Inhaftierung
der Person ab (Erstvollzug, 37,4 %) oder auf deren soziales Verhalten
(36,0 %, Abb. 12). Zudem wurde die Mitarbeitsbereitschaft und Aufge-
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schlossenheit bei 35,4 % aufgefiihrt, gefolgt von dem stabilisierenden Emp-
fangsraum (35,2 %), der Selbststellung (22,0 %) oder dem personlichen
Eindruck (18,1 %). Auch hier finden sich fast ausschliefSlich dynamische
Faktoren, denen aber im Vergleich weniger Bedeutung zugeschrieben wur-
den, da sie nicht als fiir den offenen Vollzug geeignet galten.

Erstvolizug I 37,4
soziales Verhalten IE——— 36

itschaft und Aufgesc it T 35,4
stabilisierender Empfangsraum I 35,2
Selbststeller*in I 22
personlicher Eindruck I 18,1
keine Bewshrungswiderrufe IS 11,3
berufliche Qualifikation I 10,4
keine Suchtmittelproblematik I 10,2
geringe Vorstrafenbelastung [N 9,3
geringe Haftstrafe [N 82
keine Flucht- und Missbrauchgefahr I 38

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Abbildung 12:  Eignungskriterien fiir eine Verlegung in den offenen Vollzug bei Gefange-
nen, die tatsichlich nie in den offenen Vollzug verlegt wurden, in Prozent
(N = 364), Mehrfachantworten maglich.

Bei denjenigen, die nie in den offenen Vollzug verlegt wurden, wurde bei
iber 80 % in den Verlegungsentscheidungen die bestehende Flucht- und
Missbrauchsgefahr angegeben (Abb. 13). Bei rund der Hilfte folgten Griin-
de, die auf das Bewahrungsversagen (53,8 %), die Anzahl der Vorstrafen
(51,6 %), die Zufithrung (47,0 %) oder die Suchtmittelabhdngigkeit (38,5 %)
abzielten.

Von den Gefangenen, die per Direktzuweisung oder im Zuge der Pro-
gression im offenen Vollzug untergebracht wurden, erfolgte bei insgesamt
30,5 % eine Riickverlegung in den geschlossenen Vollzug. Es zeigt sich, dass
Riickverlegungen prozentual héaufiger bei Gefangenen erfolgte, die per Di-
rektzuweisung (38,3 %) verlegt wurden, als bei Gefangenen, die erst im Ver-
lauf der Haft im offenen Vollzug untergebracht wurden (26,8 %). Als Griin-
de fiir eine Riickverlegung wurden Verstofle gegen Weisungen (30,6 %),
(Verdacht auf) Alkohol- oder Drogenmissbrauch (28,0 %), Nichtvorliegen
der Voraussetzungen (8,3 %), (Verdacht auf) Fluchtversuche (5,7 %), An-
tragstellung durch Gefangene (1,3 %), eine notwendige Verlegung fiir Be-
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Flucht- oder Missbrauchsgefahr 82,1
Bewahrungsversagen 53,8
Anzahl Vorstrafen 51,6
Festnahme 47
Suchtmittelabhangigkeit 38,5

offene Verfahren s 29,4
Strafrest m—————— 24,2
DisziplinarmaRBnahmen msssssssmm———" 22,5
mangelnde Tatreflexion m———————— 19
destabilisierender Empfangsraum —msss———— 17,3
psychische Stérungen s 16,5
Delikt und Straflange ~m—————— 159
Kirze des bisherigen Aufenthalts w146
geringe Frustrationstoleranz s 10,4
keine Mitarbeitsbereitschaft —w—m 7,7
aufenthaltsrechtlicher Status s 6,3
Arbeitslosigkeit mwmm 55

Abbildung 13: Kriterien, die gegen eine Verlegung der Gefangenen, die tatsichlich nie in
den offenen Vollzug verlegt wurden, sprechen in Prozent (N = 364).

handlungsmafinahmen (0,8 %) und sonstige Griinde (18,6 %), z. B. (Ver-
dacht auf) Straftatbegehung, genannt.

Nach einer Riickverlegung wurde weniger als die Hélfte der betreffenden
Gefangenen (40,3 %) erneut als geeignet fiir den offenen Vollzug befunden
und auch verlegt. Gefangene, die urspriinglich nicht per Direktzuweisung
in den offenen Vollzug kamen, wurden seltener erneut verlegt (11,6 % vs.
13,0 %). Bei lediglich 3,1 % der Gefangenen kam es danach zu weiteren
(Riick-)Verlegungen.

Die meisten Gefangenen, die wihrend ihrer Haftzeit im offenen Vollzug
untergebracht waren, haben dort auch gearbeitet, zumeist die gesamte Un-
terbringungszeit (Tab. 10). 35,4 % haben innerhalb der JVA gearbeitet,
24,0 % sind ein neues externes Beschiftigungsverhdltnis eingegangen
und 5,2 % konnten in ihrem Arbeitsverhiltnis, welches bereits vor der In-
haftierung bestand, weiterarbeiten. Einige Personen haben die Arbeit zwi-
schen JVA und externer Beschiftigung auch gewechselt, sodass 3,6 % zu-
néchst innerhalb der JVA gearbeitet haben und anschlieflend wieder in das
Arbeitsverhaltnis von vor der Haft zuriickkehren konnten. 18,5 % haben zu-
néchst in der JVA gearbeitet und sind dann zu einem neuen externen Ar-
beitsplatz gewechselt. Bei 0,7 % wurde das Arbeitsverhdltnis von vor der
Haft von einem neuen Arbeitsverhdltnis in einem externen Unternehmen
abgeldst. 30,9 % der Gefangenen konnten ihre Stelle in dem externen Un-
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ternehmen nach der Entlassung auch behalten und waren dort zumindest
zum Zeitpunkt der Entlassung weiter beschaftigt.

Tabelle 10: Die Inhaftierungszeit im offenen Vollzug.

Anteil an Gefangenen

N 757
Arbeit im offenen Vollzug
hat gearbeitet 88,5 %
gesamte Haftzeit 52,6 %
Teil der Haftzeit 34,5 %
Arbeitsstelle
in der JVA 35,4 %
externes Arbeitsverhiltnis von vor der Haft 5,2 %
neues externes Arbeitsverhaltnis 24,0 %
Stelle im externen Unternehmen nach Entlassung behalten 30,9 %

(V) Zur Entlassung

Insgesamt wurden aus der Gesamtstichprobe 596 Gefangene (53,2 %) aus
dem offenen und 525 Gefangene aus dem geschlossenen Vollzug (46,8 %)
entlassen. Obwohl bei der Zusammenstellung der Kontrollgruppe(n) expli-
zit Personen aus dem geschlossenen Vollzug, die vorzeitig zur Bewdhrung
entlassen wurden, selektiert wurden und sich nur wenige Personen finden,
die zum Strafende mit Lockerungen entlassen wurden, findet sich in der
Untersuchungsgruppe ein noch hoéherer Anteil an vorzeitig Entlassenen.
Auch wenn Inhaftierte aus dem offenen Vollzug haufiger vorzeitig entlassen
wurden, zeigen sich hier aber keine signifikanten Unterschiede (}*(2) =
4,428, p = .109). Insgesamt wurden 77,6 % der Gefangenen im offenen
und 70,2 % der Gefangenen im geschlossenen Vollzug vorzeitig entlassen,
nach zwei Dritteln der Haftstrafe wurden 50,1 % im offenen und 43,8 % im
geschlossenen Vollzug entlassen, die Ubrigen nach Halbstrafe oder zwi-
schen zwei Dritteln und Endstrafe (Tab. 11). Mit Blick auf die Wohnsituati-
on kénnen deutliche Unterschiede zwischen den Vollzugsformen verzeich-
net werden. So konnten wesentlich mehr Gefangene, die aus dem offenen
Vollzug entlassen wurden, in dieselbe Wohnsituation, die bereits vor der
Haft bestand, zurtickkehren (OVz: 58,5 %; GVz: 39,3 %; x*(1) = 40,09, p <
0,001, Cramers V = 0,192). Insgesamt leben Entlassene aus dem offenen
Vollzug signifikant haufiger mit der*dem Partner*in (}*(1) = 53,91, p <
0,001, Cramers V = 0,219) zusammen und etwas seltener bei den Eltern
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oder einem Elternteil (y*(1) = 6,21, p < 0,05, Cramers V = 0,074). Auffillig
ist vor allem, dass deutlich mehr Gefangene aus dem geschlossenen als aus
dem offenen Vollzug in eine institutionelle Unterbringung, d. h. ein Heim
oder eine Einrichtung, entlassen wurden (OVz: 4,7 %; GVz: 21,9 %; x*(1) =
74,26, p < 0,001, Cramers V = 0,257). Zudem ist dieser Anteil im geschlosse-
nen Vollzug im Vergleich zu der Situation vor der Haft stark angestiegen
(um fast 20 %). Eine Obdachlosigkeit nach Entlassung lag im offenen Voll-
zug bei 0,2 % der Gefangenen vor und im geschlossenen Vollzug bei 1,1 %,
wobei sich hier kein signifikanter Unterschied zeigt.

Weiterhin stellt sich auch die Situation hinsichtlich der Beschiftigung
nach der Haft giinstiger fiir im offenen Vollzug Inhaftierte dar. Sie verfiigen
mehrheitlich tiber eine Stelle nach der Entlassung (OVz: 615 %; GVz:
30,2 %; ¥*(2) = 111,04, p < 0,001, Cramers V = 0,321), diese ist auch haufiger
mit einer festen bzw. stabilen Tédtigkeit verbunden als im geschlossenen
Vollzug (OVz: 47,3 %; GVz: 26,5 %; %*(1) = 51,69, p < 0,001, Cramers V =
0,215).

Tabelle 11: Die Entlassungssituation im Vergleich zwischen offenem und ge-
schlossenem Vollzug.

offener Vollzug geschlossener Vollzug
N 596 525
Alter bei Entlassung M =36,3** (SD = 12,1) M = 34,2** (SD = 11,8)
vorzeitige Entlassung
insgesamt 77,6 % 70,2 %
nach zwei Drittel der Strafe 50,1 % 43,8 %
Wohnsituation
allein 18,0 % 15,8 %
mit Partner*in 45,6 %*** 24,6 %***
bei Eltern(-teil) 23,2 %* 29,7 %*
institutionelle Unterbringung 4,7 %*** 21,9 %***
obdachlos 0,2 % 1,1%
selbe Wohnsituation wie vor der Haft 58,5 %*** 39,3 %***
Beschiiftigung
vorhanden 61,5 %*** 30,2 %***
konkret angebahnt 13,1 %*** 17,4 %***
feste/stabile Tatigkeit 47,3 9%*** 26,5 %***
geringfligige Tatigkeit 1,7 %+ 2,9 %
Ausbildung 12,1 %*** 5,3 %**
Schulbesuch 2,0 % 2,1%
externe Stelle aus OV behalten 73,9 %
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offener Vollzug geschlossener Vollzug
finanzielle Situation
regelmafliges Einkommen 93,9 9%*** 82,3 %***
berufliches Gehalt 57,7 %*** 33,0 %***
Transferleistungen 18,1 % 20,0 %
Schulden 82,5 % 79,9 %
komplett abbezahlt in Haft 2,5% 1,8%
teilweise abbezahlt in Haft 65,2 % 57,8 %
Schuldnerberatung erfolgt 58,9 % 55,9 %
Schuldenregulierung erfolgt 39,4 % 36,0 %
Partnerschaft
ledig 34,1 %*** 48,6 %***
in einer festen Beziehung 38,3 %* 32,6 %*
verheiratet 21,5 %*** 9,9 %***
Kontakt zu
Ambulanter Justizsozialdienst (AJSD) 68,1 %*** 79,4 %***
Anlaufstelle fiir Straffillige (AST) 10,4 % 10,9 %
Externen Einrichtungen 26,2 %*** 50,5 %***
Bleibeperspektive
unsicher 2,7 %** 6,9 %**

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,01, ** = p < 0,001

Im Vergleich zu der Zeit vor der Inhaftierung zeigt sich, dass der Anteil der
Beschiftigten im geschlossenen Vollzug nach der Entlassung um mehr als
10 % gesunken ist, wohingegen sich im offenen Vollzug eine Erhohung der
Beschiftigung um etwa 10 % zeigt. Der Grofiteil der aus dem offenen Voll-
zug Entlassenen konnte zudem das dort eingegangene externe Arbeitsver-
héltnis nach der Inhaftierung weiter beibehalten.

Entsprechend zeigen sich auch Unterschiede beziiglich der finanziellen
Situation, wobei Gefangene aus dem offenen Vollzug hiufiger iiber ein re-
gelmafiges Einkommen nach der Haft verfigen (OVz: 93,9 %; GVz:
82,3 %; x*(1) = 28,13, p < 0,001, Cramers V = 0,183). Diese Prozentanteile
sind in beiden Vollzugsformen im Vergleich zu vor der Haft gestiegen. Hin-
sichtlich der Schulden ergaben sich keine Unterschiede zwischen den Ge-
fangenengruppen. Zusammengefasst gestaltete sich der soziale Empfangs-
raum bei den Inhaftierten im offenen Vollzug weitaus giinstiger als bei je-
nen im geschlossenen Vollzug. Auflerdem waren mehr Gefangene in einer
Partnerschaft (x*(1) = 3,93, p < 0,05, Cramers V = 0,059) und hatten eine
sichere Bleibeperspektive (Unsicher: OVz: 2,7 %; GVz: 6,9 %; x*(2) = 10,96,
p < 0,05, Cramers V = 0,099). Allerdings besteht im geschlossenen Vollzug
haufiger Kontakt zur Bewdhrungshilfe (Ambulanter Justizsozialdienst;
OVz: 68,1 %; GVz: 79,4 %; x*(2) = 15,57, p < 0,001, Cramers V = 0,129) und
externen Einrichtungen (OVz: 26,2 %; GVz: 50,5 %; ¥*(2) = 93,42, p <
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0,001, Cramers V = 0,320), was allerdings auch durch einen gesteigerten Be-
darf der Gefangenen erklart werden kann. Basierend auf diesen deskripti-
ven Vergleichen stellt sich die Entlassungssituation im offenen Vollzug ins-
gesamt deutlich giinstiger dar, als dies im geschlossenen Vollzug der Fall ist
(Tab. 11). Es sollte allerdings beachtet werden, dass die erhobenen Daten
den Stand bei Entlassung aufzeigen und sich nicht priifen lasst, inwieweit
sich die Situation nach der Entlassung verdndert hat.

Nach der ausfithrlichen Darstellung der Ergebnisse der Aktenanalyse
kann zusammengefasst werden, dass sich die Haftverldufe im offenen
Vollzug besser gestalten, da sie hédufiger in Kontakt mit jhrem sozialen
Empfangsraum stehen, signifikant haufiger Lockerungen erhalten, um ihre
Entlassung vorzubereiten, und auch eine giinstigere Entlassungssituation
zum Haftende aufweisen. Zudem wird bei Inhaftierten im offenen Vollzug
deutlich seltener Fehlverhalten dokumentiert und ein hoher Anteil an Ge-
fangenen arbeitet bereits im Vollzug bei einem externen Unternehmen,
bei dem das Arbeitsverhiltnis auch nach der Haftstrafe weitergefiihrt wer-
den kann. Mit Blick auf soziale Kontakte, Wohnraum und Arbeit weisen
die Inhaftierten, die aus dem offenen Vollzug entlassen wurden, vermehr-
te Moglichkeiten auf. All diese Aspekte kénnen die Wiedereingliederung
erleichtern, doch soll im Folgenden gepriift werden, inwiefern sich ent-
sprechende Risiko- und Schutzfaktoren auch auf die Legalbewdhrung aus-
wirken. Im néchsten Kapitel folgt das Herzstiick der Untersuchung: die
Riickfallstudie. Dazu werden zu Beginn die Riickfalldaten fiir die Gesamt-
stichprobe, aber ebenfalls separat fiir Ménner, Frauen und Jugendliche
separat dargelegt. Dazu erfolgen die Ergebnisse der deskriptiven Auswer-
tungen sowie bivariate Zusammenhinge zwischen dem offenen und dem
geschlossenen Vollzug. Anschlieflend werden zunéchst relevante Faktoren
fir das Matching bestimmt, gefolgt von Ergebnissen der Riickfallanalysen
fir den ungematchten sowie den gematchten Datensatz. Zuletzt erfolgt
die Betrachtung der Deliktschwere sowie der Veranderung dieser zwischen
Anlass- und Riickfalldelikt.

6.2.2.3 Legalbewdhrung und Riickfilligkeit

Insgesamt ist von den 1121 Gefangenen in der Stichprobe die Hilfte
(50,2 %) innerhalb des beoachteten Zeitraumes zwischen drei und fiinf Jah-
ren wieder riickfillig geworden (N = 563). Aus dem offenen Vollzug sind
40,9 % riickfillig geworden, aus dem geschlossenen Vollzug 60,8 %. Es
zeigt sich ein starker signifikanter Unterschied in der Legalbewahrung zwi-
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schen den beiden Vollzugsformen (*(1) = 43,87, p < 0,001, Cramers V =
0,198). Der durchschnittliche Legalbewdhrungszeitraum bis zum ersten
Riickfall betrdgt 345,73 Tage (SD = 282,06), demnach rund ein Jahr. Im
Mittel wurden die Gefangenen mit 2,05 Folgeentscheidungen wieder riick-
fallig (SD = 1,39), wobei sich die Anzahl von einer bis neun neuen Eintra-
gungen erstreckte. Im Vergleich zwischen dem offenen und geschlossenen
Vollzug wiesen die Gefangenen im offenen Vollzug mit 2,00 Eintragungen
(SD = 1,35), durchschnittlich weniger Folgeeintragen auf als die Gefange-
nen im geschlossenen Vollzug (M= 2,11, SD = 1,42).

49,8 %

18,1%

13,2%

18,0%

e (22
,

W Gesamt M sonstiges © Geldstrafe M bedingte Freiheitsstrafe M unbedingte Freiheitsstrafe M kein Riickfall

i ¥ - .
N Ruickfallzeitraum

Abbildung 14:  Riickfall und Folgeentscheidung nach Entlassung in der Gesamtstichprobe.

Abbildung 14 zeigt den Anteil der riickfillig gewordenen Gefangenen sowie
die schwerste Sanktion nach Entlassung auf. Von denjenigen, die nach der
Entlassung erneut strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, wurden
18,1 % mit einer unbedingten Freiheits- oder Jugendstrafe, 13,2 % mit einer
bedingten Freiheits- oder Jugendstrafe, 18,0 % mit einer Geldstrafe
und 0,9 % mit einer sonstigen Strafe sanktioniert. Im Folgenden soll ge-
priift werden, wie sich die Folgeentscheidungen zwischen den Gruppen in-
nerhalb der Stichprobe unterscheiden und wie viele Personen riickfillig ge-
worden sind, wenn Ménner, Frauen und Jugendliche separat voneinander
betrachtet werden.

Mit Blick auf die ménnlichen Erwachsenen zeigt sich, dass im Vergleich
zu der Gesamtstichprobe Ménner in einem geringeren Mafle riickfillig ge-
worden sind (Abb. 15). 53,1 % haben nach der Entlassung keine erneute
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Bezugsentscheidung Folgeentscheidung 0,1%

Riickfallzeitaum

W Gesamt M sonstiges I* Geldstrafe M bedingte Freiheitsstrafe M unbedingte Freiheitsstrafe M kein Ruckfall

Abbildung 15:  Riickfall und Folgeentscheidung bei ménnlichen erwachsenen Gefangenen.

55,9 %

Bezugsentscheidung Folgeentscheidung
Riickfallzeitraum

W Gesamt Geldstrafe ~  bedingte Freiheitsstrafe M unbedi Freiheitsstrafe M kein Ruckfall

Abbildung 16: Riickfall und Folgeentscheidung bei weiblichen erwachsenen Gefangenen.

strafrechtliche Sanktion enthalten, 17,0 % eine unbedingte Freiheitsstrafe,
12,4 % eine bedingte Freiheitsstrafe, 17,4 % eine Geldstrafe und 0,1 % eine
andere Sanktion.

Im Vergleich zu den méannlichen Erwachsenen sind Frauen seltener in
dem Beobachtungszeitraum riickfillig geworden. Von den 93 Frauen sind
44,1 % erneut verurteilt worden, 55,9 % sind in dem Beobachtungszeitraum
nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Auffillig ist hier, dass weibli-
che Entlassene im Unterschied zu der Gesamtstichprobe sowie den Mén-
nern etwas haufiger mit einer unbedingten Freiheitsstrafe sanktioniert wur-
den und seltener mit einer Bewahrungsstrafe (Abb. 16).
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22,1%

IR (5.0

Bezugsentscheidung Riickfallveitraum Folgeentscheidung

W Gesamt M sonstiges I Geldstrafe M bedingte Freiheitsstrafe W i Freiheit afe M kein Rckfall

Abbildung 17: Riickfall und Folgeentscheidung bei jugendlichen Gefangenen.

Jugendliche Inhaftierte sind im Vergleich zu den erwachsenen mannlichen
und weiblichen Entlassenen deutlich haufiger erneut strafrechtlich sanktio-
niert worden und weisen mit fast 70 % die hochste Wiederverurteilungs-
quote auf (Abb. 17). Nur 30,9 % sind in dem Beobachtungszeitraum nicht
ruckfillig geworden. Neben der hohen Riickfallquote zeigen sich zwischen
den Arten der Folgeentscheidung keine groflen Unterschiede.

22,7 % sind erneut zu einer unbedingten Freiheits- oder Jugendstrafe
verurteilt worden, 19,3 % zu einer bedingten Freiheits- oder Jugendstrafe,
22,1% zu einer Geldstrafe?? und 5,0 % zu sonstigen Sanktionen (u. a. Ju-
gendarrest, richterliche Weisung).

Zusammengefasst zeigen sich deutliche Diskrepanzen zwischen den unter-
schiedlichen Gruppen, wobei die Jugendlichen nach der Entlassung die
hochste Riickfallquote aufweisen und fast zwei Drittel der Personen erneut
strafrechtlich sanktioniert werden. Zwischen den erwachsenen Frauen und
Minnern konnten kaum Unterschiede hinsichtlich der Legalbewdhrungs-
quote festgestellt werden. Wenn eine erneute Sanktion zu verzeichnen war,
war dies zumeist eine Geldstrafe oder eine unbedingte Freiheitsstrafe. Be-
dingte Freiheitsstrafen wurden iiber alle Gruppen hinweg am wenigsten
verhdngt. Sonstige Sanktionen konnten naheliegenderweise vor allem bei

22 Die Personen wurden aus einer Jugendanstalt entlassen, konnen aber nach der Ent-
lassung nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden sein, weswegen hier auch eine
Geldstrafe méglich war.
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den Jugendlichen festgestellt werden, da das Jugendstrafrecht ein weiteres
Sanktionsspektrum kennt als das allgemeine Strafrecht.

Nachfolgend sollen die Riickfallquoten sowie die Sanktionierung noch
einmal nach offener und geschlossener Abteilung separat betrachtet wer-
den. Zwischen den Vollzugsformen zeigen sich in den deskriptiven Auswer-
tungen erhebliche signfikante Unterschiede (Tab. 12). So wurden Inhaftier-
te aus dem offenen Vollzug in allen drei Gruppen seltener riickfallig, wobei
dieser Unterschied im Jugendvollzug nicht statistisch signifikant ist.

Tabelle 12: Riickfall nach Vollzugsformen, getrennt nach Ménnern, Frauen

und Jugendlichen.
offener Vollzug geschlossener Vollzug

Minnervollzug Riickfall 37,1 %*** 57,9 %
(N=847) Unbedingte FS 10,5 %*** 24,3 %+

Strafe tiber 2 Jahre 4,2 % 7,0 %
Frauenvollzug Riickfall 34,5 %* 60,0 %*
(N=93) Unbedingte FS 8,6 %*** 37,1 %**

Strafe iiber 2 Jahre 1,7 %* 14,3 %*
Jugendvollzug Riickfall 64,4 % 73,6 %
(V=181) Unbedingte FS 20,0 % 253 %

Strafe tiber 2 Jahre 8,9 % 15,4 %

Anmerkung: * = p < 0,05, ** = p < 0,0L, ** = p < 0,001. FS = Freiheitsstrafe

Im Minnervollzug wurden 37,1% der Inhaftierten aus dem offenen
und 57,9 % aus dem geschlossenen Vollzug erneut riickfallig (x*(1) = 36,81,
P < 0,001, Cramers V = 0,208). Demnach haben sich aus dem offenen Voll-
zug signifikant mehr Personen legal bewahrt. Wenn eine erneute Sanktio-
nierung stattgefunden hat, wurden signifikant mehr Inhaftierte, die aus
dem geschlossenen Vollzug entlassen wurden, auch erneut zu einer unbe-
dingten Haftstrafe verurteilt (x*(1) = 28,56, p < 0,001, Cramers V = 0,184).
Wihrend aus dem geschlossenen Ménnervollzug rund ein Viertel erneut
inhaftiert wurde, lag dieser Anteil bei den Gefangenen im offenen Vollzug
nur bei 10,6 %. Auch eine Strafe Giber zwei Jahren wurde etwas starker bei
Gefangenen aus dem geschlossenen Vollzug verhiangt, dieser Unterschied
ist aber nicht statistisch signifikant.

Mit Blick auf die entlassenen Frauen werden auch hier signifikant besse-
re Ergebnisse hinsichtlich der Legalbewédhrung fiir Frauen aus dem offenen
Vollzug deutlich. So wurden 34,5% der Frauen aus dem offenen
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und 60,0 % der Frauen aus dem geschlossenen Vollzug riickfillig. Dieser
Unterschied ist auch signifikant (x*(1) = 5,77, p < 0,05, Cramers V = 0,249),
ebenfalls fir die Verhangung einer unbedingten Freiheitsstrafe (x*(1) =
11,38, p < 0,001, Cramers V = 0,350). Hier zeigen sich auch die Unterschiede
zwischen offener und geschlossener Vollzugsform noch deutlicher, da
37,1 % der Frauen aus dem geschlossenen (und damit auch eine héhere An-
zahl von Frauen als Mannern) und 8,6 % aus dem offenen Vollzug erneut
inhaftiert wurden. Ebenfalls mit Blick auf eine Strafe tiber zwei Jahren las-
sen sich signifikante Unterschiede verzeichnen und es wurden 1,7 % aus
dem offenen und 14,3 % aus dem geschlossenen Vollzug zu einer Freiheits-
strafe iiber 24 Monate sanktioniert (y*(1) = 5,71, p < 0,05, Cramers V =
0,248).

Im Jugendvollzug zeigen sich auch Unterschiede in der Legalbewidhrung,
da Jugendliche aus dem offenen Vollzug mit 64,4 % seltener als Jugendliche
aus dem geschlossenen Vollzug (73,6 %) riickfillig geworden sind. Ebenso
wurden Jugendliche, die aus dem geschlossenen Vollzug entlassen wurden,
etwas hdufiger zu einer unbedingten Freiheitsstrafe sowie einer Strafe von
iber zwei Jahren verurteilt; diese Ergebnisse unterscheiden sich aber nicht
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Monate

M unbedingte Freiheitsstrafe ® bedingte Freiheitsstrafe

Abbildung 18: Dauer der freiheitsentziehenden Folgesanktionen in Monaten.

Zuletzt wurde bei allen Personen, die erneut zu einer unbedingten oder be-
dingten Freiheitsstrafe verurteilt wurden, die Lange dieser Sanktion ermit-
telt. Abbildung 18 vergleicht die Dauer der freiheitsentziehenden Sanktion
nach Bewdhrungs- und Freiheitsstrafe und verdeutlicht, dass die Mehrheit
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zu einer unbedingten Freiheitsstrafe zwischen einem und fiinf Jahren ver-
urteilt wurde. Personen mit einer bedingten Freiheitsstrafe wurden zumeist
mit einer Bewdhrungsstrafe bis zu zw6lf Monaten sanktioniert.

Nach dieser deskriptiven Darstellung der Daten werden im Folgenden
die Ergebnisse der Tree-Based Models (Schritt 1), des Matchings (Schritt 2)
sowie der Uberlebenszeitanalysen (Schritt 3) dargestellt.

Riickfallanalyse — Schritt 1: Variablenselektion

Zunidchst wurde ein Vorhersagemodell berechnet, das auf der Basis einer
Reihe von Pradiktoren die kriminelle Riickfilligkeit im Betrachtungszeit-
raum vorhersagen soll. Dadurch sollten Faktoren identifiziert werden, die
mit diesem Kriterium zusammenhingen. Grundlage fiir eine sinnvolle
Identifikation dieser Faktoren ist, dass das berechnete Modell das betrach-
tete Kriterium auch mit hinreichender Giite vorhersagen konnen. Die
Modellgiite kann bei der Betrachtung eines dichotomen Kriteriums sinn-
voll anhand der Area Under the Curve (AUC) bestimmt werden (Hanley
& McNeil, 1982). AUC-Werte lassen sich auch graphisch als sogenannte
ROC-Kurve darstellen. Abbildung 19 zeigt die ROC-Kurve des berechneten
Modells. Bei Betrachtung der ROC-Kurve und des AUC-Wertes zeigt sich,
dass das Modell die Riickfilligkeit in der Stichprobe gut vorhersagen kann
(AUC = 0,75 [0,72-0.78]).

1,00
0,75

0,50

Sensitivitat

0,25

0,00 025 0,50 0,75 1,00
1 - Spezifitat

Abbildung 19: ROC-Grafik fiir die Vorhersage einer kriminellen Riickfdlligkeit im Be-
trachtungszeitraum.
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Eine Receiver Operating Characteristics (ROC) Grafik ist eine Moglichkeit, um
die Giite eines Klassifikationsmodells mit einem dichotomen Kriterium grafisch dar-
zustellen. Dafiir wird jeder mogliche Vorhersagewert des Modells als potentieller
Schwellenwert fiir die Klassifikation (Cut-off) herangezogen und die resultierende
Sensitivitit (Anteil der richtig zugeordneten Félle mit vorliegendem Kriterium an
der Gesamtzahl der Fille mit dem Kriterium) und Spezifitit (Anteil der richtig
zugeordneten Fille ohne vorliegendes Kriterium an der Gesamtzahl der Fille ohne
das Kriterium) berechnet. Diese zwei Kennwerte werden dann in einer Grafik ge-
geneinander abgetragen (vgl. Fawcett, 2006). Umso weiter die Kurve in die Halfte
oberhalb der Winkelhalbierenden der Achsen hineinreicht desto besser ist die Klassi-
fikationsleistung des betrachteten Modells.

Der sogenannte Area under the Curve (AUC) Wert ist ein Weg, um diese Klassifika-
tionsleistung zu quantifizieren. Er ergibt sich als der Anteil der Fliche der Grafik, die
sich unterhalb der Kurve befindet. Ein AUC-Wert von 1 zeigt eine perfekte Klassifika-
tionsleistung an und bei einem Wert von 0,5 ist davon auszugehen, dass das Modell
die Falle nicht besser als der Zufall klassifiziert (Mossman & Somoza, 1991). Rice &
Harris (2005) schlagen fiir die Interpretation von AUC-Werten folgende Richtwerte
als grobe Orientierung vor:

« Ab AUC = 0,556 kann von einem kleinen Effekt,

« ab AUC = 0,639 von einem mittleren Effekt und

« ab AUC = 0,714 von einem groflen Effekt

gesprochen werden.

Die Abbildung 20 zeigt nun die errechnete Bedeutsamkeit der betrachteten
Préadiktorvariablen fiir die Vorhersage in Form der Conditional Permuta-
tion Importance (CPI). Variablen, die keinen nachweisbaren Einfluss auf
die Giite des Modells haben, streuen zufillig um den Wert 0. Aus diesem
Grund gilt der Betrag des kleinsten negativen Wertes als sinnvoller Trenn-
wert flir die Identifikation von Variablen, die sich als einflussreich im
Rahmen der Modellierung erwiesen haben (Strobl et al., 2009). Dieser Wert
ist in den Abbildungen als gestrichelte Linie gekennzeichet.

Die Offender Group Reconviction Scale - Version 3 (OGRS 3; Howard et al., 2009)
»ist ein aktuarisches Prognoseinstrument zur Einschitzung der allgemeinen Riickfall-
wahrscheinlichkeit strafféllig gewordener Personen unter Verwendung eines 1-
oder 2-jahrigen Nachbeobachtungszeitraums nach der Erledigung freiheitsentziehen-
der und/oder dem In-Kraft-Treten ambulanter Mafinahmen. Die OGRS 3 wird in
dieser dritten revidierten Ausfithrung seit 2008 in England und Wales routinemafig
bei aus der Haft entlassenen Personen eingesetzt” (Breiling et al. 2022, S. 6). Das Ins-
trument beinhaltet sechs statische Risikofaktoren: Geschlecht, Alter bei der letzten
Verurteilung, Alter zu Beginn des Prognosezeitraum, Anzahl der Vorstrafen, Alter bei
der ersten Verurteilung, das aktuelle Delikt. Eine deutsche Ubersetzung liegt von
Breiling et al. (2022) vor.
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Abbildung 20: CPI in Bezug auf die Vorhersage von Riickflligkeit.

Es zeigt sich, dass vor allem der OGRS 3 Wert und die einzelnen Items, die
in dem OGRS 3 verrechnet werden, einen deutlichen Zusammenhang zur
kriminellen Riickfilligkeit nach Entlassung aufweisen. Dabei ist zu beriick-
sichtigen, dass die CPI fiir eine Variable sich unter Berticksichtigung der
anderen Variablen berechnet (Debeer & Strobl, 2020). Das bedeutet, die
einzelnen Items der OGRS 3 zeigen tiber den Gesamtwert hinaus ebenfalls

einen Effekt auf die Riickfalligkeit.

Zudem ist zu beriicksichtigen, dass die CPI keine Aussage tber die
Richtung des Effektes macht. Es kann sogar sein, dass die CPI hoch
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ist, weil die betreffende Variabe in verschiedenen Interaktionen mit ande-
ren Variablen unterschiedlich gelagerte Effekte zeigt. Neben der OGRS 3
wurden einige weitere Variablen identifiziert, die mit einem antisozialen
Lebensstil assoziiert werden koénnen (z. B. wiederholte Haftstrafen, proble-
matischer Alkoholkonsum). Insgesamt wurden also folgende Variablen fiir
das Matching in Betracht gezogen: Anzahl der Vorstrafen, Arbeitslosigkeit,
Obdachlosigkeit, Alkoholkonsum vor der Haft, Alter bei Strafbeginn, Alter
bei Haftentlassung, Alter bei der ersten Tat, Erstvollzug, OGRS 3 Score.

Riickfallanalyse — Schritt 2: Angleichung der Gruppen

Tabelle 13: Differenzen zwischen Untersuchungs- und Kontrollgruppe vor

und nach dem Matching.
Ausgangsstichprobe Stichprobe nach dem Matching
(N=829)* (N=592)
Dichotome Angaben 1A %| . Standar.disierte 1A %] . Standar.disierte
Mittelwertsdifferenz Mittelwertsdifferenz
Anzahl Vorstrafen
keine 10,8 0,27 2,4 0,06
1-2 1,5 0,04 3,7 0,08
3-5 3,0 0,07 4,7 0,11
6-10 7,2 0,18 4,4 0,11
>10 51 0,12 0,0 0,00
Alkoholkonsum
nie 19,0 0,39 7,1 0,14
gelegentlich 3,1 0,06 2,7 0,06
haufig 10,6 0,32 2,7 0,08
Abhingigkeit 11,5 0,36 1,7 0,05
Erstvollzug 20,4 0,42 4,4 0,09
Obdachlos 3,0 0,16 0,7 0,04
Arbeitslos 12,4 0,25 3,7 0,08
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Ausgangsstichprobe Stichprobe nach dem Matching
(N=829) (N=592)
Stetige Variablen |AM| Standardisierte AM] Standardisierte
Mittelwertsdifferenz Mittelwertsdifferenz
Alter bei Strafbeginn 2,45 0,21 0,55 0,05
Alter bei Haftentlassung 2,09 0,18 0,18 0,02
Alter bei erster Tat 3,53 0,33 0,26 0,02
OGRS 3 0,05 0,29 0,02 0,10

Anmerkung: *Fiir die multivariaten Analysen wurde die Stichprobe auf mdnnliche
Erwachsene (N = 847) beschrinkt, da die StichprobengrifSen bei den weiblichen und
jugendlichen Inhaftierten zu gering fiir separate Auswertungen waren. Da bei sechszehn
Personen aufgrund fehlender Werte kein OGRS 3 errechnet werden konnte und bei zwei
Personen kein Tatdatum fiir die erneute Freiheitsstrafe der Folgeentscheidung festgestellt
werden, wurden in das Matching (N = 829) eingeschlossen.

Die ausgewidhlten Variablen wurden zunéchst verwendet, um einen Pro-
pensity Score zu berechnen. Auch das dafiir verwendete Modell zeigte
eine zufriedenstellende Vorhersagegiite in Bezug auf die Entlassung aus
dem offenen Vollzug (AUC = 0,68 [0,65-0,72]). Im nachsten Schritt wur-
de das Matching durchgefithrt. Aus der Kontrollgruppe wurden dabei 85
Félle ausgeschlossen und aus der Untersuchungsgruppe 152 Fille, da fiir
diese kein statistischer Zwilling gefunden werden konnte, der den vorher
definierten Kriterien (Caliper) entspricht. Somit betragt die Gruppengrofle
sowohl in der Untersuchungs- als auch in der Kontrollgruppe nach dem
Matching N = 296.

Tabelle 13 zeigt, wie sich die Differenzen zwischen Untersuchungs-
und Kontrollgruppe in Bezug auf die beriicksichtigten Variablen durch
das Matching verdndert haben. Betrachtet man die standardisierten Mittel-
wertsdifferenzen, zeigen sich die grofiten verbleibenden Unterschiede bei
den Variablen OGRS 3 Score (0,10), niemals Alkoholkonsum (0,14), 3-5
Vorstrafen (0,11) und 6-10 Vorstrafen (0,11). Aber auch diese verbleibenden
Differenzen sind als akzeptabel zu werten (z. B. Stuart, 2010). In Bezug
auf den Propensity Score ist eine Reduktion der standardisierten Mittel-
wertsdifferenz von 0,73 auf 0,08 zu verzeichnen, was bedeutet, dass sich
die Gruppen in Bezug auf die betrachteten Variablen deutlich angendhert
haben.

Riickfallanalyse — Schritt 3: Uberlebenszeitanalyse
Mit den Daten aus dem Matching (N = 592) wurden nun Cox-Regressions-

modelle berechnet, um den Einfluss der Vollzugsform bei Entlassung auf
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die Riickfilligkeit abschétzen zu kénnen. Dabei wurden drei Riickfallindi-
katoren betrachtet: 1. Allgemeiner Riickfall, 2. Riickfall mit einer unbeding-
ten Freiheitsstrafe, 3. Riickfall mit einer Freiheitsstrafe tiber zwei Jahren.
Als Vergleich wurde auflerdem jeweils ein Modell mit den Daten ohne
Matching (N = 829) berechnet. Zudem wurde ein Modell berechnet, bei
dem zusitzlich alle im Matching verwendeten Variablen (bis auf den Pro-
pensity Score) als Kontrollvariablen aufgenommen wurden. Dies kann ver-
bleibende Imbalancen in Bezug auf die Storvariablen bereinigen. Fiir das
dritte Modell werden aber ebenfalls nur die Koeffizienten der Variable zur
Vollzugsform berichtet, da die Koeffizienten der im Matching verwendeten
Variablen nicht sinnvoll zu interpretieren sind (Westreich & Greenland,
2013). Dies ist damit zu begriinden, dass das Matching fiir die Betrachtung
der Vollzugsform vorgenommen wurde. Dadurch wurden keine Verzerrun-
gen bereinigt, die andere Pradiktorvariablen beeinflussen. Es ist vielmehr
so, dass das Matching hier sogar zu stirkeren Verzerrungen beitragen
konnte (Blanke et al., 2001).

Tabelle 14: Riickfallanalysen fiir die gematchten und ungematchten Stich-

proben.
kein Matching Matching Matching mit Kon-
trollvariablen

HR P HR p HR p

[95 %-KI] [95 %-KI] [95 %-KI]
allgemeiner Riickfall 0,55 < 0,001 0,81 0,07 0,83 0,12

[0,45-0,68] [0,65-1,02] [0,66-1,05]
Freiheitsstrafe 0,45 < 0,001 0,57 <0,01 0,58 <0,01

[0,32-0,63] [0,38-0,86] [0,38-0,87]
Freiheitsstrafe >2 Jahre 0,65 0,14 0,77 0,47 0,77 0,49

[0,36-1,16] [0,38-1,56] [0,38-1,59]

Aus Tabelle 14 ergibt sich, dass die Entlassung aus dem offenen Vollzug in
dem Datensatz ohne Matching einen starken riickfallreduzierenden Effekt
in Bezug auf die allgemeine Riickfilligkeit aufweist (HR = 0,55; p < 0,001).
Dies ist aber aufgrund der Selektionsprozesse in Bezug auf die Verlegung
und den Verbleib im offenen Vollzug wenig iiberraschend. Wie bereits bei
der Beschreibung des Matching-Verfahrens erldutert wurde, ist zu erwar-
ten, dass eher Personen aus dem offenen Vollzug entlassen werden, die all-
gemein eine niedrigere Risikobelastung fiir Riickfilligkeit aufweisen. Nach
dem Matching verbleibt daher kein signifikanter Effekt auf die Riickfall-
wahrscheinlichkeit (HR = 0,81; p = 0,07). Bei Betrachtung von erneuten
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Freiheitsstrafen als Riickfallkriterium wird deutlich, dass die Effekte der
Vollzugsform nach dem Matching deutlich stirker ausfallen. Unter Beriick-
sichtigung des Matchings ist demnach immer noch von einer Reduktion
der Riickfallgefahr durch die Entlassung aus dem offenen Vollzug von 14 %
bis 62 % auszugehen (HR = 0,57; p < 0,01). Hier bleibt der Effekt zudem
auch unter Berticksichtigung der Kontrollvariablen stabil (HR = 0,58; p <
0,01). Im Hinblick auf Riickfalligkeit mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
zwei Jahren wird jedoch deutlich, dass sich weder vor noch nach dem
Matching ein Effekt der Vollzugsform ausmachen lasst. Hier ist aber auch
anzumerken, dass ein derartiges Riickfallereignis nur bei 32 Personen (in-
nerhalb der Stichprobe nach dem Matching) vorgekommen ist.

Die Hazard Ratio (HR) ist das Verhiltnis der Hazard Rates (oder Ausfallraten) von

zwei betrachteten Gruppen. Die Hazard Rate beschreibt das Risiko eines ,Ausfalls*

(hier: Ruckfall) in einer Gruppe bis zu einem festen Zeitpunkt (z. B. Cox, 1972).

« HR =1 bedeutet, dass es keinen Unterschied zwischen zwei Gruppen gibt.

« HR > 1 bedeutet, dass die Untersuchungsgruppe innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes ein grofieres Risiko als die Vergleichsgruppe aufweist.

« HR <1 bedeutet, dass das Risiko fiir die Untersuchungsgruppe kleiner ist.

Eine HR = 0,5 bedeutet beispielsweise, dass das Risiko in der Untersuchungsgruppe

50 % geringer ist, wahrend eine HR = 1,3 ein 30 % hoheres Risiko darstellen wiirde.

Wichtig ist, dass bei der HR im Rahmen einer Survival-Analyse vor allem die Konfi-

denzintervalle sinnvoll interpretiert werden konnen, da die Schiatzung der HR, je

nach Rahmenbedingungen, mit einer recht groflen Unsicherheit belegt sein kann.

In Abbildung 21 wird die Uberlebensfunktion (d. h. die Nicht-Riickfillig-
keit) tiber die Zeit abgebildet, um Aussagen tiber die Zeitdauer bis zum
Eintreten eines Ereignisses zu machen. Die x-Achse zeigt jeweils die Anzahl
der Tage seit der Entlassung (von Tag 1 bis Tag 2000), die y-Achse stellt
den Prozentsatz der Gefangenen dar, die (noch) nicht riickfillig geworden
sind. Die Analyse belegt, dass rund die Hilfte der Gefangenen bis zum
Ende des Beobachtungszeitraums noch nicht riickfillig geworden ist, wobei
der Anteil hier bei den Gefangenen im offenen Vollzug (blaue Kurve)
deutlich hoher ist. Beide Kurven sinken zunachst relativ steil ab, flachen
aber dann nach rund 500 Tagen deutlich ab und es tritt eine gewisse
Stagnation ein, d. h. nur wenige Personen werden (zum ersten Mal seit der
Entlassung) riickfillig. Gleichzeitig werden zahlreiche Fille im Zeitraum
von mehr als 1000 Tagen nach der Entlassung ,zensiert®, da sie bis zum
Ende des Beobachtungszeitraum nicht riickfillig geworden sind und nicht
in die Analyse einbezogen werden kénnen. Da bei einem Teil der unter-
suchten Objekte zu dem Zeitpunkt, an dem die Daten erhoben wurden
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(30.09.2021), das entsprechende Ereignis noch nicht eingetreten ist, werden
diese Fille als "zensierte Daten" gekennzeichnet. Es ist aber mdglich, dass
ein Riickfall nach dem Ende des Beobachtungszeitraum noch eingetreten
ist.

~+ Geschlossener Vollzug -+ Offener Vollzug
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Abbildung 21: Uberlebenszeitkurven fiir den offenen (blaue Kurve) und den geschlos-
senen Vollzug (gelbe Kurve). Abbildung A zeigt den allgemeinen Riickfall
fiir beide Gruppen ohne Matching, Abbildung B mit Matching. Abbildung
C visualisiert den Riickfall mit einer Freiheitsstrafe ohne Matching, Ab-
bildung D mit Matching. Abbildung E bildet den Riickfall mit einer Frei-
heitsstrafe iiber zwei Jahren ab, Abbildung F diesen nach dem Matching.
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In den Abbildungen B und D (nach dem Matching), zeigt sich, dass sich
die Kurven deutlich angendhert haben und durch das Matching-Verfah-
ren weniger Unterschiede zu verzeichnen sind. In Abbildung F wird dies
aufgrund der geringen Fallzahl nicht so deutlich ersichtlich. Die blauen
Kurven liegen bei allen Abbildungen oberhalb der orangenen Kurven und
verdeutlichen die tendenziell geringen Riickfallquoten der aus dem offenen
Vollzug Entlassenen im Vergleich zum geschlossenen Vollzug iiber alle
Modelle.

Insgesamt ldsst sich festhalten, dass die Entlassung aus dem offenen
Vollzug durchaus einen Effekt auf die Riickfallwahrscheinlichkeit hat. Nach
dem Matching bleibt dieser in Bezug auf Riickfilligkeit im Allgemeinen
nicht bestehen. Klar scheint aber zu sein, dass die Gefahr einer erneuten
Inhaftierung nach Entlassung aus dem offenen Vollzug deutlich reduziert
wird.

Betrachtung der Deliktschwere

In einem letzten Schritt soll die Riickfilligkeit im Hinblick auf die Delikt-
schwere untersucht werden. Da mittels der Riickfallanalysen allein angege-
ben werden kann, ob ein Riickfall stattgefunden hat oder nicht, wird die
Schwere des Delikts bis dato nicht beriicksichtigt. Aus diesem Grund soll
im Folgenden auch der Schweregrad der Riickfalltat bestimmt werden. Die
Berechnung der Deliktschwere erfolgte mithilfe des Schwereindexes von
Riesner, welcher den Schweregrad eines Delikts auf Basis aller im Strafge-
setzbuch enthaltenen Kombinationen von Maximal- und Minimalstrafe in
eine Rangfolge bringt und diesen einen Wert von 1 bis 100 zuordnet (2014,
zu weiteren Ausfithrungen s. Exkurs unter Kapitel 5). Bei den Daten ohne
Matching konnten hier 826 Fille betrachtet werden und bei den Daten
nach dem Matching wurden 590 Falle analysiert.” Zunachst wurde gepriift,
ob sich die Deliktschwere des schwersten Riickfalldeliktes zwischen den
Vollzugsformen unterscheidet. Daraufhin wurde untersucht, ob sich Un-
terschiede in Bezug auf die Differenz zwischen schwerster Anlasstat und
schwerstem Ruickfalldelikt ergeben. Es ist dabei anzumerken, dass Personen
ohne Riickfall eine Deliktschwere von 0 zugewiesen wurde.

23 Die leichten Differenzen in Bezug auf die Fallzahlen kommen daher, dass hier Fil-
le ausgeschlossen werden mussten, fiir die keine Deliktschwere berechnet werden
konnte. Das betrifft zwei Fille von Personen, die bei ihrem Ruckfalldelikt nach
auslandischen Strafnormen geahndet wurden, und einen Fall, bei dem aufgrund
technischer Probleme die Straftatbestinde des Riickfalldeliktes nicht rekonstruiert
werden konnten.
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Abbildung 22: Verdnderung des Schwereindexes zwischen Anlass- und Riickfalltat im
Vergleich zwischen offenem und geschlossenem Vollzug (N = 826).

In Abbildung 22 werden auf der x-Achse jeweils fiir den offenen und
geschlossenen Vollzug zwei Zeitpunkte abgebildet, einmal die Anlasstat
und die Riickfalltat. Auf der y-Achse wird die Deliktschwere des jeweiligen
Delikts von 0 bis 100 aufgezeigt. Die Punkte stellen die Haufigkeiten der
vergebenen Schwerewerte dar, wobei grofiere Punkte eine hohere Fallzahl
verdeutlichen und kleinere Punkte bedeuten, dass nur wenigen Personen
ein solcher Index zugewiesen wurde.

Es zeigt sich, dass einige Schweregrade hiufiger vergeben sind als andere
und vor allem geringere Schwerewerte haufiger in der Stichprobe vorge-
kommen sind. Die Linien, die die Schweregrade zwischen den Zeitpunkten
verbinden, visualisieren die Entwicklung der Indizes zwischen den Taten.
Da die Linien sowohl im offenen als auch im geschlossenen Vollzug deut-
lich abfallen, zeigt sich, dass der Schweregrad im Durchschnitt abgenom-
men hat und die Personen bei ihrer Riickfalltat einen niedrigen Wert
aufweisen. So wurde zum Beispiel keine Person mit einem Schwerindex
von 100 riickfallig, wobei dieser Wert in der Anlasstat im offenen und
geschlossenen Vollzug zu finden war. Sehr schwere Straftaten in Form von
hohen Werten sind kaum oder gar nicht mehr in der Folgetat vertreten.
Da allen Personen, die nicht wieder riickfillig geworden sind, der Wert 0
zugeordnet wurde, ist dieser bei der Folgetat entsprechend mit einer hohen
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Fallzahl besetzt. Die Hélfte der Inhaftierten ist nicht wieder strafrechtlich
in Erscheinung getreten. Im offenen Vollzug ist dieser Punkt allerdigs
deutlich gréfier, da sich hier mehr Personen legal bewéhrt haben.

Tabelle 15: Verdnderung des Schwereindexes im offenen und geschlossenen

Vollzug.
Vollzugsform Anlasstat Riickfall Differenz
Median Median Median
(min-max) (min-max) (min-max)
ohne Matching geschlossen 422 3,1 -24,8
(N =381) (3,1-100) (0-81,6) (-100,0-63,2)
offen 42,2 0 -39,1
(N = 445) (3,1-100) (0-72,9) (-100-59,3)
mit Matching geschlossen 42,2 3,1 -28,5
(N = 296) (3,1-100) (0-81,6) (-100-63,2)
offen 42,2 0 -35,6
(N =294) (3,1-100) (0-72,9) (-100-59,3)

Anmerkung: Dadurch, dass es bestimmte Deliktschwerekategorien gibt, die sehr viel héu-
figer auftreten als andere, zeigen sich in vielen Zellen der Tabelle identische Zahlen.

Abbildung 22 und Tabelle 15 zeigen, dass sich sowohl bei Personen, die aus
dem offenen, als auch bei Personen, die aus dem geschlossenen Vollzug
entlassen wurden, in Bezug auf den Median eine Reduktion der Delikt-
schwere zwischen Anlasstat und Riickfalldelikt ergibt. Abbildung 22 lasst
zudem vermuten, dass sich auch Unterschiede in der Deliktschwere zwi-
schen den Vollzugsformen zeigen. Tatsdchlich ergeben die Berechnungen
sowohl fiir die Stichprobe ohne Matching als auch fiir die Daten mit
Matching eine niedrigere Deliktschwere des schwersten Riickfalldeliktes
bei Personen, die aus dem offenen Vollzug entlasssen werden (W = 103746;
p < 0,001; W = 47772; p < 0,05). Dies bedeutet, dass sich die Schwere der
Straftaten zwischen den Zeitpunkten deutlich reduziert hat und selbst bei
denjenigen Personen, die nach ihrer Entlassung erneut riickfillig geworden
sind, eine positive Entwicklung zu weniger schweren Straftaten zu verzeich-
nen ist. Im offenen Vollzug liegt der Median der Riickfalltat noch unter
dem geschlossenen Vollzug und weist zudem auch eine gréfere Differenz
zur Anlasstat auf. Bei der Differenz zwischen Anlasstat und schwerstem
Riickfalldelikt findet sich hingegen lediglich ein signifikanter Unterschied
bei den Daten ohne Matching (im Sinne einer groferen Differenz bei
Personen aus dem offenen Vollzug; W = 95120; p < 0,001; W = 45614; p =
0,31). In der gematchten Stichprobe verbleibt dieser Effekt nicht.
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6.2.3 Limitationen und Methodenreflexion

Die vorliegende Untersuchung weist verschiedene Limitationen auf. Zu-
néichst basiert der Grofiteil der vorliegenden Daten auf Informationen,
die aus den Gefangenenpersonalakten erhoben wurden. In diesen fehlten
allerdings teilweise Dokumente bzw. es bestanden Unklarheiten zwischen
verschiedenen Angaben, die im Rahmen der Studie auch nicht gepriift
werden konnten. Wenn den hier untersuchten Personen bestimmte Risiko-
und Schutzfaktoren zugeschrieben wurden, konnte demnach nicht gepriift
werden, inwiefern diese tatsdchlich vorlagen. Akten bilden demnach immer
nur eine ,,Aktenwirklichkeit“ ab, die dazu dient, Ablaufe zu dokumentieren,
Entscheidungen zu legitimieren und Verwaltungshandeln darzulegen und
zu kontrollieren (Weber, 1980). Entgegen der Annahme, dass in Akten -
aufgrund ihrer vermeintlichen Vollstindigkeit und Schriftlichkeit - Inhalte
lickenlos und korrekt abgebildet werden, unterliegen diese immer einem
Selektionsprozess (Karstedt-Henke, 1982; Leuschner & Hiineke, 2016).
Dementsprechend wird die soziale Wirklichkeit in Akten in Abhéngigkeit
von der aktenfithrenden Institution und deren Ziel nur selektiv bzw. ver-
zerrt wiedergegeben und komplexes Handeln sowie Entscheidungen wer-
den verkiirzt dargestellt. Dieser Konstruktionscharakter, der in jeder Akte
mitschwingt, muss demnach auch in einer kriminologischen Studie, die auf
einer Aktenanalyse basiert, mitgedacht und durchweg kritisch reflektiert
werden.

Fiir die zahlreichen deskriptiven und bivariaten Auswertungen im quan-
titativen Teil der Studie wurden die rohen Stichproben verwendet, dem-
nach noch keine gematchten Daten. Hier zeigen sich durchweg giinstigere
Umstdnde fiir die inhaftierten im offenen Vollzug von der Zeit vor der
Inhaftierung, iiber die gesamte Haftstrafe bis hin zur Entlassungssituation.
Zudem lassen sich im geschlossenen Vollzug signifikante Unterschiede hin-
sichtlich der Legalbewédhrung zum offenen Vollzug verzeichnen - zuguns-
ten der Unterbringung in der offenen Abteilung. Die hier beschriebenen
Vergleiche sind allerdings entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren, da
hier noch keine Risikofaktoren statistisch kontrolliert wurden.

Die Ergebnisse basieren auf einer selektiven Auswahl an Personen, da
nur eine eine besondere Klientel an Gefangenen in den offenen Vollzug
gelangt und die Vergleichbarkeit zu Inhaftierten aus dem geschlossenen
Vollzug in der Regel begrenzt ist. Da bisherige Forschungsarbeiten recht
unterschiedliche Gruppen von Gefangenen miteinander vergleicht haben,
zielte die vorliegende Auswertung auf eine besondere Stichprobenselektion
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ab, die entsprechend des Forschungsdesigns ausschliefilich Personen mit-
einschloss, die eine dhnlich giinstige Sozialprognose aufweisen. Personen,
die zum Strafende und ohne vorherige unbegleitete Ausginge entlassen
wurden, wurden nicht einbezogen. Allen hier inkludierten Personen wur-
den mithin vollzugséffnende Mafinahmen gewihrt, ihnen ist also eine
(eher) giinstige Legalprognose gestellt worden. Es kann nur spekuliert wer-
den, dass die Ergebnisse im Vergleich zu Personen, die ohne Lockerungen
und zum Strafende entlassen werden, noch deutlicher sind. Uber diese
Gruppe - kann aufgrund der Positivauswahl an Gefangenen - aber anhand
dieser Studie keine Aussage getroffen werden.

In die Stichprobe wurden neben minnlichen Erwachsenen auch Ju-
gendliche und Frauen einbezogen. Dies ermdéglichte zahlreiche Analysen
auch getrennt fiir die entsprechenden Gruppen, um Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zu beleuchten und diese zumindest deskriptiv abzubilden.
Das Matching sowie die Uberlebenszeitanalysen erfolgten aufgrund gerin-
ger Stichprobengréfie und unterschiedlicher Kontextfaktoren dennoch aus-
schliefSlich auf Basis der erwachsenen Mianner. Die Ergebnisse sind dem-
nach nicht generalisierbar, da Frauen und Jugendliche aus den Matching-
Verfahren ausgeschlossen werden mussten. Fiir zukiinftige Studien sind
demnach weitaus grolere Stichproben notwendig, um im Rahmen eines
Matchings auch Subgruppenvergleiche zu erméglichen und dennoch eine
ausreichend grofle Fallzahl zu haben.

In der Untersuchung musste festgestellt werden, dass bei guter
Matching-Qualitat viele Personen aus der Stichprobe ,verloren® gehen,
da diese keinen statistischen Zwilling gefunden haben. Diese erhebliche
Reduktion der Fallzahl bildet den Beleg dafiir, dass eine solch grofie Zahl
von Akten, wie sie fiir diese Studie analysiert wurde, notwendig war, um
die Fragestellung addquat beantworten zu konnen. Letztlich wéren sogar
noch mehr Akten erforderlich gewesen, um solche Auswertungen auch fiir
jugendliche und weibliche Inhaftierte zu ermdglichen.

Mit Blick auf die Datengrundlage der Bundeszentralregisterausziige
muss noch einmal darauf verwiesen werden, dass es sich hier ausschliefllich
um das Hellfeld von strafrechtlichen Sanktionen handelt und Taten, die
im Dunkelfeld bleiben, oder erst nach dem Riickfallzeitraum aufgedeckt
werden, in der vorliegenden Untersuchung entsprechend nicht abgebil-
det wurden. Auflerdem beschrinkt sich die Untersuchung allein auf das
Bundesland Niedersachsen und dessen gesetzliche Regelungen. Da - wie
bereits zu Beginn aufgezeigt — die Rechtslage sowie die Belegungszahlen
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zwischen den Bundeslindern teilweise extrem variiert, wére hier auch eine
Studie, die verschiedene Bundeslinder miteinbezieht, von hoher Relevanz.

Zuletzt muss darauf verwiesen werden, dass das Matching ein komplexes
Verfahren ist, dem viele wertende Entscheidungen zugrunde liegen. Daher
kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Matching-Ansitze die hier
beschriebenen Ergebnisse verandern kénnen. Daher bedarf es mehr Riick-
fallforschung, die Matching-Verfahren beriicksichtigt.

123

01:05:42.


https://doi.org/10.5771/9783748939467-45
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

https://dol.org/10.5771/9783748939467-45 - am 0312.2025, 0



https://doi.org/10.5771/9783748939467-45
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	6.1 Qualitative Analyse
	6.1.1 Datengrundlage und Methodik
	6.1.2 Ergebnisse
	6.1.2.1 Eignungskriterien
	6.1.2.2 Möglichkeiten des offenen Vollzuges
	6.1.2.3 Anforderungen und Herausforderungen des offenen Vollzuges

	6.1.3 Diskussion

	6.2 Quantitative Analyse
	6.2.1 Datengrundlage und Methodik
	6.2.1.1 Erhebungsinstrument
	6.2.1.2 Stichprobe
	6.2.1.3 Vorgehen bei der statistischen Auswertung

	6.2.2 Ergebnisse
	6.2.2.1 Stichprobenbeschreibung
	6.2.2.2 Aktenanalyse
	(I) Vor der Haft
	(II) In der Haft
	(III) Lockerungen im Sinne der Vollzugsöffnung
	(IV) Die Verlegungspraxis und die Inhaftierungszeit im offenen Vollzug
	(V) Zur Entlassung

	6.2.2.3 Legalbewährung und Rückfälligkeit

	6.2.3 Limitationen und Methodenreflexion


